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Je vais en référer au Conseil fédéral, et après
avoir examiné le pour et le contre, nous prendrons
une décision dans le sens des intérêts que nous défen-
dons ici, c'est-à-dire que nous chercherons à donner
au projet le maximum de chances.

M. de Dardel, rapporteur français de la commission :
II s'agit d'une question de tactique. Je crois que le
Conseil national serait bien inspiré en se contentant
d'accepter la suggestion de M. Schär, et en repoussant
la proposition ferme de M. Hoppeler.

Il y a ici du. pour et du contre. Je crains beaucoup
que si l'on décide de faire les deux votations à des
dates différentes, cela n'indispose le peuple et que
les électeurs, mécontents d'être appelés trop fréquem-
ment au scrutin, ne manifestent leur mécontentement
en votant non les deux fois. Les électeurs penseront
que l'on fait des frais inutiles en organisant ces vota-
tions à des dates différentes, alors qu'on pourrait
les fixer au même jour ; ils diront : « Nous allons donner
une leçon au Conseil fédéral et aux Chambres en re-
poussant les deux parties du projet. » Voilà ce qui
pourrait arriver.

Par conséquent, ' sans vouloir m'opposer d'une
manière absolue à la manière de voir de M. Hoppeler,
j'estime qu'il vaudrait beaucoup mieux ne pas prendre
une décision définitive à ce sujet et laisser cette affaire
à l'examen du Conseil fédéral qui a tout intérêt
à présenter la question aux électeurs de manière
qu'elle soit résolue dans le sens du projet d'arrêté.
C'est la proposition que je me permets de faire.

Gamma, deutscher Berichterstatter der Kom-
mission: Ich bestätige, was soeben Herr de Dardel
gesagt hat. Wir könnten den Antrag Schär-Hoppeler

. annehmen, wenn er als Wunsch, als Anregung an
den Bundesrat gehen soll; wir müssen ihn ablehnen,
wenn er als definitiver Antrag heute zurEntscheidung
kommen soll. Denn dieser Antrag ist noch zu wenig
geprüft und steht auch in Widerspruch mit den Ab-
machungen der beiden .Kommissionen. Ich bitte,
wenn der Antrag als solcher aufrechterhalten werden
sollte, denselben abzulehnen.

Hoppelen Ich kann mich damit einverstanden
erklären, dass die Sache an den Bundesrat geleitet
wird, und schenket ihm das Zutrauen, dass er hier
das Richtige, finden werde. Denn es sprechen ja
auch Gründe dagegen. Ich ziehe also meinen Antrag
zurück.

Angenommen.' — Adopté.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# Vormittagssitzung vom 5. Oktober 1922.
Séance du matin, du 5 octobre 1922.

Vorsitz: — Présidence: Hr. Klöti.
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Impôt unique su? la fortune. Préavis sur lïoitiative.

Bericht des Bundesrates vom 1. August 1922 (Bundesblatt
II, 917). — .Rapport du Conseil fédéral du 1« août 1922

(Feuille fédérale II, 941). ' ,

Antrag der Kommissionsmehrheit
vom 29. September 1922.

. Bundesbeschhîss
, .- über das

Volksbegehren betreffend Erhebung einer ein-
maligen Vermögensabgabe (Art. .42 bis der

" Bundesverfassung).. , .
(vom .Oktober 1922). ' ' "

'• *" . ' • .• .' . .. .,'

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht eines Berichtes des Bundesrates

vom 1. August 1922;
gestützt auf Art. 121 ff. der Bundesverfassung

und Art. 8 ff. des Bundesgesetzes vom 27. Januar
1892 über das Verfahren bei Volksbegehren und
Abstimmungen betreffend die Revision der Bundes-
verfassung, '

beschliesst:
Einziger Artikel. Die Bundesversammlung stimmt

dem vorliegenden Volksbegehren nicht zu und emp-
fiehlt dem Volk und den Ständen seine Verwerfung.

Antrag der Kommissionsminderheit.
(Huber, Naine, Nobs, Schmid. [Obèrentfelden].)
Dem Volksbegehren betreffend die Erhebung einer

einmaligen Vermögensabgabe (Art. 42 bis der Bundes-
verfassung) wird zugestimmt, und das Begehren
wird dem Volke und den Ständen zur Annahme
empfohlen.

Proposition de la majorité de la commission
du 29 septembre 1922.

Arrêté fédéral
sur

l'initiative populaire concernant le prélèvement
d'un impôt unique sur la fortune (art. 42bis

de la Constitution). ,
(du octobre 1922.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Vu le rapport du Conseil fédéral du 1èr août 1922,
Vu les art. 121 et suivants de la Constitution et les

art. 8 et suivants de la loi fédérale concernant le



Impôt sur la fortune 732 — 4 octobre 1022

mode de procéder pour les demandes d'initiative
populaire et les votations relatives à la revision de la
constitution fédérale,

arrête :

Article unique. L'Assemblée fédérale n'adhère
pas à la demande d'initiative populaire et en recom-
mande le rejet au peuple et aux Etats.

Proposition de la minorité de la commission
(Huber, Naine, Nobs, Schmid [£)berentfelden]).

L'Assemblée fédérale adhère à la demande d'ini-
tiative populaire concernant le prélèvement d'un
impôt unique sur la fortune (art. 42 bis de la Consti-
tution) et la recommande à l'adoption du peuple
et des Etats.

Antrag Schär und Weber (St. Gallen)
vom 3. Oktober 1922.

Bundesbeschluss
über das

Initiativbegehren auf Erlass eines Zusatzartikels
42 bis der Bundesverfassung (Erhebung einer

einmaligen Vermögensabgabe).
(Vom 1922.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nachdem sie vom Initiativbegehren um Aufnahme
eines Art. 42 bis in die Bundesverfassung (Erhebung
einer einmaligen Vermögensabgabe) und vom Bericht
des Bundesrates vom 1. August 1922 Kenntnis ge-
nommen hat,

gestützt auf Art. 121 ff. der Bundesverfassung
und Art. 8 ff. des Bundesgesetzes vom 27. Januar
1892 über das Verfahren bei Volksbegehren und
Abstimmungen betreffend Revision der Bundesver-
fassung,

beschliesst:

I.

Es werden der Abstimmung des Volkes und der
Stände unterbreitet:

1. Der Verfassungsrevisionsentwurf der Initianten,
der wie folgt lautet: (vergi Wortlaut der Initiative).

2. Der Gegenentwurf der Bundesversammlung,
der folgende Fassung hat:

Art. 42 bis (Gegenvorschlag).

1. Der Bund erhebt eine einmalige Vermögens-
abgabe, die neben der ausserordentlichen Kriegs-
steuer zur Tilgung der dem Bunde durch die Folgen
des Weltkrieges und der Nachkriegszeit entstandenen
Schulden, deren Verzinsung Inbegriffen, verwendet
werden soll.

2. Abgabepflichtig sind ausschliesslich die natür-
lichen Personen.

3. — Ziff. 7 des Volksbegehrens.

4. Von der Abgabe befreit ist der Hausrat bis auf
einen Betrag von 50,000 Fr.; abgabefrei ist ferner
dasjenige Vermögen, das den Betrag von 80,000 Fr.
nicht übersteigt. Der abgabefreie Betrag erhöht
sich bei Familien:

a) für die Ehefrau um 30,000 Fr.;
b) für jedes minderjährige Kind um 10,000 Fr.

5. Vorbehalten die Bestimmungen in Ziff. 4 ist
das gesamte Vermögen nach Abzug der. Schulden
abgabepflichtig.

6. Massgebend für die persönliche und sachliche
Abgabepflicht ist der 31. Dezember 1923, für die Ein-
schätzung dagegen die Deklaration für die erstmalige
Erhebung der ausserordentlichen Kriegssteuer. Weicht
die amtliche Taxation bei dieser Steuer von der Selbst-
deklaration ab, so ist die amtliche Taxation mass-
gebend. Veränderungen am Vermögensstand, die bis
31. Dezember 1923 nachweisbar eingetreten sind,
sind zu berücksichtigen. Steuerpflichtige, die bei
der ersten Erhebung der ausserordentlichen Kriegs-
steuer keine Deklaration abgegeben haben, sind zur
Abgabe einer neuen Deklaration verpflichtet.

7. Die Vermögensabgabe beträgt:
für die ersten an-
gefangenen oder
vollendeten . . 50,000 Fr. des abgabepflicht. Vermögens l %

für die nächsten 50,000 2%
100,000 3%
200,000 4%
300,000 • 5%
400,000 6%
500,000 , 7%
600,000 8%
700,000 9%

» 800,000 und alle hohem Beträge . . 10%
8. Die Vermögensabgabe ist vom 1. Januar 1924

an mit 5 vom Hundert zu verzinsen.
9. = Ziff. 12 des Volksbegehrens.
10. Abs. l == Abs. l von Ziff. 13 des Volks-

begehrens. Abs. 2. Durch Verordnung des Bundes-
rates wird bestimmt, ob und unter welchen Be-
dingungen andere Vermögenswerte an Zahlungsstatt
genommen werden dürfen.

11. = Ziff. 14 des Volksbegehrens.
12. = Abs. l von Ziff. 15 des Volksbegehrens.
13. = Ziff. 16 des Volksbegehrens. ,
14. Die Kantone und die Gemeinden erhalten

je 10 vom Hundert der in ihrem Gebiet eingehenden
Abgabebeträge und Zinsen. Der verbleibende Rest
fällt dem Bunde zu.

15. Der Bundesrat erlässt die zur Vollziehung
dieses Verfassungsartikels erforderlichen Vorschriften.

Î6. = Ziff. 19 des Volksbegehrens.

II.
Es wird Volk und Ständen beantragt, den Revi-

sionsentwurf der Initianten (oben I, 1) zu verwerfen,
dagegen den Gegenentwurf der Bundesversammlung
(oben I, 2) anzunehmen.

III.
Der Bundesrat ist beauftragt, die für die Voll-

ziehung dieses Beschlusses erforderlichen Massnahmen
zu treffen.
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Proposition Schär et Weber (St-Gali)
du 3 octobre 1922.

Arrêté fédéral
concernant

l'insertion dans la Constitution d'un art. 42bis
(prélèvement d'un impôt unique sur la fortune).

(Du 1922.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Vu la demande d'initiative populaire concernant
l'insertion dans la Constitution d'un art. 42 bis
(prélèvement d'un impôt unique sur la fortune) et
le rapport du Conseil fédéral du 1er août 1922,

vu les art. 121 et suivants de la Constitution et
les art. 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier
1892 concernant le mode de procéder pour les demandes
d'initiative populaire et les votations relatives à
la revision de la Constitution fédérale,

arrête :

I.

Sont soumis à la votation du peuple et des Etats:
1. Le projet de revision constitutionnelle présenté

par voie d'initiative populaire, ainsi conçu:
(voir le texte de la demande d'initiative).

2. Le contre-projet de l'Assemblée fédérale, ainsi
conçu:

Article 42 bis (contre-projet).
1. La Confédération prélève un impôt unique

sur la fortune dont le produit doit servir, avec celui
de l'impôt de guerre extraordinaire, à amortir les
dettes qu'elle a contractées du fait de la guerre et

.de l'après-guerre, intérêts compris.
2. Les personnes physiques sont seules soumises

à l'impôt.
3. = paragraphe 7 de la demande d'initiative.
4. Le mobilier est exempt d'impôt jusqu'à con-

currence de 50,000 fr. ; il en est de même des fortunes
ne dépassant pas 80,000 fr. Le montant non imposable
s'accroît pour les familles:

a) de 30,000 fr. pour la femme,
b) de 10,000 fr. par enfant mineur.

5. Sous réserve des dispositions sous chiff. 4, la
fortune totale est soumise à l'impôt, après déduction
des dettes.

6. L'assujettissement à l'impôt est déterminé, pour
les individus et les objets, par la situation au 31 dé-
cembre 1923; la taxation, en revanche, s'opère sur
la base des déclarations faites pour la première per-
ception de l'impôt de guerre extraordinaire. Si la
taxation officielle pour l'impôt de guerre n'est pas
conforme à la déclaration du contribuable, c'est la
taxation officielle qui est applicable. Il sera tenu
compte des modifications de l'état de fortune qui
seront survenues jusqu'au 31 décembre 1923, la preuve
étant à la charge du contribuable. Les contribuables
qui n'ont pas fait de déclaration lors de la première
perception de l'impôt de guerre extraordinaire, sont
tenus d'en présenter une nouvelle.

7. L'impôt sur la fortune est calculé ainsi qu'il suit :
Pour les premiers 50,000 fr. (ou fraction de cette somme)

de la fortune imposable 1 %
Pour les 50,000 fr. suivants de la fortune imposable 2 %

» » 100,000 » » » » 3 %
» » 200,000 » » » ' » . • • 4 %
» » 300,000 » » » » 5 %
» » • 400,000 » » » » 6 %
» » 500,000 » » » » 7 %
» » 600,000 » » » » 8 %
» » 700,000 » » » » 9 %
» » 800,000 et les sommes supérieures 10 %

8. A l'impôt sur la fortune s'ajoute à partir du
1er janvier 1924 un intérêt de 5 %.

9. = paragraphe 12 de la demande d'initiative.
10. 1er alinéa = 1er alinéa du paragraphe 13 de

la demande d'initiative.
2e alinéa. Une ordonnance du Conseil fédéral

déterminera si et à quelles conditions d'autres valeurs
seront acceptées en paiement.

11. = paragraphe 14 de la demande d'initiative.
12. = paragraphe 15, 1er alinéa, de la demande

d'initiative.
13. = paragraphe 16 de la demande d'initiative.
14. Il est attribué aux cantons une quote-part

de 10 % des impôts et intérêts perçus sur leur terri-
toire, et autant aux communes. Le reste revient
à la Confédération.

15. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions
nécessaires à l'application du présent article cons-
titutionnel.

16. = paragraphe 19 de la demande d'initiative.

II.
L'Assemblée fédérale propose au peuple et aux

Etats de rejeter la demande d'initiative (chapitre 1er,
paragraphe 1er ci-dessus), et en revanche d'adopter
son contre-projet (chapitre 1er, paragraphe 2 ci-
dessus).

III.
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures

nécessaires à l'application du présent arrêté.

Meyer, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sionsmehrheit: Die Initiative auf Erhebung einer
einmaligen Vermögensabgabe will der Bundesverfas-
sung einen neuen Artikel, Art. 42bis, beifügen. Diese
Initiative war am 13. September 1921 eingereicht
worden. Am 28. März 1922 hat dann der Ständerat
und am 5. April der Nationalrat das Zustandekommen
dieser Initiative festgestellt und sie dem Bundesrate
zur Berichterstattung überwiesen. Der Bericht des
Bundesrates ist vom l. August datiert. Er schliesst
nach einer ausführlichen Botschaft mit dem Antrage,
die Initiative sei abzulehnen und mit dem Antrage
auf Verwerfung ohne Gegenentwurf der Bundesver-
sammlung der Abstimmung des Volkes und der Stände
zu unterbreiten.

Wie Sie wissen, hat der Ständerat bereits darüber
Beschluss gefasst und dem Bundesrate beigestimmt
in bezug auf Ablehnung der Initiative. Ihre Kom-
mission hat in einer Sitzung die Sache durchberaten.
Es stehen sich eine Mehrheit und eine Minderheit
gegenüber. Die Mehrheit will dem Bundesrate und
dem Ständerate beistimmen, die Initiative ablehnen
und mit dem Antrage auf Verwerfung ohne Gegen-
antrag dem Volke vorlegen. Die Minderheit beantragt
Zustimmung zur Initiative und aus_dem Rate ist ein
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Antrag eingegangen, der darauf hingeht, dass dem
Volke bei der Abstimmung zwar die Ablehnung der
Initiative empfohlen, aber ein Gegenentwurf vorge-
legt werde, ein Gegenentwurf, der auf dem Grund-
gedanken der einmaligen Vermögensabgabe beruht,
der aber gegenüber der Initiative eine Reihe von
Modalitäten in der Durchführung anders geordnet hat.

Nachdem bei Behandlung der Staatsrechnung und
auch bei der Frage der Ausdehnung des Alkoholmono-
pols die allgemeine Finanzlage des Bundes besprochen
worden ist, erübrigt es sich, heute viel darüber zu
reden. Ich möchte immerhin einige Daten hier fest-
halten, die zum Teil in dieser Diskussion besprochen
worden sind, die zum ändern Teil Gegenstand früherer
Auseinandersetzungen in diesem Rate und in ändern
Kollegien gewesen sind. Sie wissen, dass die ungün-
stige Finanzlage des Bundes, aber auch die der Kan-
tone und der Gemeinden dadurch zu sinnfälligem
Ausdruck gelangt, dass wir eine nach unseren früheren
Begriffen enorme Verschuldung haben, die im Bunde
2 Milliarden, in den Kantonen l % Milliarden und in
den Gemeinden ebenfalls etwa 2 Milliarden beträgt,
so dass wir auf einen Gesamtbetrag von 5% Milliarden
kommen. Nun ist ja schon zufolge der Verzinsung
dieses grossen Betrages und infolge der Steigerung
einer ganzen Reihe anderer Ausgaben leicht erklär-
lich, dass die laufenden Rechnungen mit grossen
Fehlbeträgen abschliessen, dass wir gewaltige Budget-
defizite aufzuweisen haben. Im Bunde waren es
in den letzten Jahren 100 Millionen, in den Kantonen
pro Jahr insgesamt 50 bis 60 Millionen. Den Ge-
meinden ist es jetzt vorübergehend gelungen, einiger-
massen das Gleichgewicht herzustellen, ihre Finanz-
lage ist aber nach wie vor gespannt und sie werden
durch die neuesten ausserordentlichen Ausgaben ver-
mutlich wieder in eine Periode der Fehlschläge zurück-
gelangen. Nun ist die Frage, wie das Gleichgewicht
in der laufenden Rechnung hergestellt und die Tilgung
der enormen Schulden bewerkstelligt werden soll,
Gegenstand fortwährender Prüfung gewesen. Es ist
nicht richtig, und wenn es auch zehnmal wiederholt
wird, es sei nichts oder zu wenig gemacht worden.
Wir haben im Bunde eine erste Kriegssteuer, die sog.
einmalige Kriegssteuer, dann die Kriegsgewinnsteuer,
sodann die wiederholte Kriegssteuer, die Stempel-
steuer und die Couponsteuer eingeführt. Wir haben
die Tabakzölle erhöht und eine Reihe anderer Zölle
hinauf gesetzt. Die Kantone und die Gemeinden haben
mit Steuererhöhungen — hier sind es ausschliesslich
direkte Steuern — nicht zurückgehalten, und Sie
finden in der Botschaft eine Zahl, die Ihnen augen-
fällig das Ergebnis dieses Anziehens der Steuerschraube
vor Augen führt, indem nämlich die direkten Steuern
in Bund, Kanton und Gemeinden zusammen sich
vom Jahre 1913 bis zum Jahre 1922 ungefähr ver-
dreifacht haben.

Ich glaube, es geschieht vorwiegend in der Bundes-
versammlung, dass man nun nach neuen Steuern und
weiterer Belastung ruft. Im Lande draussen ist mehr
der gegenwärtige Steuerdruck und seine Schwere im
Vordergrund und aus den Kantonen kommen Hilfe-
rufe und die Mahnung, der Bund dürfe den Kantonen
und den Gemeinden auf dem Gebiete der direkten
Steuern nicht weiter Konkurrenz machen, es ist selbst
auf sozialdemokratischer Seite diese Erkenntnis von
einer gewissen Ueberspannung der direkten Steuern
in der Schweiz schon vor langer Zeit geäussert worden.

Nun haben wir, das war auch in den Ausführungen
des Präsidenten der Finanzkommission zu entnehmen,
im Bunde mit einem jährlichen Budgetdefizit von
ungefähr 100 Millionen gerechnet, und wir haben an-
genommen, bis in wenigen Jahren werde von diesem
Fehlbetrag eine Summe von 40 Millionen verschwinden
dadurch, dass die Zölle etwa so viel mehr Einnahmen
ergeben und es werden 30 Millionen daran abgehen,
weil wir in diesem Umfange Ersparnisse zu machen
gedenken. Dann würde noch ein Restbetrag von un-
gefähr 30 Millionen Franken bleiben, und es ist auf
der Finanzkonferenz von Sitten dann in Aussicht ge-
nommen worden, dass eventuell zur Deckung dieses
Betrages eine Umsatzsteuer auf alkoholische .Ge-
tränke in Betracht käme. Und nun kann man doch
wohl in guten Treuen, ohne dem Vorwurf der lieder-
lichen Finanzwirtschaft ausgesetzt zu sein, die Frage
stellen: Ist es angesichts dieser Situation notwendig
und ratsam, neue Steuerquellen zu erschliessen ? Ich
möchte Herrn Dr. Schär, der in der Eintretensdebatte
zur Staatsrechnung auf die Bilanz und auf unsere
Vermögensrechnung hingewiesen und gesagt hat, es
wären da noch sehr viele non-valeurs vorhanden und
es müssten Abschreibungen gemacht werden, durch-
aus beistimmen. Die Bilanz unseres Vermögensstandes
bedarf einer Bereinigung. Auch ist zuzugeben, dass
namentlich seit dem Zeitpunkte, wo in Sitten die
Dinge einer Erörterung unterworfen wurden, eine
weitere Verschärfung in unserer Lage eingetreten ist,
wie ja dann auch neue ausserordentliche Lasten in
Gestalt von Subventionen notwendig geworden sind.
Aber ich glaube doch, man darf sich dadurch nicht in
einen allzu grossen Pessimismus hineinreissen lassen,
und wenn wir die Frage prüfen, ob es unsere Pflicht sei,
hier neue Steuerquellen zu erschliessen und dem Volke
neue Lasten aufzuerlegen, so muss man im Auge be-
halten, dass diese Reihe von neuen Finanzmassnahmen
noch gar nie Gelegenheit hatte, in normalen Zeiten
ihre Ergiebigkeit nachzuweisen. Gerade die Verkehrs-
steuern, auch die Verbrauchssteuern werden mehr
ergeben, wenn wir ein einigermassen normales Wirt-
schaftsleben zurückgewonnen haben. Es empfiehlt
sich aus diesem Grunde eine gewisse abwartende Be-
obachtung in der Beurteilung unserer Finanzlage. Und
dann ist ja immer wieder der Gesichtspunkt, den wir
bei allen Steuermassnahmen nie aus dem Auge lassen
dürfen, insbesondere auch nicht bei dieser Vermögens-
abgabe: das ist unsere darniederliegende, schonungs-
bedürftige Volkswirtschaft, zu deren Wiederbelebung
wir alle Mittel anwenden, weil wir wissen, dass nur
dadurch das Volkseinkommen, die Quelle aller Steu-
ern, gehoben werden kann. Wenn wir sehen, wie man
anderswo diese Fragen im gegenwärtigen Zeitpunkt
der schweren Krisis, ob neue Quellen aufgetan werden
sollen, beurteilt, sehen wir z. B. in England, einem
Staate, der doch durch seine Finanzpolitik wahrhaftig
in der Lage ist, uns eher Lehren zu geben als irgend ein
anderer; dass dort in diesem Jahre'nicht nur die Ein-
kommenssteuer erniedrigt, sondern auch die Ver-
brauchssteuern reduziert worden sind, und dass die
Amortisation für das laufende Jahr aufgehoben worden
ist. Das sind Massnahmen, die mit Rücksicht auf die
schonungsbedürftige Volkswirtschaft getroffen wofden
sind. Ich möchte denen, die nun hier immer wieder
nach einem Finanzprogramm ruf en und darauf halten,
dass auch in dieser schweren Zeit der volkswirtschaft-
lichen Krisis unser Budget haargenau mit einem
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Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben ab-
schliesse, ein fachmännisches Urteil entgegensetzen.
In einer Schrift von Dr. Elsa Pfau über «Industrie-
politische Gesichtspunkte in der Besteuerung », wo
diese volkswirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen
Besteuerung und Volkswirtschaft sehr gut dargelegt
sind, heisst es : « Selbst wenn aber zeitweilig eine
•staatliche Defizitwirtschaft entstände, die man der
« übermässigen » Kapitalschonung in die Schuhe
schieben wollte, selbst dann könnte die Behauptung
gewagt werden, dass vorläufige Staatsdefizite mit
einer erstarkenden Wirtschaft im Hintergrunde mehr
wert, seien, als das auf dem Papier ausbalancierte
Budget eines langsam zugrunde gehenden Volkes.
Keine ketzerische Ansicht von einem Standpunkte
aus, der, von enger Fiskalität befreit, Volkswirtschaft
und Finanzen als ein grosses Ganzes umfasst. »

Ich glaube, wir müssen die Augen darauf richten,
dass wir das Gleichgewicht in den Finanzen erhalten,
und hier möchte ich dem Vorsteher des Finanzdepar-
tementes beistimmen, wenn er sagt, die Herstellung
des Gleichgewichtes beanspruche den Vorrang vor
der Abtragung der Schulden. Ich glaube, das ist in
der Tat das Wichtigere. Es kann doch nicht bestritten
werden, dass, wenn wir nun auch nicht doktrinär
dieses ausbalancierte Budget- hervorbringen wollen,
wir doch darauf trachten müssen, dieses Gleichgewicht
der Rechnung in erster Linie zu erhalten. Da kann
ich nun zum Beispiel Herrn Dr. Schär nicht recht
geben, wenn er behauptet, es sei unvernünftig, wenn
wir die gewaltigen Lasten, die uns der Krieg aufer-
legte, nicht in ganz kurzer Zeit tilgen. Nach einem
Weltkrieg, der mit so ausserordentlicher Gewalt alle
Verhältnisse, alle Dimensionen umgestaltet hat, der
uns Ausgaben auferlegte, die wir vorher in Jahr-
hunderten nicht hatten, kann man nun nicht ver-
langen, dass diese Ausgaben in kurzer Zeit, im Ver-
laufe einer einzigen Generation amortisiert werden.
Ich halte ein solches Verlangen für ungeheuerlich.
Ich glaube, wenn wir zwei Generationen dazu ver-
wenden, wenn wir einen Amortisationszeitraum von
•60 Jahren annehmen, so verdienen wir damit noch
nicht den Vorwurf einer leichtfertigen Finanzwirt-
schaft. Ich wollte diese allgemeinen Bemerkungen
hier vorausschicken.

Nun kommt in diese allgemeine Finanzsituation
die sozialistische Initiative auf Vermögensabgabe
herein. Sie'wissen ja, dass diese Abgabe mit Sätzen
von 8 bis 60% operiert, dass die Abgabe zwar ziemlich
hoch beginnt, bei 80,000 Fr. Vermögen für den Ledigen,
wozu 30,000 Fr. für die Ehefrau bei der Familie hinzu-
gerechnet wird und je 10,000 Fr. für jedes minder-
jährige Kind. Der Kreis der Pflichtigen umfasst die
natürlichen Personen von dieser Vermögensgrenze an
und daneben auch die juristischen Personen, welche
einen Einheitssatz von 10 % zu bezahlen haben.

Der hervorstechende Charakter der Vermögens-
abgabe ist der, dass die Abgabe nicht aus dem Ein-
kommen fliessen kann und fliessen soll, dass sie vom
Vermögensertrage nicht geleistet werden kann, son-
dern dass sie die Substanz angreift. Denn wenn Sie
die Sätze, von denen ich eben sprach, von 8 bis 60 %
des Vermögensbetrages auf den Vermögensertrag um-
rechnen, so kommen Sie zu Sätzen von 32% bis über
500%. Das zeigt, dass das nicht aus dem Vermögens-
ertrage geleistet werden kann, und infolgedessen hat
diese Finanzmassnahme unleugbar den Charakter

einer grossen Brutalität. Sie opfert dem momentanen
Ertrag die künftige Leistungsfähigkeit, nicht nur des
einzelnen Abgabepflichtigen, sondern auch der Volks-
wirtschaft. Ich werde darüber dann noch einige Be-
merkungen folgen lassen.

Es mag nun gewisse Situationen geben, wo trotz
dieser Brutalität, dieses Nachteils, dass die Abgabe
nicht aus dem Einkommen bezahlt werden kann,
sondern die Substanz angegriffen werden muss, man
erwägen kann, ob diese ultima ratio der Steuerpolitik
angewendet werden soll oder nicht. Wir haben ja bei
uns einen früheren Vorschlag in Gestalt der Opfer-
motion Goetschel vom Jahre 1918. Diese Opfermotion
sah Sätze von 5% des Vermögensbetrages vor. Herr
Goetschel hat sie dann abgeändert in Sätze von 2 bis
8%. Die Skala hörte also da auf, wo die neue Ver-
mögensabgabe erst anfangen soll. Der Vorschlag
selber war nichts andres als die Kopie einer Anregung,
die nach dem 70er Kriege in Frankreich gemacht
worden ist. Nun hat man ja bei uns die. Frage in
der Bundesversammlung und in weitern Kreisen er-
örtert, und man ist nach langer Beratung und nach
reiflicher Betrachtung aller Gründe dafür und dagegen
zu der Entscheidung gekommen, dass eine Steuer in
Gestalt der sog.wiederholten Kriegssteuer einer solchen
Opferabgabe nach dem Vorschlage des Herrn Goet-
schel vorzuziehen sei. Diese Entscheidung ist damals
getroffen worden unter Mitwirkung und unter : voll-
ständiger Zustimmung auch der Partei, aus der heute
die neue, viel schärfere Vermögensabgabe gekommen
ist. In den Verhandlungen der Expertenkommission
für den Vorentwurf betreffend Wiederholung der
Kriegssteuer hat im Juni 1918 der verstorbene Na-
tionalrat Gustav Müller gesagt: « Die Motion Goet-
schel hat eine ungünstige Rückwirkung auf die
Kantons- und Gemeindefinanzen. Sie wäre zulässig,
wenn alle ändern Mittel versagen. » Nun hatten wir
ja damals noch die Möglichkeit, eben auf dem Wege
einer Steuer, wie sie die wiederholte Kriegssteuer
darstellt, das und mehr zu erreichen auf die Dauer,
als die Motion des Herrn Goetschel verlangte.

Wenn wir über die Grenzen schauen, so ist ja
natürlich seit dem Kriege auch im Auslande die
Frage erörtert worden, ob in gewissen Fällen die
Vermögensabgabe eingeführt werden soll. Da haben
wir Deutschland, das im Jahre 1919 das Gesetz über
das Reichsnotopfer erliess. Aber Deutschland hat
dann, als dieses Gesetz über das Reichsnotopfer in
Vollzug begriffen war, gefunden, das sei eine sehr un-
zweckmässige Lösung und hat das Reichsnotopfer um-
gewandelt in eine dauernde Vermögenssteuer, aus
Gründen, die auch uns bei der Betrachtung der Ver-
mögensabgabe sehr lehrreich sein können. Dann haben
wir Italien. In Italien ist eine Art Vermögensabgabe
eingeführt, ein Zwitterding zwischen Vermögensabgabe
und Vermögenssteuer, jedenfalls eine Abgabe, -die
sich auf einen Zeitraum von 20 Jahren erstreckt und
die auch durch die Sätze, die ja sogar unter unserer
wiederholten Kriegssteuer stehen, dafür sorgt, dass
das, was geleistet werden muss, aus dem Einkommen
bezahlt werden kann,, ohne dass die Vermögens-
substanz angegriffen wird. Ausser in diesen Ländern
ist die Vermögensabgabe nur noch in Deutsch-Oester-
reich, in Polen, in der Tschecho-Slowakei zur Ein-
führung gelangt, als äusserstes Mittel in einem totalen
volkswirtschaftlichen und staatsfinanziellen Zusam-
menbruch. Ueberall war hier das Ziel die Abbürdung
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der enormen Kriegsschuld. Eine wichtige Rolle hat
bei all diesen Projekten im Auslande die Rücksicht
auf das Geldwesen gespielt. Es ist sehr natürlich, es
ist vernünftig, wenn ein solcher Staat seine enormen
Schulden in einem Zeitpunkte abbürden will, wo das
Geldwesen am tiefsten steht. Das ist ein Vorzug bei
der Abtragung von Schulden, und aus diesem Grunde
wird in diesen Ländern der Gedanke der Vermögens-
abgabe sehr sympathisch aufgenommen worden sein.
Dann war überhaupt die Idee, dass man durch diese
Vermögensabgabe unter Einziehung der Kriegsschuld-
dentitel, die in so ungeheurer Menge ausgegeben
waren, das Geldwesen reorganisieren, wieder auf eine
gesunde Basis bringen könnte. Das sind alles Dinge,
die bei uns nicht in Betracht zu kommen brauchen,
weil unser Geldwesen ja eine der wenigen Institutionen
ist, die sich gefestigt durch den Krieg erhalten haben.
Im übrigen sind alle Vorbilder im Auslande schon
deswegen ohne allen Belang für uns, weil durch die
Geldentwertung die Last der Vermögensabgabe in
diesen Ländern ungleich leichter zu tragen war als
bei uns. Denn wenn ja nur einige Monate nach der
Einschätzung vorbeigingen bis zur Einhebung, so ist
inzwischen die Geldeinheit, in der die Abgabe ent-
richtet werden muss, ungleich viel weniger wert,
braucht also viel weniger Aufwand. Und in der
gleichen Zeit ist ja das, wovon die Abgabe zu ent-
richten ist, die Fabrik, das gewerbliche Etablissement,
entsprechend mehr wert geworden, sodass von zwei
Seiten her diese Last der Vermögensabgabe so sehr
erleichtert wird, dass sie weit unter dem steht, was
wir in einem Staate mit gefestigtem Geldwesen durch
eine Steuer, wie unsere wiederholte Kriegssteuer,
verlangen. Die Erfahrungen im Auslande geben für
uns keine anwendbaren Lehren. Die einzige Lehre,
die wir beherzigen können, das sind die Erfahrungen
in Deutschland, wo der Finanzminister in der Vorlage
von 1922 zur Umwandlung des Vermögensopfers in
eine Vermögenssteuer gesagt hat: «Die Verwirk-
lichung dieses Planes — das heisst des Reichsnot-
opfers — scheiterte am wirtschaftlich Möglichen. »

Gestatten Sie, kurz auf die volkswirtschaftlichen
Wirkungen der Vermögensabgabe hinzuweisen. Ich
nehme in erster Linie an, die Bezahlung der Ver-
mögensabgabe werde nach der Ziffer 12 der Initiative
erfolgen, wo es heisst : « Die Vermögensabgabe kann
in einem Betrage oder innert drei Jahren in jährlichen
Tilgungsraten entrichtet werden. » Wenn Sie die
Sätze, die ich Ihnen schon verlesen habe, und die
Sie in der Initiative finden, auf drei Jahresraten ver-
teilen, so kommen Sie am Schluss auf Ansätze, die
sich zwischen 10 und 170% des Vermögensertrages
bewegen. Also auch bei dieser Verteilung ist keine

• Rede davon, dass die Abgabe aus dem Ertrage des
Vermögens geleistet werden kann. Nun ist die Tat-
sache der Dezimierung dieser Vermögen, auf die es
hier abgesehen ist, ja ganz zweifellos eine volkswirt-
schaftliche Schädigung nach verschiedenen Rich-
tungen; aber es liegt mir nicht so sehr daran, das
hier nachzuweisen, als die Art der Durchführung der
Vermögensabgabe kurz einer Prüfung zu unterwerfen.
Man kann sich ja vorstellen, dass das Vermögen, das
mit der Abgabe getroffen werden soll, in den ver-
schiedensten Formen vorhanden ist. Man kann an-
nehmen, es sei in barem Gelde oder in Preziosen usw.
da. Da ginge die Sache leicht. Einer, der von seinen
Geldsäcken einen dem Staate abzuliefern hat, der

könnte das ja tun, und die Volkswirtschaft würde
durch die Durchführung nicht weiter, berührt. Der
Mann, der sein Vermögen in Wertpapieren angelegt
hat, ist auch noch in einer verhältnismässig glück-
lichen Lage. Er kann dem Staate diese Papiere ab-
geben, muss sie zum Teil wahrscheinlich verkaufen,
weil der Staat unter Umständen nicht alle nimmt.
Dadurch kann der Markt beeinflusst werden. Aber
das mag ja noch hingehen, ohne dass weitere Kreise
störend beeinflusst werden. Das ist jedoch alles nur
die Ausnahme und die Regel ist eine ganz andere.
Die Regel ist die, dass das Vermögen fest angelegt
ist in Betrieben, in Etablissementen von Gewerbe
und Industrie, in Grundstücken, in Betriebskapitalien.
Alles das kann man nicht beliebig herausziehen. Da
kann das Vermögen nicht nur nicht von einem Tag
auf den ändern, sondern auch nicht innert kurzer
Frist, wie sie hier vorgesehen ist, flüssig gemacht
werden. Und die Folge davon ist die: Die Pflich-
tigen müssen zur Inanspruchnahme des Kredites
Zuflucht nehmen, sie müssen Schulden machen. Aber
das sind ja nun alles Leute, die bereits mit fremdem
Gelde arbeiten. Das Vermögen, das Betriebsver-
mögen und zum Teil das stehende Kapital ist in der
Produktion für den Einzelnen ein Passivum, das er
verzinsen muss. Wenn er nun durch eine solche
Vermögensabgabe gezwungen wird, den Kredit in
Anspruch zu nehmen, so wird er, wenn er ihn schon-
angespannt hat, in Verlegenheit kommen. Gerade
die aufstrebenden Unternehmungen, die infolge ihrer
Unternehmungslust bereits den Kredit in Anspruch
genommen haben, an den Kapitalmarkt haben appel-
lieren müssen, kommen in die schwierige Lage, viel
mehr als ein gesättigtes, mit reichem Kapital ver-
sehenes Unternehmen.

Nun gibt es Konjunkturen in der Volkswirtschaft,
wo es nicht so schwer ist, flüssiges Geld herzuschaffen.
Wir haben im Kriege eine Zeit gehabt, wo die Unter-
nehmungen die Kriegsgewinnsteuer verhältnismässig
leicht tragen konnten ; das war in einer Zeit blühender
Geschäftstätigkeit, wo grosse Beträge verdient wurden
und stetig hereingingen. Das ist seit der zweiten
Hälfte des Jahres 1920 anders geworden. Da hat die
Kfisis eingesetzt, und die Krisis ihrerseits hat ja
auch wieder eine gewisse Periode flüssigen Geldes
geschaffen. Es sind in dieser Zeit die Bundesanleihen
und die kantonalen Anleihen so glänzend gezeichnet
worden. Aber das war für die Beurteilung unseres
Reichtums ohne Belang; denn das waren die Reserven,
diese Betriebskapitalien, die im Momente stillagen und
dann in solchen Werten angelegt wurden, in der Hoff-
nung, sie bald wieder zurückziehen zu können durch
Abstossung dieser marktgängigen Papiere.

Heute ist auch diese Periode zunehmender Geld-
flüssigkeit wohl zu einem Stillstand gekommen. Das
letzte Bundesanleihen, das ja noch sehr gut gezeichnet
wurde, hat den Parikurs noch nie erreicht, wird ihn
vielleicht auch gar nie sehen. Sicher ist, dass bei der
allerersten Belebung der Volkswirtschaft und der
Weltwirtschaft grosse Beträge für unsere gesamte
Produktion notwendig werden. Denn unsere Unter-
nehmer, unsere Produktion muss das, was sie an
Rohstoffen, an Hilfsmaterialien aus dem Auslande
bezieht, meist bar bezahlen, sie braucht dafür grosse
Betriebskapitalien. Was sie aber liefert, sollte sie
auf Kredit geben, wenn sie mit den kapitalkräftigen
Exporteuren anderer Länder Schritt und Konkurrenz



4. Oktober 1922 - 73? - Vermögensabgabe

halten will. Es ist zweifellos jedem, der einen Ein-
blick in unsere volkswirtschaftlichen Verhältnisse hat,
ganz klar, dass die Belebung unserer Volkswirtschaft
sehr .grosse Betriebskapitalien verlangen wird.

Und nun kommt die Vermögensabgabe in eine
Zeit, wo ohnehin die Industrie durch die Krisis er-
schöpft ist, und tritt an diese Produktionsunterneh-
mungen heran und will sie nicht nur von ihren flüs-
sigen Mitteln entblössen, sondern sie erheischt Beträge,
die auch das festangelegte Kapital noch dezimieren.
Dieser Zwangskredit, den wir durch die Vermögens-
abgabe den Abgabepflichtigen auferlegen, wird ihre
Kreditfähigkeit vermindern. Es wird dadurch manches
Unternehmen in seiner Entfaltungsmöglichkeit stark
gehemmt. Aber verschärft wird nun diese Tatsache
durch den Umstand, dass in einem gewissen Moment
fast alle diese Abgabepflichtigen appellieren müssen
an den Kapitalmarkt, dass sie Schulden aufnehmen
müssen zur Abtragung der Vermögensabgabe. Dieses
Zusammentreffen ist es, was den Kapitalmarkt beein-
flussen wird, was ihn in Unordnung bringen wird,
was in einer Erschwerung des Kredites, in einer Er-
höhung der Zinssätze ganz unzweifelhaft seinen Aus-
druck finden wird.

Als der schon erwähnte französische Vorschlag
nach dem Kriege 1870/71 gemacht wurde, nämlich
ein Vermögensopfer von 5%, wie es nachher auch
Herr Goetschel bei uns vorschlug, hat ein namhafter
französischer Nationalökonom gesagt, wenn man
diese Finanzmassnahme durchführe, dann werde ganz
Frankreich, oder drei Viertel von Frankreich den
Steuereintreibern, d. h. den Wucherern in die Hände
fallen. Dieses drastische Wort kennzeichnet die ganze
Déroute des Kapitalmarktes, diese Unordnung, die
zum Schaden aller Beteiligten durch eine solche Fi-
nanzmassnahme entstehen muss.

Man soll das, was das Kapital der Produktion
leistet, den Kapitalfaktor in unserer ganzen Wirt-
schaft, nicht unterschätzen. Dass er wichtig ist,
das haben alle, die in diese Dinge einigen Einblick
haben, erkannt. Man brauchte nur zu verweisen
etwa auf Darstellungen, wie sie Marx in seinem
«Kapital» bringt, wo er nachweist, dass die Pro-
duktion stets neue Mittel verlangt zur Vergrösserung,
zur Ausdehnung. Ein deutscher Gelehrter, es ist
nicht ein Industrieller, sondern ein Sozialpolitiker,
Prof. Mombert in Freiburg i. B., hat in einer Schrift
über « Besteuerung und Volkswirtschaft » sein Urteil
dahin zusammengefasst : « Dass unsere ganze deutsche
Wirtschaftspolitik auf absehbare Zeit hinaus in der
Erfüllung dieser lebenswichtigen Aufgabe für unser
Volk Kapitalpolitik sein muss, und zwar eine Politik
der Kapitalbeschaffung, der Kapitalneubildung und
der Kapitalverwendung. »

Wenn das für irgend ein Land, für jedes Land
der Weltwirtschaft richtig ist, so hat es seine doppelte
Bedeutung für die Schweiz. Unsere Industrie z. B.,
um einen dieser Produktionszweige herauszugreifen,
ist nicht nach den Rohstoffen oder nach den Hilfs-
materialien orientiert, denn die haben wir nicht. Sie
ist auch nicht da, weil wir den Konsum hier haben,
denn der ist ja im Auslande, wir haben eine Export-
industrie. Da bleibt der Kapitalfaktor. Herr Prof.
Landmann hat einmal gesagt: Unsere Industrie ist
nicht rohstofforientiert, sie ist nicht konsumorientiert,
sie ist kapitalorientiert. Es soll dadurch ausgedrückt
werden, was für eine ganz besondere Bedeutung in
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unserer schweizerischen Produktion der Kapital-
faktor hat.

Aber das ist nicht nur für die Industrie richtig,
es betrifft in gleichem Masse Gewerbe und Landwirt-
schaft. Mehr als in irgend einem Lande sind Gewerbe
und Landwirtschaft infolge ihrer Ansprüche und ihrer
besonderen Betriebsweise bei uns auf einen massigen
Zinsfuss, auf eine leichte Finanzierung für ihre Be-
dürfnisse angewiesen. Da trifft nun die Vermögens-
abgabe von der Seite der Kapitalbeschaffung her
unsere ganze Produktion, Gewerbe und Landwirt-
schaft, die Industrie und auch den Handel, an einer
ganz empfindlichen Stelle. Dazu kommt noch etwas
anderes. Wenn wir eine Steuer auflegen, die die Pro-
duktion trifft, so ist oftmals eine erfreuliche Folge
die, dass diese Unternehmungen durch rationelleren
Betrieb, durch intensivere Betriebsweise das heraus-
holen, was ihnen die Steuer auflegt. Hier kommt nun
die Vermögensabgabe als eine Belastung, die gerade
das erschwert, weil sie den Unternehmungen das
Kapital abknöpft, weil sie gerade diesen Fonds, der
dazu dienen soll, die Betriebsweise zu rationalisieren,'
zu intensivieren und zu verbessern, vermindert, ihn
wegnimmt. Es ist in dem Buche, das ich schon zitiert
habe, wo diese Zusammenhänge zwischen Volkswirt-
schaft und Besteuerung dargelegt werden, eine Be-
merkung. Der Autor hat die schweizerische Ver-
mögensabgabe in den Kreis seiner Betrachtungen
gezogen und sagt von ihr: «Während alle dauernden
Steuern die Wirkung haben können, dass durch In-
tensivierung des Betriebes die Steuer schliesslich
auf die volkswirtschaftlich allein berechtigte Weise
abgewälzt wird, ist der Vermögensabgabe diese Wir-
kung von vornherein abzusprechen. » Sie sehen, die
Wirkungen der Vermögensabgabe gehen darauf, die
Finanzierung der Produktion zu schädigen, diese zu
unterbinden, ganz abgesehen von der Dezimierung
selbst, die an den betreffenden Unternehmungen vor-
genommen wird.

Nun ist in der Initiative für die Bezahlung der
Vermögensabgabe noch ein anderer Weg offen ge-
lassen. Denn die wirtschaftlichen Gefahren, die ich
eben dargelegt habe, die von Seite der Kapitalbe-
schaffung her auf unsere ganze Produktion und in-
folgedessen auf alle darin Erwerbstätigen, auf den
Bauern so gut wie auf den Arbeiter, zurückwirken
müssen, konnten auch denjenigen, die die Initiative
uns beschert haben, nicht verborgen bleiben. Es
wurde denn auch in der sozialistischen Partei früher
der Vorschlag gemacht, die Leistung der Vermögens-
abgabe nicht in der kurzen Zeit von drei Jahresraten
einzuheben, sondern auf einen Zeitraum von zwanzig
Jahren zu verteilen. Aber in der sozialdemokra-
tischen Partei bekam dann die andere Strömung die
Oberhand, die diese rasche Eintreibung wollte, um
eine andere Errungenschaft zu erleichtern, nämlich
einen Punkt des politischen Programms. Es ist diese
Bestimmung: «Ebenso kann der Abgabepflichtige
verpflichtet werden, Wertpapiere und andere Ver-
mögensstücke an Zahlungsstatt abzuliefern; die
Fälle dieser Naturalabgabe wie die Bewertungsgrund-
sätze werden durch Bundesgesetz festgelegt. » Es ist
kein Zufall, dass einer derjenigen, die bei derAbfassung
der Initiative doch wohl wahrscheinlich mitgewirkt
haben, der verstorbene Nationalrat Gustav Müller
auf dem. sozialistischen Kommunaltag von 1919 in
Zürich gesagt hat von der Vermögensabgabe, sie sei
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die richtige Sozialisierung des Kapitals, und: Das
ganze Problem sei ein politisches. Nun haben die-
jenigen, die dieser Strömung in der sozialistischen
Partei zur Oberhand verhelfen haben, sich berufen
auf den österreichischen Sozialisten Goldscheid. Von
ihm stammt die Idee, die Vermögensabgabe mit der
Sozialisierung zu verbinden. Es ist interessant, wie
dieser österreichische Sozialist offenbar selber die
grössten Bedenken gehabt hat vor einer Durchfüh-
rung der Vermögensabgabe in der Art, wie sie uns
in Ziffer 12 vorgelegt wird, die kurzfristige Durch-
führung in drei Jahresraten. Goldscheid sagt näm-
lich in seiner Schrift « Sozialisierung der Wirtschaft
oder Staatsbankrott », er habe die Ueberzeugung,
dass eine ausreichende Vermögensabgabe nicht durch-
führbar sei, ohne gleichzeitige Sozialisierung der
Wirtschaft. Und anderseits bemerkt er, die Natural-
abgabe, die er vorschlägt, böte den ungeheuren Vor-
teil, dass durch sie Vermögensabgaben in jeder be-
liebigen Höhe gefordert werden könnten, ohne dass
darunter die Wirtschaft irgendwie zu leiden brauche.
•Er meint, ohne dass damit die Störungen vom Ka-
pitalmarkt her eintreten. Dass jedoch die Wirtschaft
dadurch ganz schwer gefährdet wird, leuchtet ein.
Zitieren möchte ich noch das Wort, mit dem der
österreichische Sozialist Goldscheid seine Betrach-
tung einleitet, und das seinen Standpunkt sehr deut-
lich veranschaulicht : « Die Geld- und Kreditwirtschaft
muss in weitem Umfang durch Naturalwirtschaft auf
ganz neuen Grundlagen ersetzt werden » — wahr-
scheinlich wie in Russland, dort hat man ja das Geld
abgeschafft und den Naturaltausch zwischen Land-
wirtschaft und Industrie mit dem bekannten Erfolge
eingerichtet, — « soll ein Anfang mit der sozialisierten
Produktions- und Verteilungsweise gemacht werden
können. Der unvermeidliche erste Schritt auf diesem
Wege wäre aber Naturalabgabe. »

Sie sehen, der Plan Goldscheids fusst darauf, an
der Stelle unseres Wirtschaftssystemes das Kollektiv-
system einzuführen. Es ist ja hier wohl nicht der
Ort, darüber sich in Auseinandersetzungen zu er-
gehen. Immerhin soll doch festgestellt werden, dass

' durch eine solche Massregel, wie sie Goldscheid mit
dem Anfang der Durchführung der Sozialisierung im
Auge hatte, der Staat sich mit einer Verantwortung
und einer Verwaltung belastet, der er nimmer ge-
wachsen ist. Diese Verwaltung der Vermögensstücke,
die Vertretung des Staates bei den Unternehmungen,
müsste durch eine Vermehrung unserer Bureaukratie,
die wir abbauen wollen, geschehen. Es ist unzweifel-
haft, dass der Mitbesitz des Staates an den Unter-
nehmungen die Entfaltung der Unternehmertätigkeit,
der Unternehmerlust, nur hemmen könnte. Der freie
wirtschaftende Geist liefe Gefahr, gelähmt und er-
drosselt zu werden. Wir wollen doch die Situation,
in der wir stehen, uns vergegenwärtigen. Wir sind
verarmt, wir wollen die Produktion beleben, die wirt-
schaftlichen, die produktiven Kräfte entfalten. Und
nun mag man dem liberalen Wirtschaftssystem nach-
sagen was man will, man mag ihm vorwerfen, es
habe Auswüchse gezeitigt — wir haben uns ja im
übrigen bemüht, diese Auswüchse nach Kräften ein-
zudämmen — aber es ist das einzige System, das in
der Weltgeschichte bisher mit Erfolg eine gewaltige,
eine grandiose, vorher nie gekannte Vermehrung der
Produktivkräfte herbeigeführt hat. Ich zitiere einen
widerwilligen Lobredner, den schärfsten Gegner, das

«kommunistische Manifest von 1847, verfasst von
den Vätern des Sozialismus, von Marx und Engels.
Hier heisst es über die Leistungen des bürgerlichen
Wirtschaftssystems : « Die Bourgeoisie hat in ihrer
kaum hundertjährigen Klassenwirtschaft massen-
haftere und kolossalere Produktivkräfte geschaffen,
als alle vergangenen Generationen zusammen, Unter-
jochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung
der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampf-
schiffahrt, Eisenbahn, elektrische Telegraphen, Ur-
barmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der
Flüsse, aus dem Boden hervorgestampfte Bevölke-
rungen. Welches frühere Jahrhundert ahnte, dass
solche Produktivkräfte im'4 Schosse der gesellschaft-
lichen Arbeit schlummerten?» Nun sind wir daran,
alle Produktivkräfte wieder zu entfalten und da wäre
es doch wahrscheinlich sehr naheliegend, das System
hier walten zu lassen, das in der Weltgeschichte den
Beweis geleistet hat, dass es dieser Aufgabe gewachsen
ist, und nicht an seine Stelle eines setzen zu wollen,
das sich noch nie und nirgends bewährt hat. Die Pro-
duktionspolitik steht heute im Vordergrund der Wirt-
schaft. Wenn wir wieder einmal reich genug sind,
werden wir auch eher wieder an die Verteilung denken
können. In dem Lande der sozialen Revolution,
in Deutschland, hat man in den ersten Zeiten der
Revolution mit wahrer Begeisterung von der Soziali-
sierung gesprochen; aber auf dem letzten Parteitag
der Sozialisten erklärte der sozialistische Reichswirt-
schaftsminister, jetzt komme zuerst die Produktions-
politik, die Sozialisierung müsse demgegenüber in
die zweite Linie gestellt werden. Das ist aus einer
harten Erfahrung eine wertvolle Erkenntnis. Man
kann, so wie es die Initiative vorsieht, die eine oder
andere Alternative der Vermögenskonfiskation wäh-
len — sie wird ja durch Bundesgesetz dann bestimmt
werden — volkswirtschaftliche Gefahren bergen sie
beide im höchsten Grad.

Den brutalen Charakter der Vermögensabgabe,
von dem ich schon gesprochen habe, will ich auch
noch dadurch illustrieren, dass ich darauf hinweise,
dass elementare steuerpolitische Grundsätze durch
diese Form der Finanzmassnahme verletzt werden.
Es ist ein Erfahrungssatz aller Steuerpraxis, dass je
höher eine Steuer, desto notwendiger es ist, die Ver-
anlagung gleichzeitig und gerecht vorzunehmen. In
Ziffer 14 der Initiative heisst es : « Veranlagung und
Bezug der Vermögensabgabe erfolgt nach Weisung
und unter Aufsicht des Bundes durch die Kantone. »
An sich schon ist die Vermögenslage eines Pflichtigen
weit schwerer zu schätzen und zu ermitteln, als etwa
sein Einkommen. Diese Einschätzungen variieren,
sie sind etwas subjektiv. Hier aber haben Sie noch
die Verschiedenheiten von Kanton zu Kanton. Diese
Verschiedenheit wird durch die Aufsicht und die
Weisungen des Bundes nicht behoben; diese Auf-
sicht und die Weisungen haben wir auch bei der Kriegs-
steuer, und doch dieVer schiedenheiten der Einschätzung
von Kanton zu Kanton. Was aber hingehen kann bei
einer Steuer, die massige Sätze bringt, die aus dem
Einkommensertrag des laufenden Jahres bestritten
werden kann, das wird zur schweren Ungleichheit,
wo man die Vermögenssubstanz selber angreift, und
artet'bei den Ungenauigkeiten und Ungerechtigkeiten,
die nun einmal unvermeidbar sind, ins Unrecht aus.

Ein Volkswirtschafter hat einmal gesagt, dass es
stets einen dem Irrtum unterworfenen Bestandteil
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der staatlichen Massnahmen gebe. Diese dem Irrtum
unterworfenen Bestandteile empfinden wir ja alle
Tage, wir leiden darunter. Aber eben, was noch im
kleineren Masse bei Abgaben und allerlei Pflichten
erträglich sein mag, das wird zum stossenden Gegen-
satz, Wenn es sich um Konfiskationen handelt wie bei
der Vermögensabgabe.

Das Charakteristische der Vermögensabgabe ist ja
der sog. Stichtag. An einem bestimmten Tag wird
die Einschätzung vorgenommen und was nachher
passiert, darum kümmert sich der Staat nicht. An
diesem einen Tag wird geschätzt, in einer Zeit, wo
alles fliesst in den wirtschaftlichen Beziehungen. In
der Zeit der Umwertung aller Werte muss ein einziger
Tag, der 31. Dezember 1922, die Basis abgeben für
die gesamte Einschätzung. Wenn die Initiative an-
genommen wird, muss dieser Stichtag eingehalten
werden. Das Ausführungsgesetz wird vielleicht ein
Jahr oder mehr beanspruchen und wird ins Jahr 1924
fallen. Die ganze Organisation, die Anstellung aller
der nötigen Staatsbeamten, wird Zeit brauchen.
Wenn wir dann im Jahre 1924 oder 1925 die Sache
einschätzen, dann werden wir uns nach dem Ver-
mögensbestand von Ende 1922 zu richten haben.
Was seither sich verändert hat, das geht den Staat
nichts an. Im Gesetze über das deutsche Reichsnot-
opfer gibt es einen § 57, wo doch wenigstens gesagt
ist, dass wer nachher sein Vermögen verliert, noch
einigen Anspruch auf Minderschätzung habe.

Sie wissen auch, dass die wiederholte Kriegs-
steuer in der Verfassungsbestimmung selber einen
sogenannten Gnadenartikel erhalten hat. Aber in
der Vermögensabgabe kennt man auch das nicht.
Auch in diesem Punkte kommt ihre Brutalität zum
Ausdruck, indem man hier nicht einmal Rücksicht
nimmt auf die Verarmung, die seit dem Stichtage
bei den Pflichtigen eingetreten ist. Aber wir haben
noch den ändern Fall. Er ist für uns volkswirtschaft-
lich noch wichtiger. Wir wollen ja nicht in dieser
Krisis bleiben, wir hoffen, es werden die Vermögen
vermehrt werden und .es werden neue entstehen.
Diese alle gehen bei der Vermögensabgabe leer aus,
der Staat kümmert sich darum nicht, und der be-
treffende Vermögensbesitzer fährt allerdings sehr gut
dabei. In der Vorlage des deutschen Finanzministe-
riums, die ich schon zitierte, zur Umänderung des
Vermögensopfers in die Vermögenssteuer, heisst es
kurz und knapp, das Festhalten an einem bestimmten
Stichtage entbehre der sachlichen Berechtigung. Ja,
aber das Festhalten an einem bestimmten Stichtage
ist unabänderlich notwendig und die Vermögensabgabe
kommt um ihn nicht herum.

In einem Kommentar zur Vermögensabgabe in
der sozialdemokratischen Presse — ich glaube, er
ist von unserem Kollegen Herrn Dr. Schmid verfasst
worden — steht die Ueberschrift: «Die Reichen
sollen zahlen. » Und es heisst, «man soll das Geld
nehmen, wo es ist! » Wir haben schon gesehen, man
will das Geld nehmen, wo es nicht ist, nämlich bei
den Unternehmungen, die es nicht flüssig haben, aber
wenn man sagt, « die Reichen sollen zahlen ! », so
ist es merkwürdig, dass man die Reichen ohne Ver-
mögen, diejenigen, die viel verdienen und wenig
zurücklegen, aus dem Spiel lässt. Die grossen Ein-
kommen, die nichts zurücklegen, die kein Vermögen
bilden, die gehen leer aus und doch ist im allgemeinen
schon das grosse Einkommen doch wahrhaftig ebenso

leistungsfähig wie das Vermögen. Aber jetzt, wo
das Vermögen dezimiert ist, wo der Kapitalzinsfuss
gesunken ist, ist geradezu eine Verschiebung zwischen
der Leistungsfähigkeit des grossen Einkommens
gegenüber dem Vermögen zu konstatieren. Also die
Leistungsfähigen, die Reichen ohne Vermögen, lässt
man aus dem Spiel. Glauben Sie nicht, dass solche
Zustände eine Empfindung schwerer Ungerechtig-
keit in denen hervorrufen, denen Sie 50 % oder mehr
ihres Vermögensbetrages abnehmen?

Sodann ist zu verweisen auf die Abstempelung
der Wertschriften. Man mag theoretisch annehmen,
dass eine solche Abstempelung aller Wertschriften
mithelfe zur Erfassung des Vermögens. Aber das
ist sicher, dass diese Abstempelung eine Erschütterung
des Zutrauens zu den schweizerischen Werten her-
vorrufen wird, weil die Auslandwerte mit sehr leichter
Mühe dieser Sache entgehen werden. Wollen wir das?
Wollen wir die Schweizerwerte schlechter stellen als
die Auswärtigen? Wollen wir das Kapital mit aller
Gewalt aus unsern Grenzen hinausjagen? Dann soll
auch daran gedacht werden, dass in dieser Vorschrift
der Abstempelung eine ganz ungeheuerliche Bestim-
mung liegt, nämlich die, dass, wer diese Abstempelung
unterlässt, keinen Anspruch auf die Erfüllung der
Schuldpflicht hat. Wenn also einer seine Obligationen
nicht abstempelt, so ist die Bank oder die Aktien-
gesellschaft oder wer es auch sei, von der Verpflich-
tung der Bezahlung befreit. Ja, wenn Sie sagen wür-
den, dann zieht der Staat den Betrag ein, so ginge
das in dem Zusammenhang. Aber da soll sich ein
einzelner bereichern bei dieser Unterlassung und die
Bank oder der Schuldner soll dadurch einen Vorteil
haben, weil ein anderer die Abstempelung aus irgend
einem Grunde unterlässt.

Es gibt noch einen Gesichtspunkt, von dem die
Botschaft des Bundesrates sehr einlässlich spricht.
Das ist die Verletzung des Grundsatzes der Allge-
meinheit der Steuer. Die Botschaft spricht ja von
einem ganz kleinen Kreise direkt Betroffener, und
rechnet ihn in Promille unserer schweizerischen
Gesamtbevölkerung aus. Dieser Grundsatz der All-
gemeinheit der Steuer ist steuerpolitisch nicht immer
so strikte zu nehmen. Ich glaube, dass vom rein
steuerpolitischen Gesichtspunkte aus man nicht bei
jeder einzelnen Finanzmassnahme verlangen kann,
dass sie den Grundsatz der Allgemeinheit der Steuer
nicht verletze. Ich bin bei der ersten Kriegssteuer
Anhänger der hohen Existenzminima gewesen, aus
Steuertechnischen ' und steuerpolitischen Gründen.
Aber das hat zur Voraussetzung, dass man eben ein
vernünftiges System von Steuern im Staate hat, wo
diejenigen, die durch hohe Existenzminima freige-
lassen werden, durch eine andere Art von Steuern,
die indirekten, die steuertechnisch vorteilhafter sind
und die weniger Erhebungskosten verursachen, ge-
troffen werden. Nun ist heute zu konstatieren, dass
die Sozialdemokratie auf dem Standpunkte steht:
Keine indirekten Steuern. Infolgedessen. erscheint
natürlich die Forderung, dass bei der direkten Steuer
das Existenzminimum möglichst hoch gesetzt werde,
in anderer Beleuchtung. Zudem müssen wir nament-
lich in der Demokratie den politischen Gesichtspunkt
in Betracht ziehen. Wenn wir in einer Demokratie
ein Gesetz beschliessen, durch das ein ganz kleiner,
verschwindender Teil die Last trägt, und alle ändern
nichts beizutragen haben, so ist das allerdings eine
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Massnahme, die nicht steuerpolitisch — ich betone
das —, aber vom politischen Gesichtspunkte aus dem
Gedanken der Demokratie doch widerspricht. Das
hat auch ethische Bedenken. Auf diese Dinge möchte
ich indessen hier nicht weiter eintreten.

Dagegen möchte ich sagen, wohl ist es richtig,
dass die Vermögensabgabe in einem ganz undemo-
kratischen Gewände aufmarschiert, aber in Tat und
Wahrheit ergreift sie einen sehr grossen Teil, einen
gewaltigen Kreis über diesen kleinen Zirkel hinaus,
der zahlenmässig in der Vermögensabgabe-Initiative
bezeichnet ist. Wir haben ja als direkt Betroffene
nicht nur die physischen Personen, sondern auch die
juristischen. Wir haben die Aktiengesellschaften,
und es ist ja ganz sicher, dass dieses Vermögen der
Aktiengesellschaften, das vielleicht 10 Milliarden aus-
macht in der Schweiz, sich in ganz weite Kreise
verteilt. Leider bietet uns die Gesetzgebung keine
Handhabe für eine Statistik, da wir bei Inhaber-
aktien nicht nachweisen können, wie das Aktien-
und Obligationenkapital einer Gesellschaft sich ver-
teilt. Wir haben freilich gewisse Angaben aus ändern
Ländern, so aus England, wo die Institution der
Namenaktien noch verbreitet ist und da wusste schon
vor 20 Jahren der Sozialist Bernstein, dass bei den
Aktiengesellschaften sich das Kapital in weite Schich-
ten verteile. Er sagte: — das war eines seiner Argu-
mente, mit denen er den orthodoxen Sozialismus
bekämpfte — das Eigentum an den grossen Unter-
nehmungen wird durch die Form der Aktiengesell-
schaften immer mehr ein kollektives und auf weitere
Kreise ausgedehnt. Aus jener Zeit •—• es sind 20 Jahre
her — hat Bernstein eine Statistik beigebracht,
wonach z. B. fünf Brauereien in England ihre Aktien
und Obligationen auf 27,052 Personen verteilen. Ich
glaube, wenn wir aus unseren Verhältnissen eine
solche Statistik hätten, so würden wir sehen, was
für ein gewaltiger Kreis durch die Vermögensabgabe
direkt betroffen wird als Teilhaber, Obligationäre
von solchen Gesellschaften. Und was für die Aktien-
gesellschaften richtig ist, trifft noch in vermehrtem
Masse für die Genossenschaften, die Korporationen
aller Art, die ja auch mit erfasst werden, richtig.
Sie sehen, nicht die indirekt Betroffenen, von denen
spreche ich noch nicht, aber der Kreis der direkt
Betroffenen ist ein sehr viel grösserer als etwa diese
wenigen Promille der Gesamtbevölkerung, die in
der Botschaft des Bundesrates ausgerechnet werden

Und nun kommt der grosse, noch weitere Kreis
derjenigen, die indirekt berührt werden. Wir haben
schon gesprochen davon, dass wenn die Produktion,
von der Seite der Kapitalbeschaffung her gehemmt
wird und in Unordnung kommt, zur Auswanderung
gezwungen und zum Teil lahmgelegt wird, dass dann
alle Erwerbstätigen in allen Produktionszweigen
schwer und empfindlich betroffen werden, das Ge-
werbe, die Landwirtschaft, die Industrie und der
Handel, die Erwerbstätigen vom obersten Unter-
nehmer bis zum letzten Arbeiter. Dieser Kreis der
indirekt Betroffenen erweitert sich noch auf andere
Art. Wenn wir den grossen Steuerzahlern in den
Gemeinden und Kantonen gewissermassen eine capitis
diminutio auferlegen; wer soll dann nachher die
Steuer zahlen, wenn wir den gleichen Teil an Aus-
gaben durch Steuern decken sollen? Es wird das
nur möglich sein durch stärkern Zugriff auf die
untern Klassen und hier kommt dann ein weiterer

Kreis von indirekt von der Vermögensabgabe Be-
troffenen als Leidtragende hinzu.

Und nun lassen Sie mich diese Bemerkungen
schliessen mit einigen Hinweisen auf den finanziellen
Zweck der Vermögensabgabe. Es ist im Eingange
der Initiative gesagt worden, wozu der Erlös der
Abgabe dienen soll. Er soll dem Bund, den Kantonen
und den Gemeinden die Erfüllung der sozialen Auf-
gaben ermöglichen. Es ist in den Kommentaren der
sozialistischen Presse, ebenso bei Besprechung der
Staatsrechnung sowohl wie bei der Frage der Aus-
dehnung des Alkoholmonopols hingewiesen worden
auf die Sozialversicherung, auf die Alters-, Invaliden-
und Hinterbliebenenversicherung. Dabei sind in den
letzten Tagen wiederum schwere Vorwürfe gegen den
Bundesrat und gegen die Mehrheit der Bundesver-
sammlung erhoben worden, weil diese Sozialver-
sicherung nicht durchgeführt werde. Ich habe in
diesem Punkte keinen Auftrag von der national-
rätlichen Kommission, zu sprechen. Aber ich möchte
als Angehöriger der bürgerlichen Partei, zu der ich
mich rechne, sagen, dass wir nicht wollen, dass die
Sozialversicherung ad calendas graecas verschoben
werde, sondern dass wir bereit sind, an einer raschen
Verwirklichung mitzuhelfen, und dass wir glauben,
dass auch während der umfangreichen Vorbereitungen,
die notwendig sind, man dafür Sorge tragen sollte,
durch eine provisorische Altersfürsorge der Not der
alten Leute zu steuern, etwa durch eine Ordnung, wie
sie der ständerätlichen Kommission die Herren
Dr. Schöpfer und Usteri vorgeschlagen haben, wonach
aus dem Ertrag der Tabaksteuer eine Summe von
etwa 15 Millionen jährlich zurückgelegt würde. Ich
nehme an, dass man von seite der bürgerlichen Par-
teien hierüber noch Erklärungen geben wird.

Aber hier möchte ich mich mit der finanziellen
Zweckbestimmung nach ihrer negativen Seite noch
kurz auseinandersetzen, dass nämlich der Erlös der
Vermögensabgabe unter keinen Umständen gebraucht
werden darf zur Herstellung des Gleichgewichts der
laufenden Rechnung in Bund, Kantonen und Ge-
meinden, auch nicht verwendet werden darf zur
Tilgung unserer Schulden. In der nationalrätlichen
Kommission sind wir darüber belehrt worden, dass
das sehr strikte aufzufassen ist. Ein Mitglied der
Kommission hat gefragt: Aber sollte man denn nicht
aus diesem Ertrage der Vermögensabgabe die Schul-
den bestreiten dürfen, die Kantone, Bund und Ge-
meinden gemacht haben für Arbeitslosenunterstü-
tzung usw? Da hat man uns geantwortet aus der
sozialdemokratischen Partei heraus: Das geht nicht,
das liegt nicht im Zwecke der Initiative; es handelt
sich ausschliesslich um neue soziale Aufgaben. Nun
muss ich schon meinem Erstaunen Ausdruck geben,
dass man sich über das dringende Postulat der Her-
stellung des Gleichgewichtes in der laufenden Rech-
nung so leicht hinwegsetzt. Ich sage auch nicht,
man solle doktrinär sein, aber man soll anstreben,
auf die nächsten Jahre dieses Gleichgewicht herzu-
stellen. Ich habe hier die « Freiheit », das Organ der
unabhängigen Sozialdemokratie Deutschlands, vom
12. Juli 1921. Es ist darin ein Artikel von Hilferding
über die Ordnung der Finanzen. Hier heisst es:
« Es muss an die Spitze aller Ausführungen zum
Etat immer wieder die Forderung gestellt werden:
Herstellung des Gleichgewichtes im Staatshaushalt.»
Und dieser sozialdemokratische Schriftsteller sagt
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ferner: «Diese Herstellung des Gleichgewichtes ist
die wichtigste Forderung der Wirtschaftspolitik.» Und
er sagt weiter : « Es ist die wichtigste Forderung der
Sozialpolitik.» Nun kommt man mit der Vermögens-
abgabe, die an diesem Postulat vorbeigeht, die nichts
beitragen helfen will zur Herstellung des Gleich-
gewichtes, weder im Bund noch in den Kantonen
noch in den Gemeinden. Aber nicht nur, dass man
durch die Vermögensabgabe diese Herstellung des
Gleichgewichtes in den nächsten Jahren nicht fördert,
sondern man unterbindet sie. Man unterbindet sie
dadurch, dass man in Gemeinden und Kantonen
durch die Schröpfung der grössten Steuerzahler das
Steuerkapita-1 reduziert, sodass wir schon nach unten
stärker ausgreifen müssen, wenn wir nicht Schulden
tilgen, nicht das Gleichgewicht herstellen, sondern
nur die laufenden Ausgaben, die wir bisher aus den
Steuern, bestritten haben, noch daraus sollen leisten
können. Dann ist zu sagen, dass durch den Ertrag
der Vermögensabgabe, wie das in der bundesrätlichen
Botschaft gezeigt ist, für unsere Sozialversicherung
bei weitem nicht das herausschaut, was etwa eine
grosszügige Lösung bedeuten würde. Im Ständerat
ist bei der Beratung der Vermögensabgabe eine Be-
rechnung vorgelegt worden. Es ist da gesagt worden,
der Ertrag dieser ganzen Vermögensabgabe an Zinsen
werde nachher etwa 50 Millionen Franken sein, und
dann soll davon noch ein Teil in Abzug kommen
für den bureaukratischen Apparat, den wir nötig
haben, um diese ganze Abgabe durchzuführen. Was
dann noch bleibt, das wird verteilt auf die Kantone,
auf die Gemeinden und auf den Bund. Ich glaube,
es wird richtig sein, was die Botschaft des Bundes-
rates sagt, dass infolge dieser Zersplitterung ein
grosszügiges Werk aus dieser Abgabe nicht wird
herausspringen können. Wir haben, das ist ja auch
von seite des Vorstehers des Finanzdepartementes
betont worden, keinen solchen momentanen Gold-
regen für künftige soziale Aufgaben notwendig in
unserer Situation. Was uns fehlt, sind die dauernden
Einnahmen, das Gleichgewicht in der Bechnung,
das wir zustande bringen wollen auf der einen Seite
durch Ersparnisse, auf der ändern, wenn es sich nach
diesen Krisenjahren als notwendig erweisen sollte,
auch noch durch Erschliessung neuer Finanzquellen.
Als solche kommt ja vorderhand einzig etwa noch die
Umsatzbesteuerung für Getränke in Betracht. Ich
könnte Ihnen diesen Gesichtspunkt, nach dem sich
unsere Staatsfinanzen richten müssen, nicht besser
darstellen, als es geschehen ist in der Darlegung des
deutschen Finanzministeriums, in jener Vorlage,
durch die das Beichsnotopfergesetz umgewandelt
werden soll in eine Vermögenssteuer. Da sagt das
deutsche Finanzministerium die trefflichen Worte:
«Ziel der Gesetzgebung muss sein, soweit irgend
möglich dauernde laufende Einnahmen für die Auf-
bringung der grossen Lasten. sicherzustellen. Eine
solche dauernde Belastung kann der Besitz aber nur
tragen, wenn seiner jeweiligen Leistungsfähigkeit
Rechnung getragen wird. Ihre Begrenzung findet
die laufende Vermögenssteuer in dem Erfordernis,
dass sie aus dem Einkommen zu tragen ist, wenn sie
nicht zu einer schleichenden Vermögenskonfiskation
führen soll. » Ich glaube in der Tat, diese Grund-
sätze, die man im Deutschen Reich auf Grund von
Erfahrungen hat als die richtigen erkennen müssen,
sollten auch für uns massgebend sein. Diese Sorge

um die dauernden Einnahmen unseres Staatshaus-
haltes muss um so grösser sein, als heute alle Kreise
des Volkes durch die Krisis, durch die mannigfachen
Entwertungen, die her vorgekommen sind, bereits
eine ausserordentliche Vermögensabgabe entrichtet
haben, Gewerbe, Industrie, Handel und die einzelnen
Sparer durch die ungeheuren Valutaverluste, die
Landwirtschaft durch die Entwertung infolge der
Krisis. Da berührt sich nun das Postulat der Schonung
unserer geschwächten Volkswirtschaft mit dem ändern
Postulat, nicht durch einen so brutalen Eingriff, wie
ihn die Vermögensabgabe darstellt, die künftige
steuerliche Leistungsfähigkeit der Bevölkerung zu
gefährden.

Aus diesen Gründen stelle ich Ihnen im Auftrag der
Mehrheit der Kommission den Antrag, die Vermögens-
abgabe gemäss dem Antrage des Bundesrates und dem
Beschluss des Ständerates abzulehnen und ohne
Gegenentwurf der Bevölkerung die Ablehnung zu
empfehlen.

M. Bersier, rapporteur français de la commission:
Le 13 septembre 1921, la direction du parti socialiste
a remis au Conseil fédéral une initiative signée par
87,500 citoyens suisses, demandant la perception
d'un prélèvement sur la fortune.

Le Conseil des Etats, le 28 mars 1922, et le Conseil
national, le 5 avril 1922, ont constaté par arrêté,
que l'initiative avait abouti et ont chargé le Conseil
fédéral d'étudier la question et d'en faire l'objet
d'un rapport.

Ce rapport qui a pris date du 1er août 1922 pro-
pose, en application des art. 8 et suivants- de la loi
fédérale du 27 janvier 1892, concernant le mode de
procéder pour les demandes d'initiative populaire
et les votations relatives à la révision de la consti-
tution fédérale, de repousser la demande d'initiative
concernant l'introduction d'un article 42 bis dans la
Constitution fédérale (prélèvement d'un impôt unique
sur la fortune) et de la soumettre à la votation du
peuple et des cantons, • avec une proposition de rejet
sans contre projet de l'assemblée fédérale.

La majorité de la commission, composée de
13 membres sur 17, vous demande de ratifier la pro-
position du Conseil fédéral. Seuls les .4 membres de
la commission se rattachant au groupe socialiste
sont d'un avis contraire.

Il est inutile de donner ici lecture du texte de
l'initiative. Vous l'avez sous les yeux, puisqu'il est
reproduit en tête du rapport du Conseil fédéral. Il
est du reste si long et si abondant en détails, il réserve
si peu de chose à la loi d'application, qu'il allongerait
ce rapport inutilement. Nous aurons du reste l'oc-
casion d'en examiner les principales dispositions. .

Le rapport du Conseil fédéral est si complet, que
nous pourrons aussi nous dispenser d'un long déve-
loppement et nous borner à relever un certain nombre
de points qui nous paraissent particulièrement im-
portants. Il traite successivement les diverses ques-
tions que l'initiative soulève et examine point par
point les répercussions que l'application de la mesure
envisagée aurait sur les finances publiques de même
que sur la situation économique et politique du pays.

Le rapport du Conseil fédéral relève en premier
lieu et avec raison, l'absence de concordance entre
le texte allemand et le texte français, qui sont ce-
pendant tous deux soumis au verdict du peuple.
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Ces divergences sont regrettables, car plusieurs des
termes employés dans l'un et l'autre texte pour les
mêmes objets, ne concordent pas et nous connaissons
trop les difficultés qui résultent des différentes langues
que cause la population suisse, pour ne pas signaler
le danger des divergences qui existent entre le texte
original et la traduction française de l'initiative.

Il est vrai que l'un des membres de la minorité
de la commission nous a dit en séance qu'en ce qui
concernait les erreurs de traduction, il n'y avait
pas lieu de s'en préoccuper outre mesure. Le texte
allemand, nous a-t-il dit, sert de règle; il est dé-
terminant, de sorte que les fautes qui peuvent s'être
glissées dans la traduction n'ont aucune importance.

"Nous ne saurions admettre ce point de vue sans
protester. H n'y a pas en Suisse de privilège de langue;
le texte français de l'initiative a, du point de vue
constitutionnel, exactement la même valeur que le
texte allemand, et nous constatons que sur plusieurs
points ces textes ne concordent pas. Les orateurs du
camp adverse nous diront sans doute qu'il n'y a là
qu'une question de pure forme sur laquelle il n'y a
pas lieu d'insister. Nous ne saurions admettre cette
théorie. Mais nous constatons dès l'abord, que les
divergences signalées sont un indice de la légèreté
avec laquelle l'initiative a été préparée et lancée.
Nous ne saurions non plus admettre le moyen indiqué
au sein de la commission et qui consiste à donner
au texte allemand une prépondérance spéciale. Pour
nous Suisses romands, c'est le texte français qui fait
règle et nous n'en voulons pas connaître d'autre.
Nous sommes certains du reste que la presque to-
talité de nos collègues de la Suisse allemande seront
d'accord avec nous sur ce point.

L'initiative dit à son paragraphe I : « La Confédé-
ration prélève un impôt unique sur la fortune à l'effet
de lui permettre ainsi. qu'aux cantons de réaliser
leurs tâches sociales. » C'est le principe et toutes les
autres dispositions de l'article qu'on nous propose
d'inscrire dans la Constitution n'en sont que des
dispositions d'application dont plusieurs, nous le
verrons, ont toutefois une très grosse importance.
Il vaut donc la peine d'examiner ce paragraphe pour
lui-même et dans tous ses détails.

« La Confédération prélève un impôt unique. »
S'agit-il bien d'un impôt? Nous ne le croyons pas. Un
impôt est un prélèvement imposé par l'Etat au con-
tribuable dans le but de couvrir ou d'amortir les
dépenses provoquées par les services publics. Il
ne peut, à moins de perdre complètement son carac-
tère, dépasser ou même atteindre le revenu annuel
du contribuable; il fait partie en quelque sorte de ses
frais généraux et ne saurait par conséquent dépasser
un taux qui ne permette plus à celui-ci de le payer
sur le revenu de sa fortune ou du produit de son
travail. Tel est le caractère fondamental de l'impôt.

Le prélèvement qui nous est proposé conserve-t-
il ce caractère? Nous pouvons répondre hardiment
non, puisque d'après l'alinéa X de l'initiative ce pré-
lèvement peut atteindre de 8 à 60 % de la fortune
et qu'il est par conséquent matériellement impossible
au contribuable de payer les sommes qui lui sont
réclamées sans s'attaquer à son capital. C'est du
reste bien ce que l'initiative a voulu, mais nous devons
constater dès l'abord que la contribution qui nous
est proposée n'est plus un impôt, c'est un prélèvement
non déguisé sur la fortune, autrement dit c'est une

confiscation. Au cours de la discussion qui a eu
lieu en commission, le fait a été reconnu par le défen-
seur principal du nouvel article constitutionnel.

S'il était perçu en une année, le prélèvement sur
la fortune représenterait en effet jusqu'au 500 % du
revenu annuel de la fortune frappée; même réparti
sur trois ans, il constituerait encore une somme bien
supérieure à ce revenu annuel et ne manquerait pas
de provoquer des nécessités de réalisation funestes
à la valeur des titres; il y aurait là un premier élément
qui tendrait à faire diminuer les ressources fiscales
principales sur lesquelles comptent les cantons, les
communes et même la Confédération.

Les taux prévus à l'article X seront du reste, par
le fait même du texte de l'initiative, augmentés de
quelques pour cent. Aux termes du paragraphe XI,
en effet, l'impôt est dû au 1er janvier 1923 et dès
cette date jusqu'à celle de la perception, le contribuable
paie un intérêt de 6 % sur la somme due.

Il faut d'abord remarquer que ce taux est beaucoup
trop élevé et qu'il ne correspond plus au marché
actuel de l'argent; il était peut être normal au moment
où l'initiative a été lancée, mais dès lors, les circons-
tances ont changé et le taux de l'intérêt a subi une
sensible diminution.. Dans la majorité des cas l'in-
térêt des sommes dues à la Confédération ne suffira
donc pas même pour payer l'intérêt de retard; il
faudra donc que le contribuable verse en plus du mon-
tant du prélèvement, une somme représentant la
différence entre le 6 % prévu par l'initiative .et le
taux réel de rapport .des sommes qu'il doit verser.
Donc, en réalité, les taux prévus à l'art. X seront
dans le plus grand nombre de cas, dépassés de quelques
unités.

Pendant que nous parlons des taux, voyons un
peu ce qui s'est fait dans les autres pays qui ont
appliqué la mesure qui nous est proposée par l'initiative.

En 1918 et 1919, les Etats Unis avaient envisagé
un prélèvement sur la fortune, mais cette suggestion
n'arriva pas même à l'état de projet et fut totalement
abandonnée.

Au cours des mêmes années, au sein du parlement
anglais, un projet de prélèvement fut repoussé par
244 voix contre 81 à la suite d'une intervention
énergique de Lord Chamberlain, dont vous trouverez
le texte dans le rapport du Conseil fédéral.

La France, dont on connaît la situation financière
particulièrement pénible, a repoussé en 1918'et 1919
et par deux fois, des impôts uniques qui avaient
gardé le caractère d'un impôt et qui n'avaient pas
par conséquent la tendance spoliatrice de la mesure
qu'on nous propose.

En Italie on institua un prélèvement réparti en
20 annuités à des taux bas qui équivalent à un taux
maximum de 2—2l/2 %, donc guère supérieur à
notre second impôt de guerre actuel.

En Allemagne, une loi sur le prélèvement destiné
à amortir les dettes courrantes et à réduire les dettes
flottantes, et nous insistons sur ce point, a été in-
troduite. Les taux varient de 10 % et le paiement
peut s'en effectuer sous forme de rente, ce mode de
paiement étant même la règle.

En Autriche, la loi dit que le but du prélèvement
est de relever la valeur de l'argent et de diminuer
la circulation ficudiaire; elle fixe des taux de 3 %
à 65 % et prévoit également que le montant prélève
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est payable par annuités réparties sur une période
plus ou moins longue.

En Tcheco-Slovaquie, le but du prélèvement est
le même que celui qui est prévu par la loi autrichienne ;
les taux varient de 1 % à 30 % et le paiement par
annuité est admis.

En Hongrie, enfin, le prélèvement sur la fortune
est établi sur des bases particulièrement compliquées,
mais on peut admettre, en principe, que le taux ne
dépasse par le 20 %, sauf pour la propriété foncière
et bâtie des villes.

Gomme on peut le voir par les brèves indications
ci-dessus, le prélèvement sur les fortunes admis par
la plupart des pays qui nous entourent, a un carac-
tère tout autre que celui qu'on nous propose. Re-
marquons en particulier que tous les pays qui l'ont
introduit ont une situation financière particulière-
ment difficile et qui n'est en rien comparable à la
nôtre, et que s'ils ont pris cette mesure que l'on a
partout considérée comme extrême, c'était pour
sauver le pays de la faillite et comme dernier et
ultime moyen de rétablir dans une faible mesure
des finances complètement anémiées -et qui n'avaient
plus aucun espoir de pouvoir être améliorées par des
procédés normaux. Pour plusieurs aussi, il s'agissait
de relever le change par la diminution de la circu-
lation fiduciaire, ensuite de l'effondrement, des fi-
nances; enfin partout où l'on opère un prélèvement
sur les fortunes, c'est pour en consacrer le produit
à l'amélioration immédiate et directe des conditions
financières de nations complètement ruinées. Il
faut aussi constater que presque partout les paiements
sont repartis sur un nombre d'années tel que le pré-
lèvement perd beaucoup de son caractère et qu'il
se rapproche sensiblement d'un impôt tel que nous
le percevons sous la forme de l'impôt de guerre.

Cela encore les auteurs de l'initiative ne l'ont pas
voulu et au sein de la Commission et par la voix de
leur porte paroles, ils ont reconnu que si le prélève-
ment sur les fortunes devait être réparti sur un
trop grand nombre d'années, il ne devenait plus qu'un
impôt assez semblable à notre impôt de guerre, ce
que l'on ne voulait pas.

Il faut toutefois remarquer et insister sur ce
point, c'est que si la mesure que l'on nous propose
était nécessaire dans les pays aux abois où elle était
considérée comme seul moyen de salut, elle ne se
justifie pas en Suisse et le caractère que les initiateurs
ont donné à leur proposition montre bien que derrière
le but social prévu au paragraphe I, se cache un but
politique indiscutable. On veut aller à l'assaut du
capital avant tout; tous les autres buts ne sont qu'ac-
cessoires.

Nous avons dit que la Confédération n'était pas,
fort heureusement, dans la situation des pays qui
ont dû introduire la mesure proposée. Si ses finances
ne sont pas dans un état brillant, le déficit s'atténue
tous les jours et nous avons, à force d'économies et
de réformes dans notre administration, de même que
par l'augmentation des recettes actuellement prévus
par la constitution, la perspective de le voir disparaître.
Si le travail de nos industries pouvait reprendre,
et nous pouvons bien espérer qu'il reprendra, la Con-
fédération pourrait de même mettre fin aux multiples
actions de secours qui constituent actuellement notre
plus gros souci financier. Notre dette est considérable,
elle atteint 2 milliards et demi, mais petit à petit

nous construisons un plan d'amortissement qui nous
laisse espérer que cette dette pourra être éteinte sans
faire appel à des moyens aussi exceptionnels et aussi
graves qu'un prélèvement sur les fortunes.

Nous ne partageons pas le point de vue exprimé
par M. Schaer tendant à ce que l'amortissement de
la dette soit poussé avec une activité telle que la
génération actuelle soit seule à la supporter. Nous
estimons que ce ne serait pas là une saine politique
financière et qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans les
vues de M. Schaer.

La situation financière de la Confédération n'est
pas désespérée. Si les autorités veulent vouer leurs
efforts avant tout au rétablissement de son équilibre
budgétaire, ne pas introduire au budget de nouvelles
dépenses que l'on peut différer, ne pas charger ses
obligations financières de hors d'ceuvres que l'on
peut renvoyer à des temps meilleurs, elle peut en-
visager l'avenir avec beaucoup plus de quiétude que
les cantons et les communes. Le prélèvement sur
les fortunes, contrairement à ce qui s'est passé dans
un certain nombre d'autres pays, n'est donc pas
nécessaire au rétablissement de son budget, ni à
l'amortissement de sa dette.

Les auteurs de l'initiative l'ont senti et cet argu-
ment leur échappant pour la justification de leur
entreprise, ils ont prévu que le produit du prélève-
ment sur les fortunes n'irait pas au rétablissement
de l'équilibre budgétaire, mais que comme le dit
le paragraphe X, il permettrait aux cantons et aux
communes de réaliser leurs tâches sociales. Voyons
un peu ce qu'il en est de ce programme.

La première tâche que l'on a envisagée évidemment,
c'est la réalisation par la Confédération de l'assurance
vieillesse et invalidité. Nous nous en sommes déjà
occupés ici et nous avons pu constater que si tout
le monde était d'accord sur le principe, la justification
financière n'avait pas par contre la faveur de tous les
suffrages. Et comment en serait-il autrement, alors
qu'on ne connaît pas même de façon précise le coût
annuel de cette œuvre sociale et que l'on n'est pas
d'accord sur les recettes qui doivent servir à sa réali-
sation.

Mais un point est absolument acquis; c'est|.que
pour réaliser les assurances sociales (vieillesse et
.invalidité) il est nécessaire d'avoir non seulement
au fond pour la mise en train de l'œuvre et un capital
insuffisant pour la faire vivre de façon durable, mais
encore un ensemble de recettes annuelles certaines
et sur lesquelles on puisse compter avec certitude.

Or si le prélèvement rapporte une somme globale
de 1,250,000,000 fr., la Confédération en touchera
le 60 % aux termes du paragraphe XVIII de l'initia-
tive, soit 750,000,000 fr. ce qui, au taux de 5 %,
représente 37,500,000 fr. comme intérêt annuel. Si
nous admettons que l'assurance vieillesse et invalidité
coûtera 100,000,000 fr. par an, ce qui paraît être un
minimum, le prélèvement envisagé ne permettra
pas de couvrir plus du tiers des sommes nécessaires,
et si l'on veut parfaire la somme indispensable au
moyen du capital, on se rend compte avec quelle
rapidité le montant du prélèvement disparaîtra. Il
faudra alors sans doute recommencer une seconde
édition du prélèvement et demander au contribuable
possesseur d'un capital de nouvelles contributions,
mais en diminuant cette fois la limite minimum des
fortunes exonérées afin de compenser la diminution



Impôt sur la fortune - Ï44 - 4 octobre Ì922

qui sera survenue sur le capital grevé par le prélève-
ment qui nous est proposé actuellement. Il ne s'agira
plus à ce moment d'exonérer les fortunes jusqu'à
80,000 fr. il faudra, si l'on veut que le prélèvement
rende quelque chose, abaisser ce chiffre très sensible-
ment.

En tout état de cause, le prélèvement prévu par
l'art. 42bis proposé ne pourra assurer de façon suffi-
sante la réalisation des œuvres sociales de la Con-
fédération et cela d'autant plus que si l'assurance
vieillesse figure en première ligne dans les réformes
sociales à mettre sur pied, elle n'est pas unique; le
porte-parole de la minorité au sein de la commission
nous a laissé entrevoir clairement qu'il y en avait
d'autres qui comptaient sur les ressources procurées
par le prélèvement. Ce dernier, qui ne pourra pas même
assurer l'existence de la plus urgente des œuvres
sociales, ne saurait permettre d'en instituer d'autres
encore.

La situation des finances cantonales et commu-
nales est beaucoup plus inquiétante que celle de la
Confédération. Les travaux de la conférence des
chefs de départements cantonaux des finances, du
département fédéral des finances, ainsi que les travaux
de quelques particuliers et tout spécialement de
notre collègue M. Obrecht, établissent nettement
que les cantons et les communes auront peine à
rétablir l'équilibre de leur budget et que si l'on di-
minue encore la matière imposable sur laquelle ils
comptent, le rétablissement financier normal devient
pour eux plus que problématique.

L'initiative, généreuse de l'argent d'autrui, leur
donne aux uns et aux autres le 20 %, soit au total le
40% du montant du prélèvement, mais chez eux aussi
ces sommes doivent être employées aux œuvres
sociales.

Constatons d'abord qu'un grand nombre de can-
tons et de communes ont, dans le domaine social,
fait déjà beaucoup plus que la Confédération et qu'ils
se sont imposés dans ce but de très gros sacrifices,
mais remarquons aussi et surtout que l'initiative
tendra à créer au profit des uns et au détriment des
autres de cruelles injustices.

Accorde-t-elle en effet, à chaque canton et à
chaque commune une recette assurée afin que les
œuvres sociales puissent vivre sur notre territoire
et répandre leurs bienfaits jusque dans les coins
les plus reculés de notre pays ? Non, car le paragraphe
XVIII de l'initiative dit que les cantons et les com-
munes reçoivent chacun 20 % du montant des impôts,
des impôts arriérés, des intérêts et des amendes perçus
sur leur• territoire, et que «l'autre 60 % » revient à
la Confédération. Or, la plus grosse part du prélève-
ment proviendra des villes de Zurich, Baie, Genève,
Lausanne et St-Gall et de quelques autres grandes
communes. La plupart des autres localités et des
autres cantons, en particulier Tessin, Valais, Grisons
et les cantons primitifs n'en retireront rien, parce que
l'initiative n'aura pas joué sur leur territoire. Avec
quoi ces cantons et ces communes réaliseront-ils
les œuvres sociales que leur promet l'initiative? On
ne nous le dit pas, mais nous sommes en droit de
supposer que ce sera peut-être avec un prélèvement
seconde édition qui diminuera sensiblement le nombre
des exonérations et augmentera sans doute le taux
des catégories et peut-être d'abord des catégories
inférieures.

On le voit, le but principal de l'initiative tel qu'il
est prévu au paragraphe I du texte n'est pas atteint
et ce paragraphe n'est au fond qu'un trompe-l'œil.
Ce que l'on nous propose n'est pas un impôt, c'est
une confiscation. Cette confiscation ne permettra
pas la création et le soutien durable des œuvres so-
ciales de la Confédération. Elle ne permettra pas à
tous les cantons 'et à toutes les communes d'une
certaine importance de réaliser des œuvres sociales.
Seuls quelques cantons et quelques communes en
bénéficieront.

Le texte du paragraphe I eût été plus exact s'il
eût dit : La Confédération prélève une contribution
unique sur la fortune afin de lui permettre, ainsi
qu'à quelques cantons et à quelques communes de
réaliser pendant quelques années une petite partie
de leurs tâches sociales.

Nous avons déjà fait remarquer 'que la baisse de la
valeur des titres qui serait le résultat certain de l'opé-
ration proposée serait l'un des premiers éléments de
diminution du rendement des impôts cantonaux et
communaux; le prélèvement sur le capital privé et
par conséquent la diminution des fortunes dans la
proportion proposée en serait un second.

En diminuant la matière imposable dans les can-
tons et dans les communes et aussi dans la Confédé-
ration, en ce qui concerne l'impôt de guerre, le pré-
lèvement sur les fortunes retardera le rétablissement
de l'équilibre des uns et des autres. Or, l'assainisse-
ment de notre situation financière publique est la
tâche principale à laquelle nous devons actuellement
vouer nos efforts; comme on l'a fait remarquer en
commission, dans l'Etat comme chez les particuliers,
les tâches sociales viendront en second lieu ; le premier
devoir c'est de vivre:

L'initiative ne peut donc remplir son but de
façon suffisante, mais si elle n'a pas même les avan-
tages que lui assignent ses auteurs elle a par contre
des inconvénients extrêmement importants que le
rapport du Conseil fédéral a mis en lumière et dont
nous relèverons quelques-uns.

Si le prélèvement sur les fortunes allait à l'amor-
tissement de la dette, à la reconstitution de la for-
tune de la Confédération, des cantons et des communes,
il diminuerait les charges budgétaires et aurait pour
effet une réduction des impôts. Ce n'est pas le cas
et avec son caractère spécial, il retardera au contraire
l'assainissement des finances fédérales, cantonales et
communales en détournant, en faveur de buts spé-
ciaux désirables sans doute, mais point absolument
urgents des sommes productives d'impôt et suscep-
tibles de contribuer au rétablissement de l'équilibre
budgétaire, puisque ce sont celles qui dans nos sys-
tèmes fiscaux actuels sont grevées des taux les plus
élevés. Au lieu d'aider les cantons et les communes,
l'application de l'initiative leur rendra la situation
plus difficile-et pour ceux qui auront la faveur de
recevoir cette nouvelle manne fédérale, elle pourra
les entraîner à créer des œuvres qu'ils ne seront pas
en mesure de maintenir une fois le capital primitif
épuisé.

Au point de vue fédéraliste aussi, l'initiative est
dangereuse, car en diminuant les ressources des can-
tons et des communes, elle tendra à rendre leur exis-
tence impossible comme l'eût fait l'impôt direct fédéral.
La diminution des ressourcés entraîne le diminution
des compétences, ce que les cantons ne pourront
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plus faire ils seront obligés de le demander à la Con-
fédération, d'où diminution de leur importance et
de leur influence qui par conséquent conduira évi-
demment à une centralisation toujours plus complète
et toujours regrettable.

Un autre défaut de l'initiative c'est la méconnais-
sance absolue qu'elle révèle du principe de la géné-
ralité de l'impôt. En règle générale, l'impôt doit
reposer sur tous les contribuables à l'exception des
indigents et sous réserve des exonérations pour
minimum d'existence et charges de famille. C'est
là une condition absolue dont les régimes fiscaux
ne devraient jamais s'écarter.

Les deux impôts de guerre fédéraux ont fait à
ce principe des exceptions que nous jugeons déjà
exagérées, mais elles sont extraordinairement minimes
en présence des exonérations que prévoit l'initiative.

Le paragraphe IX exonère toutes les fortunes
inférieures à 80,000 fr. cette exonération pouvant
aller jusqu'à 150,000 fr. pour les pères de famille qui
ont 4 enfants mineurs.

Sous chiffre 5, il exonère également jusqu'à 50,000
francs le mobilier du contribuable.

Si la notion de la généralité peut supporter de
légères exceptions qui se justifient dans certains cas,
celles que prévoit l'initiative est particulièrement
exagérée, on peut même dire immorale, car elle fait
appel aux plus bas instincts du peuple en faisant naître
sa cupidité et sa convoitise.

Elle aboutit à ce principe malsain de faire voter
des impôts par ceux qui ne les paient pas, puisqu'elle
ne frappe d'après des calculs du département des
finances que 24,000 personnes, soit le 3% % des
contribuables et le 6 °/00 de la population, tandis
que le 994°/00 échappe au prélèvement.

Et depuis que l'initiative a été lancée, ou que les
calculs basés sur l'impôt de guerre ont été faits, il
est fort probable que cette proportion s'est encore
modifiée et que le chiffre des contribuables est descendu
sensiblement au-dessous de 24,000, la situation
économique s'étant aggravée, un certain nombre
d'industries ayant croulé, de même que la valeur
des titres qu'elles avaient émis et les fortunes qui
reposaient sur elles.

Sans doute, au point de vue électoral, la combinai-
son trouvée est favorable et si notre peuple se laissait
guider uniquement par ses mauvaises passions, il
n'est pas douteux qu'il n'accepte des deux mains
le cadeau que le parti socialiste veut lui faire.

Fort heureusement, le peuple suisse est assez
intelligent pour se rendre' compte des dangers de
l'initiative qu'on lui propose de voter; il saura se
méfier du cadeau qu'on veut lui faire et se rendre
compte des dangers qu'il présente au point de vue
économique.

Nous tenons dans tous les cas à bien établir que
le projet précité contrevient à un principe qui est
à la base de la perception fiscale, soit à la généralité
de l'impôt, dans une mesure que l'on ne peut admettre.

L'exonération jusqu'à 50,000 fr. du mobilier est
aussi maladroite. Le principe du prélèvement admis,
c'est une perche que l'on tend à ceux qui veulent
frauder le fisc, car il rie sera pas bien difficile à ceux-là
d'augmenter leur mobilier par l'achat de bijoux,
d'œuvres d'art ou de toute autre marchandise de
valeur pour soustraire au fisc 10, 20 ou 30,000 fr. et
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le cas échéant tomber dans une catégorie inférieure
à celle à laquelle ils appartiendraient.

Si nous constatons encore que l'on frappe de la
même taxe les fortunes de rentes ou le capital qui
travaille, que l'on sera obligé pour fixer le prélève-
ment d'avoir recours aux cantons qui présentent
des différences considérables quant aux moyens
d'investigation dont ils disposent et que l'on aura
ainsi créé entre les contribuables d'un canton ou
d'un autre de graves injustices, lorsque nous aurons
constaté que la confiscation ne s'applique qu'au
produit du capital, au capital lui-même et en aucune
mesure au produit du travail, si fort soit-il, que par
conséquent des personnes qui se trouvent exactement
dans la même situation sociale les unes que les autres,
mais dont les ressources proviennent de sources
différentes seront frappées de façon différente, nous
aurons indiqué déjà quelques-uns des défauts ou des
injustices que consacrera l'initiative qui nous est
soumise.

Sur ces divers points, nous renvoyons au rapport
du Conseil fédéral qui établit entre autres que le revenu
total de la fortune atteint en Suisse un milliard et demi,
alors que le produit du travail produit trois fois plus,
soit environ 5 milliards.

On aurait tort de croire que seuls les 24,000 con*
tribuables atteints par le prélèvement sur les fortunes
seront touchés. En réalité, la mesure proposée
atteindra tous les contribuables. Comme nous l'avons
déjà dit, l'initiative aura pour effet une diminution
considérable de la fortune privée atteinte par les taux
supérieurs du fisc des cantons et des communes;
par conséquent, pour que ceux-ci puissent se récupérer
des sommes qu'ils perdront de ce fait, ils n'auront
pas d'autre moyen que d'élever dans une forte mesure
le taux de leurs impôts, ce qui touchera non seulement
le capitaliste, mais encore et surtout les contribuables
de toutes les classes sociales qui vivent du produit
de leur travail. Il sera nécessaire que le peuple, appelé
à se prononcer, se pénètre bien de cette idée que
l'initiative qui apparaît comme un moyen de lutte
de classes atteindra en réalité tous les contribuables,
sans exception.

Le paragraphe 8 de l'initiative stipule que le
31 décembre 1922 est réputé délai de rigueur pour ce
qui concerne l'obligation personnelle et matérielle
de payer l'impôt, ainsi que pour l'estimation.

Nous avons déjà fait remarquer l'impossibilité
qu'il y aurait d'arriver à fixer pour cette date le
prélèvement à effectuer sur les contribuables. Mais
il y a lieu d'insister surtout et avant tout sur le fait
que cette date est particulièrement mal choisie et
qu'elle tombe précisément dans la période la plus
troublée de l'après-guerre où les valeurs les plus solides
sont exposées à des chutes imprévues.

Il serait inutile et cruel de rappeler l'effondrement
d'un grand nombre de titres industriels et l'écroule-
ment de fortunes qui en est résulté; ces faits sont
connus et il nous suffit de constater que, puisque le
paragraphe 12 prévoit que le prélèvement sur les
fortunes peut être payé en une fois ou en acomptes
annuels dans l'espace de trois ans, il n'est pas impos-
sible que les prélèvements de deuxième ou troisième
année soient effectués sur des fortunes qui auront
disparu en tout ou en partie.

Et puis, il y a lieu de considérer encore la réper-
cussion de cette mesure sur l'économie nationale.

94
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C'est au moment où la crise économique sévit de la
manière la plus intense, où notre balance commerciale
est. en déficit considérable, où un grand nombre de
nos industries ne travaillent plus guère, que l'on veut
encore porter à notre économie un coup aussi mortel.

Le chômage nous coûte des sommes énormes.
Toutes les valeurs industrielles sont en baisse. La
Confédération doit multiplier ses actions de secours,
et il n'y a pas de sessions où l'on ne nous invite à
voter quelques millions pour soutenir telle ou telle
industrie dans le marasme. Et c'est le moment que
l'on choisit pour prélever sur le commerce et l'industrie
les sommes dont ils ont actuellement besoin plus
que jamais pour se survivre, et pour diminuer le
produit du fisc des cantons et des communes.

L'industrie et le commerce suisses ont été durement
frappés par la perception de l'impôt sur les bénéfices
de guerre juste dans son principe, mais dont l'appli-
cation a été parfois singulièrement exagérée. Les
prélèvements qui ont été faits à cette occasion n'ont-
ils pas suffisamment affaibli l'activité industrielle
en lui enlevant les moyens de supporter la crise,
sans que l'on cherche à l'anémier davantage sous le
fallacieux prétexte de réaliser des œuvres sociales.

Le prélèvement sur les fortunes affecte non seule-
ment l'industrie et le commerce, mais aussi l'agri-
culture, car il est certain que malgré les mesures
préventives envisagées et que nous croyons inefficaces,
l'acceptation de l'initiative aurait pour effet immédiat
la fuite d'une grosse part des capitaux mobiles. Le
résultat en serait sans aucun doute une sérieuse
aggravation du régime hypothécaire actuel qui grève
tout particulièrement, on le sait, l'agriculture. On
comprend avec peine qu'en présence de la crise intense
et grave qui sévit à présent et qui menace de durer
longtemps, on puisse envisager une mesure dont l'effet
direct et immédiat rendrait plus difficile encore l'exis-
tence de la plus importante de nos activités nationales.

On veut réaliser des œuvres sociales, soit; mais pour
nous l'œuvre sociale par excellence actuellement, c'est
la reconstitution de nos finances et le rétablissement
de notre équilibre budgétaire et pour arriver à ce but
il est indispensable de consolider et de soutenir notre
situation économique pour permettre à nos activités
nationales de supporter la crise et d'en remonter
le courant. Toute mesure qui tend, à diminuer nos
possibilités financières est considérée par nous comme
une mesure néfaste et ceïîe que l'on nous propose
sous forme d'un nouvel article constitutionnel est
du nombre. Nous manquerions à notre devoir le plus
élémentaire en l'acceptant.

Les expériences faites dans les pays qui ont in-
troduit le prélèvement ont montré des difficultés
sans nombre dont l'une des principales est l'impossi-
bilité pour le contribuable de réaliser les sommes
qui'lui sont nécessaires.

Il est vrai qu'en application de l'ai. XIII de l'ini-
tiative, le contribuable peut être obligé (nous insistons
sur ce mot) de s'acquitter des sommes dues par la
remise d'obligations ou bons de caisse de la Confédé-
ration, et peut-être des cantons et des communes,
de même que d'autres titres encore, et que cette
obligation parera dans une certaine mesure aux in-
convénients signalés plus haut. Mais la Confédération
ne pourra accepter tous les titres, et elle sera dans
l'obligation de repousser ceux qui ne présentent pas
des garanties suffisantes, sous peine de, faire elle-même

de mauvaises affaires et de ne pouvoir remplir le
but que lui assignent les auteurs de l'initiative pro-
posée.

Et puis, la plupart des contribuables sont sans
doute des industriels et des commerçants dont la
fortune repose soit sur du matériel, soit sur des matières
premières, sur des marchandises et des immeubles.

Comment procédera-t-on à leur égard ? Les obli-
gera-t-on à s'endetter pour payer leur quote-part?
Se résoudra-t-on (ce sera sans doute le seul moyen)
à obtenir non seulement de l'argent liquide et des
titres, mais encore des marchandises, revenant ainsi
aux procédés de la dîme que nos ancêtres ont eu tant
de peine à extirper ? L'Etat deviendra-t-il ainsi com-
merçant, industriel, gérant d'immeubles, que sais-je
encore ? N'est-ce pas bien assez qu'il ait dû pendant
la guerre assumer de nombreuses tâches qui appar-
tenaient aux particuliers, sans qu'on lui en donne
d'autres encore qu'il se révélera particulièrement
inapte à accomplir.

Nous savons que quelques-uns des auteurs de
l'initiative désirent cette solution; nous ne saurions
les soutenir dans cette œuvre mauvaise qui crée
pour notre état économique un danger particulière-
ment grand.

Nous pourrions examiner aussi l'influence que
le prélèvement sur la fortune peut avoir sur la capacité
de consommation du peuple et par suite de l'aggrava-
tion de la crise industrielle provenant elle-même de
la diminution des capitaux. Nous renvoyons sur ce
point au message et nous nous bornons à constater
comme lui que l'initiative qui frappe tout particulière-
ment l'industrie qui travaille pour le pays aurait
une répercussion dangereuse sur les moyens d'exis-
tence de la classe ouvrière en accentuant la crise
de" chômage et en l'étendant à des établissements
qui ont encore le bonheur de travailler quelque peu.

Il apparaît de plus en plus pour qui considère
les lois économiques, contre les conséquences des-
quelles toutes les mesures sont insuffisantes, que cette
initiative prépare à la classe ouvrière des conditions
d'existence particulièrement dures et que dans ce cas
comme dans bien d'autres, les véritables défenseurs
des intérêts de la classe ouvrière ne sont pas ceux
qui tentent ce dangereux essai de socialisation et de
confiscation.

Comme le rapport du Conseil fédéral, nous pensons
que l'initiative a-avant tout un but politique qui tend
à arriver à l'égalisation des fortunes, ou tout au moins
à leur diminution. Or, notre pays-est le dernier dans
lequel la question d'une égalisation puisse et doive
se poser. La Suisse n'est pas un pays de milliardaires,
pas même de millionnaires; les grosses fortunes y sont
rares, et c'est heureux, .et celles qui existent, presque
toutes investies dans l'industrie et le commerce, ont
été pour la plupart suffisamment frappées par la guerre
et surtout par l'après-guerre, pour n'avoir pas besoin
d'une saignée aussi importante. Au surplus le prin-
cipe de l'égalisation des fortunes ne peut être que
théorique; sa réalisation sera encore longtemps du
domaine des utopies.

On contestera peut-être le .caractère politique de
la mesure proposée, et nous admettons volontiers
que certains initiants ne se sont pas rendu compte
du but que l'on recherche en instituant un prélève-
ment sur les fortunes; mais la doctrine est là et si
l'on étudie la genèse de l'initiative on se rend compte
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bien rapidement que ses auteurs se sont pieusement
inspirés des doctrines de l'économiste autrichien
Goldscheid qui a dit: « Le prélèvement sur la fortune
est le seul moyen de modifier l'économie actuelle en
introduisant la socialisation », et qui a prévu que le
prélèvement en nature tel qu'il est spécifié au 3e al.
du paragraphe XIII avec son caractère obligatoire
assurait la main mise de l'Etat sur les moyens de
production.

On a présenté ̂ prélèvement sur les fortunes comme
une mesure d'ordre fiscal et financier; c'est une erreur.
C'est avant tout une mesure d'ordre politique qui
constitue un premier pas et un grand dans la voie
de .la socialisation. Qu'ils le veuillent ou non, ceux
qui voteront l'initiative se prononceront en réalité
pour la socialisation des moyens de production. Il
convient d'envisager l'article constitutionnel proposé
sous son véritable jour et d'éclairer le peuple non
seulement sur les dangers économiques, mais encore
et surtout sur les conséquences politiques qu'en-
traînerait son acceptation.

Au lieu de laisser éventuellement à la législation
le soin de régler les questions de détail et de procédure,
les auteurs de l'initiative en ont compliqué et encombré
le texte par une série de dispositions qui n'ont que
faire dans la Constitution et dont la simple lecture
permet de se rendre compte.

Nous ne nous y arrêterons donc pas, mais nous
devons cependant dire quelques mots des paragraphes
VIII et XV de l'initiative. Le premier fixe le 31 dé-
cembre prochain comme point de départ de la dette
du contribuable et de l'estimation, et le 2e (paragraphe
XV) dit que dès l'acceptation de l'article constitution-
nel, l'Assemblée fédérale édicté par arrêté fédéral
d'urgence les prescriptions qui permettent d'atteindre
par l'impôt toutes les fortunes constituées en titres
et d'empêcher la fuite des capitaux à l'étranger. Enfin
le 2e al. de cet article prévoit la mesure aussi tracas-
sière qu'inefficace du timbrage des titres.

H serait naïf de croire que ceux qui veulent se
soustraire en tout ou en partie à la spoliation pro-
posée ne trouveront pas le moyen, avec les délais
prévus par la votation fédérale et le temps nécessaire
à la mise en exécution des mesures indispensables,
d'envoyer leurs capitaux à l'étranger ou de répartir
leur fortune par donations entre vifs ou de toute
autre manière entre les membres de leur famille. Nous
pensons même que l'évasion des capitaux sera la
mesure la plus couramment adoptée et qui prêtera
le moins de représailles, et l'on sera ainsi arrivé à ce
beau résultat d'avoir provoqué la fuite à l'étranger
des capitaux mobiles qui trouveraient cependant
un usage véritablement national lors de la reprise
des affaires, qui, espérons-le, ne manquera pas de
se produire un jour ou l'autre.

Il y a là un danger très grand, puisque l'évasion
fiscale se traduira par un appauvrissement de notre
pays auquel nous avions échappé jusqu'à maintenant.

Je dois ajouter que, d'après des renseignements qui
nous sont donnés par les banquiers, les mouvements
de fuite ont déjà commencé. L'inquiétude est grave
dans les milieux financiers et l'on peut prévoir que
l'on n'attendra probablement pas le vote populaire
pour mettre à l'abri les sommes que l'initiative
socialiste veut confisquer au profit des œuvres sociales
qui d'ailleurs ne pourront pas vivre avec elles.

Le deuxième alinéa du paragraphe XV prévoit
en outre l'extraordinaire disposition suivante: «Le
fait de soustraire un titre au timbrage éteint pour le
débiteur l'obligation de le payer. » Donc, non seule-
ment l'initiative veut confisquer jusqu'au 60 % des
fortunes, mais encore elle tend parfois, pour un simple
défaut de formalité, à annuler les dettes. Sauf peut-
être en Russie, on rechercherait en vain une mesure
aussi hardie et aussi désinvolte.

Je remarque en outre que l'on tranche d'un mot,
au paragraphe XVI, second alinéa, la question de
la levée du secret des banques dont nous avons déjà
longuement discuté ici, que nous avons repoussée,
et qui peut avoir des répercussions très graves.

Ce n'est pas la première fois que les Chambres
fédérales s'occupent d'un prélèvement sur les fortunes.
Il y a quelques années, déjà en 1918, feu notre
collègue Götschel avait déposé une motion dans ce
sens, mais il est bon de remarquer que son taux de
prélèvement était de 5 % et n'atteignait donc pas
même le minimum du taux prévu par l'initiative.
Cette motion fut jugée dangereuse et écartée par les
Chambres après un intéressant débat; son auteur
l'avait cependant justifiée en prévoyant que le produit
du prélèvement devait être affecté pour les % à
l'amortissement de la dette de mobilisation et devait
pour l'autre quart contribuer aux charges extra-
ordinaires imposés aux cantons par la guerre.

La mesure proposée par M. Götschel avait donc
sur l'initiative actuelle l'avantage de la modestie
du taux et le fait qu'elle était destinée à alléger les
dépenses budgétaires. Mais les défauts inhérents
à tout prélèvement brutal sur la fortune, quoique
sensiblement atténués, n'en subsistaient pas moins.
Elle fut écartée par le Conseil national, et si nous
la rappelons aujourd'hui c'est afin de montrer par
la comparaison, l'énormité du danger de l'initiative
proposée. En comparant le texte de la motion
Götschel avec le texte de l'article constitutionnel 42 bis
qui vous est soumis, vous vous rendrez compte que
la première dont on redoutait déjà les conséquences
graves était de l'eau de rosé à côté de la mesure de
spoliation que l'on veut faire voter au peuple.

Nous pourrions relever encore de nombreux points,
faire remarquer par exemple le coup mortel que
l'initiative portera aux sentiments d'épargne et de
travail dont le peuple suisse est animé! Nous n'avons
pas la prétention d'avoir tout dit sur le sujet qui nous
occupe; nous n'avons pu qu'en effleurer les principales
faces et devons laisser aux orateurs qui nous suivront
le soin de développer les arguments que nous avons
énumérés brièvement.

Nous croyons cependant que notre rapport suffira
pour vous faire toucher du doigt la gravité de la
question. C'est pourquoi, fondés sur les constations
qui précèdent, et considérant que la notion de pré-
lèvement sur les fortunes qui est soumise au peuple,
constitue un véritable danger national qui menace
d'ébranler les bases mêmes de notre Etat, nous vous
proposons de repousser la demande d'initiative con-
cernant l'introduction d'un art. 42 bis dans la Cons-
titution fédérale (prélèvement d'un impôt unique
sur la fortune) et de la soumettre à la votation du
peuple et des cantons avec une proposition de rejet
sans contre-projet de l'Assemblée fédérale. Et ce
faisant, vous adhérerez à la proposition du Conseil
fédéral et à la décision du Conseil des Etats.
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Schmid (Oberentfelden): Im Namen der Kom-
missionsminderheit beantrage ich Ihnen Zustimmung
zur Vermögensabgabeinitiative. Zuerst möchte ich
einige wenige Ausführungen über die Entstehung
dieses Volksbegehrens machen. Der Referent der
Mehrheit, Herr Dr. Meyer, hat heute morgen ver-
sucht, die Finanzlage des Bundes im jetzigen Moment
darzustellen und die Aufgaben, die der .Bund hat,
um diese Finanzlage wenigstens für die laufende
Rechnung ins Gleichgewicht zu bringen. Die Finanz-
lage des Bundes ist nicht erst seit heute gestört, son-
dern sie wurde während des Krieges erheblich gestört
durch die Ausgaben, die wir für die Mobilisation zu
machen hatten. Wie Sie wissen, sind die Ausgaben
für das Militär nicht vermindert worden, die Summe
der Schulden Verzinsung ist ebenfalls gewachsen.
Angesichts dieser Entwicklung der Staatsfinanzen
hat sich in weiten Kreisen je länger je mehr die Ein-
sicht Bahn gebrochen, und das schon vor Jahren,
dass zurzeit von der Seite der herrschenden Finanz-
politik keine Möglichkeit geboten werde, soziale Auf-
gaben zu verwirklichen. Wir wissen ganz genau,
dass man je und je betont hat, die Verwirklichung
der Sozialversicherung, der Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung, sei eines der wichtigsten
Postulate, um die Volkswohlfahrt zu fördern. Aber
es hat uns nicht genügt, dass man nur von dieser
Aufgabe sprach; es hat uns nicht genügt, dass man
immer neue Versprechen machte und neue Lösungs-
versuche vorschlug, dass man aber immer und immer
wieder auf die prekäre Finanzlage des Bundes ver-
wies, die nach Ihrer Auffassung eine Lösung des
Problems verunmöglichte. So ist die Lösung der
Alters- und Invalidenversicherung in immer weitere
Ferne gerückt, und wenn heute morgen Herr Dr. Meyer
von einer Altersfürsorge sprach, so kann diese keines-
wegs an Stelle der Alters- und Invalidenversicherung
treten; ganz abgesehen davon, dass die Vorschläge
der Herren Schöpfer und Usteri in der ständerät-
lichen Kommission in Minderheit geblieben sind.
Von einer Tuberkulosenfürsorge, so wie sie im Inter-
esse der Volksgesundheit dringend notwendig wäre,
ist heute ebenfalls keine Rede. Die Arbeitslosenver-
sicherung wird nicht gelöst und so sehen wir, dass alle
diese sozialen Aufgaben in ihrer Lösung sich immer
weiter entfernen, dass man uns auf die Zukunft ver-
tröstet. Diese Vertröstung war während des Krieges
schon da, sie ist auch nach Beendigung des Krieges
dagewesen. Und heute, vier Jahre nach Kriegsende,
wissen wir nicht, wann von Ihrer Seite dem Parla-
mente und dem Volke ein brauchbarer Plan unter-
breitet wird, der es gestattet, in allernächster Zeit
die wichtigsten sozialen Aufgaben zu lösen. Es ist
im Gegenteil auch im Schosse der Kommission von
den Herren Baumberger und Obrecht die pessimisti-
sche Auffassung vertreten worden, dass zurzeit an
eine solche Lösung nicht gedacht werden könne.

Nun hat man nicht nur im Parlamente von dieser
Ihrer Auffassung Kenntnis gehabt, sondern .auch
in weiten Kreisen des Volkes. Wir haben uns mit
den Fragen, wie man Finanzen beschaffen könnte,
um an die Lösung dieser Probleme heranzutreten,
beschäftigt. Ein diesbezüglicher Vorschlag wurde
Ihnen seinerzeit in Form einer Initiative unterbreitet,
die zwar nicht eine bestimmte Zweckbestimmung
hatte, sondern die nur das Gleichgewicht der Staats-
finanzen herstellen wollte. Es war die direkte Bundes-

steuer, die Sie auf das schärfste bekämpft haben,
die Sie aber vielleicht in absehbarer Zukunft doch
annehmen werden müssen, wenn Sie keine ändern
Vorschläge bringen. Nun haben wir uns gesagt, dass
es notwendig sei, Finanzen zu beschaffen. Weil zur-
zeit aber die zweite Kriegssteuer läuft, würde eine
Zuschlagssteuer oder eine .direkte Bundessteder in
diesem Momente jedenfalls grosse Opposition hervor-
rufen; denn man würde sagen:. «Wir haben bereits
eine direkte Bundessteuer in der zweiten Kriegssteuer. »
Deshalb unterbreiten wir Ihnen einen ändern Vor-
schlag, der Ihnen hier in Form der Initiative vorliegt.
Dieser Vorschlag ist keineswegs am Baume der Er-
kenntnis gewachsen, wie der ständerätliche Referent
sich ausdrückte. Dieser Vorschlag ist nicht mit einem
Paradiesesapfel zu vergleichen, der die Seligkeit dem
Menschen verspricht, sondern dieser Vorschlag ist
ein realer, der dahingeht, die Lösung sozialer Aufgaben
zu erleichtern.

Der Gedanke ist bereits im Jahre 1919 in Winter-
thur in Parteiversammlungen diskutiert worden,
und es war die zürcherische kantonale Partei, die den
Winterthurer Vorschlag aufnahm und an die schwei-
zerische Partei weiterleitete, die eine Kommission
einsetzte, welche den Initiativvorschlag ausarbeitete.
Der Initiativvorschlag ist am Dezemberparteitag
der schweizerischen Sozialdemokratie in Bern im
Jahre 1920, also vor zwei Jahren, gutgeheissen worden.
Dann wurden die Unterschriften gesammelt, und
es wurde dem Bundesrat vor ungefähr Jahresfrist
die Initiative eingereicht. Aus der Not der Zeit ist
der Gedanke geboren, dass man die Finanzen auf
diese Art beschaffen sollte, um wenn irgend möglich
die Realisierung der sozialen Versprechungen herbei-
zuführen.

Nun haben Sie den Inhalt der Initiative auf den
Seiten l—4 der Botschaft des Bundesrates vor sich,
und ich möchte zuerst versuchen, objektiv diesen
Inhalt Ihnen klarzulegen; nachher werde ich auf
einzelne Punkte der Kritik eintreten, um falsche Auf-
fassungen, die zum Teil vorherrschen, zu zerstören.

Wenn wir an die Spitze der Initiative als Zweck-
bestimmung gesetzt haben die Erfüllung sozialer
Aufgaben, so geschah das mit Absicht. Die Initiative
ist entstanden aus dem Gefühl heraus, dass die gegen-
wärtig herrschende Finanzpolitik, dass Sie als herr-
schende Parteien, nicht imstande sind, Mittel zu be-
schaffen, um an eine Lösung dieser Probleme heran-
zutreten. Wir haben nicht im Sinne, Ihnen nun ganz
einfach zum Zwecke der Schuldentilgung eine Initiative
zu unterbreiten, sondern wir wünschen ausdrücklich,
dass das Geld, das aus dieser Initiative fliesst, für
soziale Aufgaben verwendet werde. Diese sozialen
Aufgaben sind hier nicht näher umschrieben. Wir
haben in der Kommission der Partei, die sich mit der
Frage befasste, darüber -diskutiert. Es waren Vor-
schläge vorhanden, dass man ganz bestimmte Auf-
gaben, wie die Sozialversicherung, die Arbeitslosen-
fürsorge, die Tuberkulosenfürsorge usw. hineinnehme.
Wir haben das nicht getan, um in dieser Hinsicht
kein Präjudiz zu schaffen, sondern einfach zu ermög-
lichen, dass die Gemeinde ihren Anteil, der Kanton
seinen Anteil und der Bund seinen Anteil am Ertrag
der Vermögensabgabe so verwenden, wie die dringend-
sten sozialen Aufgaben es erfordern. Es ist selbst-
verständlich, dass für den Bund eine der dringendsten
sozialen Aufgaben die Alters- und Invalidenversiche-
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rung ist, daneben die Arbeitslosenversicherung und
die Tuberkulosenfürsorge.

Nun haben wir diese Zweckbestimmung an die
Spitze der Initiative gestellt. Ich werde nachher
auf den sogenannten Nebenzweck, den Sie der Ini-
tiative sowohl in der Botschaft als in der Kritik unter-
schieben, nämlich dass sie die Sozialisierung bezwecke,
zu sprechen kommen. Ich möchte mich zuerst mit
einem ändern Punkte der Initiative befassen, mit der
Abgabebefreiung.

Die Abgabebefreiung ist in Ziff. 3 geordnet. Ich
habe nicht im Sinne, hier Einzelheiten über die Aus-
legung zu geben; aber auf einen Punkt muss ich zu
sprechen kommen. In Ziff. 3 b ist die Befreiung der
öffentlich-rechtlichen Körperschaften für das Ver-
mögen, das als solches oder mit seinem Ertrag öffent-
lichen Zwecken dient, ausgesprochen. Man hat sich
vor allem im Ständerat beklagt, so z. B. Herr Stände-
rat Keller, dass, wenn diese Bestimmung eng inter-
pretiert werde, dann die Bürgergemeinden, die Alp-
genossenschaften, die Nutzungsgemeinden, die Mark-
genossenschaften etc. nicht steuerfrei seien, weil sie
nicht rein öffentlich-rechtlichen Zwecken dienen.
Und Herr Ständerat Wirz hat darauf hingewiesen,
dass dadurch lebenswichtige Einrichtungen im Wirt-
schaftsleben der kleinen Kantone getroffen werden,
nämlich die Alpgenossenschaften, die Nutzungs-
gemeinden usw. Wir haben in der Fraktion über die
Frage dieser Ziff. 3 b gesprochen und sind der Auf-
fassung, dass es ganz selbstverständlich ist, dass
Korporationen wie z. B. die aargauischen Bürger-
gemeinden, die öffentlich-rechtliche Zwecke erfüllen,
indem sie für die Armen sorgen, eine Aufgabe, die
sonst ohne weiteres dem Staate zufällt, und dass
Nutzungsgenossenschaften, die eine öffentlich-recht-
liche, historisch gewordene Aufgabe erfüllen, nicht
unter die Abgabepflichtigen fallen, sondern unter die
Ziff. 3 b zu subsumieren sind. Soviel hinsichtlich.der
Steuerbefreiung.

Und nun hinsichtlich der Befreiung der einzelnen
Abgabepflichtigen. Hier möchte ich zuerst etwas über
die juristischen Personen sagen. Sie finden in der
Ziff. 6 der Initiative eine Bestimmung über die Ab-
gabepflicht der juristischen Personen. Hier ist .aus-
drücklich festgestellt, dass das einbezahlte Grund- und
Stammkapital, also das Aktienkapital, nicht abgabe-
pflichtig ist, und dass ebenso nicht abgabepflichtig
sind die Rücklagen für ausschliesslich gemeinnützige
oder Wohlfahrtszwecke, sofern deren Verwendung ge-
sichert ist. Ich begreife nicht, dass ein so intelligenter
Mann, wie Herr Ständerat Keller es doch ist, Zweifel
darüber hegen kann, ob hier eine andere.Auslegung
möglich sei. Diese Ziffer ist so klar, dass es ganz selbst-
verständlich ist, dass das Aktienkapital nicht unter
die Abgabe fällt, weil die Aktionäre, die als Gross-
aktionäre einen Teil des Aktienkapitals besitzen, ja
von der Vermögensinitiative schon erfasst werden,
für jenen Teil, der in Aktien ihrem Vermögen einge-
gliedert ist. Es ist deshalb so, dass alles, was heute
morgen der Kommissionsreferent über die Verteilung
der Aktien auf kleine Leute sagte, illusorisch wird.
Die von ihm genannten Folgen treten nicht ein, denn
in Wirklichkeit wird dieses Kapital der Kleinaktionäre
nicht getroffen. Es ist also die Doppelbesteuerung
vollständig ausgeschlossen; aber es werden auch die
kleinen Aktionäre in keiner Weise von der Initiative

betroffen, weil das Aktienkapital frei ist und ebenso
natürlich das Genossenschaftskapital.

Nun komme ich zu der Steuerbefreiung der ein-
zelnen physischen Personen, der natürlichen Personen.
Hier haben wir eine Steuerbefreiung von 80,000 Fr.
für den Familienvater, d. h. für die einzelstehenden
Personen überhaupt, eine weitere Befreiung für die
Ehefrau von 30,000 Fr., für jedes Kind von 10,000 Fr.,
und eine Steuerbefreiung für das Mobiliar. Wenn
man nun die Auffassung vertreten hat, dass die An-
sätze nach oben, wie sie in der Tabelle unter Ziff. 10
festgelegt sind, viel zu hoch seien, so ist festzustellen,
dass auch'ein grösseres Vermögen den abgabefreien
Betrag von 80,000 Fr., nebst Frau- und Kinderzulage,
geniesst. Denn das Vermögen als solches zerfällt in
Staffeln: Unten die abgabefreien Beträge, dann die
einzelnen Staffeln mit Abgabepflicht, Beträge, die
je nachdem 8 %, 10 bis 60 % bezahlen. Und nun ist
festzustellen, dass die Abgabepflicht nicht eine der-
artige ist, dass dadurch jemand in seiner Existenz-
fähigkeit betroffen würde. Wenn ich Ihnen vor Augen
führe, dass bei einem Vermögen von einer Million
Franken rund 120,000 Fr.'abzugeben sind, bei 10 Mil-
lionen Franken Vermögen 2% Millionen Franken,
so werden Sie mir zugeben müssen, dass die Abgabe
immerhin den Betreffenden einen sehr grossen Teil
ihres Vermögens lässt und dass sie deshalb mit diesem
Vermögen noch viel besser existieren können als
Tausende und Abertausende, von Volksgenossen,
und dass auch in dieser Richtung die Abgabe nicht
unerträglich ist. -

Wenn wir die Zahlungsfrist auf 3 Jahre fest-
gesetzt haben, so geschah das in der ausdrücklichen
Absicht, dass man dadurch versuchen will, in abseh-
barer Zeit die Realisierung der sozialen Postulate zu
verwirklichen, wenigstens einen Anfang mit der Ver-
wirklichung zu machen. • Es ist vorhin von Herrn
Dr. Meyer darauf hingewiesen worden, dass auch
Vorschläge auf 20 Jahre, analog der deutschen und
der italienischen Vermögensabgabe, vorhanden ge-
wesen seien. Diese Vorschläge sind in der Partei nicht
weiter diskutiert worden, sondern man hat sich auf
die drei Jahre geeinigt. Und nun hat Ihnen Herr
Dr. Meyer heute morgen vor Augen geführt, welch
verhängnisvollen Folgen diese kurze Abgabefrist für
die Einzelpersonen, für die Industrie usw. haben
könnte. Wir sind uns wohl bewusst gewesen, dass,
wenn man strikte auf dem Grundsatz der Barabgabe
stehen und verlangen würde, dass jedermann das Geld,
das er abzugeben hat, in bar abliefern muss, dies ge-
wisse Störungen zur Folge hätte. Gewisse Störungen
vor allem in den Schuldverhältnissen, die andere dem
Abgabepflichtigen gegenüber haben. Aus diesem
Grunde haben wir Ihnen die Ziff. 13, Abs. 3 und 4,
unterbreitet, wo die Ausführung der Bestimmung
über die Naturalabgabe in die Kompetenz der Bun-
desversammlung, dieser mehrheitlich bürgerlichen,
dieser mehrheitlich gut kapitalistischen Bundesver-
sammlung gelegt wird. Es ist ganz falsch, wenn Sie
daraus nun ein Obligatorium Ihrerseits für die Na-
turalabgabe ableiten. Das steht nirgends, und Sie
werden es auch nicht aus dem Text irgendwie ab-
leiten können, sondern Sie werden ehrlicherweise zu-
geben müssen, dass man hier einzig und allein dem
Umstände Rechnung getragen hat, dass gewisse Ver-
hältnisse, die störend wirken können, durch diese
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Ziff. 13 geregelt werden. Wir haben einzig und allein
von einer Ausführung dieser Bestimmung in der
Initiative abgesehen, weil wir die Initiative nicht noch
umfangreicher machen wollten und weil eine detail-
lierte technische Regelung natürlich nicht in einigen
Sätzen möglich gewesen wäre.

Sie weisen darauf hin, dass die Initiative ausser-
ordentlich brutal sei, indem Sie von der Abstempelung
der Wertpapiere sprechen. Vom Bankgeheimnis
habe ich nicht reden gehört; es scheint, dass diese
Frage für Sie erledigt ist, erledigt zwar durch die
Abstimmung, die wir seinerzeit bei der Kriegssteuer
hatten. Aber ich weiss, dass auch diese Massnahme
Ihnen als sehr brutal erscheint; und es war ja seinerzeit
unser Kollege Herr Dr. von Streng, der da schauer-
liche Bilder entwarf über die Lüftung des Bankge-
heimnisses, respektive über die Folgen, die bei der
Lüftung des Bankgeheimnisses eintreten würden.
Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hin-
weisen, warum wir nicht eine besondere eidgenössische
Behörde für die Erfassung und Einschätzung der Ver-
mögen eingesetzt haben. Wir haben genau den gleichen
Weg beschritten, wie der Bund bei der ersten und der
zweiten Kriegssteuer, und zwar deshalb, weil wir
keine eidgenössischen Einschätzungsbehörden haben.
Und Sie wären die ersten gewesen, wenn wir einen
besondern Einschätzunbsapparat vorgeschlagen hät-
ten, die über Buteaukratie gezetert und dem Volke
bewiesen hätten, dass man ihm eine unnütze tech-
nische Massnahme auferlege. Weil wir das nun nicht
getan haben, kommen Sie heute und erklären: Es
ist ein Mangel, dass keine einheitliche Einschätzung
durch eidgenössische Beamte durchgeführt wird!

Ueber die Verteilung des Ertrages der Abgabe
haben wir vorgesehen, dass der Bund 60°/0, der Kan-
ton 20 % und die Gemeinde 20 % erhält. Ich glaube,
dass es notwendig war, diese Verteilung zu treffen,
weil die Gemeinde ebenfalls soziale Aufgaben in
hohem Masse zu erfüllen hat, ebenso wie der Kanton.

Nun möchte ich auf einzelne Einwände der Gegner
eintreten. Ich möchte zuerst darauf aufmerksam
machen, dass die Initiative einen grossen Widerhall
in der Oeffentlichkeit weckte und dass das Gewissen
der Besitzenden mächtig schlug, als dieser «Angriff
auf das Privateigentum », wie Sie es nennen, erfolgte.
Man hat vom Mittelpressbureau aus eine ganze Beihe
von Artikeln lanciert. Die Botschaft des Bundes-
rates wurde dem Schweizervolke zum Geburtstage
der schweizerischen Eidgenossenschaft übergeben.
Sie ist so gut eine Parteischrift, wie es jene Zeitungs-
artikel waren. Sie ist vom Standpunkt der 6 °/00 aus
geschrieben, die hier in der Botschaft so wirksame Ver-
treter finden.

Nun zuerst ein Wort darüber, unter welchen Um-
ständen Sie eine Vermögensabgabe zu akzeptieren
bereit sind. Das sagen die Herren Kritiker nämlich
auch. Sie seien bereit, so erklären sie, eine Vermögens-
abgabe dann zu akzeptieren, wenn der Staat vor dem
Buìne stehe, wenn jedenfalls nicht mehr viel zu machen
ist, wie in Oesterreich und wie in Deutschland. — Dann
also kann man über die Frage diskutieren. Wir
müssen hier offen gestehen, dass wir anderer Auf-
fassung sind. Wir sind der Auffassung, dass man nicht
erst in einem solchen Moment über ein Mittel, wie die
Vermögensabgabe es darstellt, diskutiert, sondern
dass man es heute beschliesst, damit man wichtige
soziale Aufgaben lösen kann, um so die Gesamtheit

vorwärts zu bringen; um damit das Volk leistungs-
fähiger zu machen. Es ist eine Erfahrungstatsache,
dass diejenigen Leute, die unter der Not leiden, eben
nicht so leistungsfähig sind, dass sie die Arbeitsfreu-
digkeit verlieren, dass sie deprimiert werden und
infolgedessen nicht das leisten können für die Gesamt-
heit wie es sonst der Fall wäre. Diese Argumentation
nehmen Sie aber nur für die Abgabepflichtigen in
Anspruch, indem Sie in der Botschaft irgendwo sagen,
dass bei jenen der Antrieb zur Arbeit ertötet werde.

Wir wollen also keine Schuldentilgung, wie es
ebenfalls als eine Möglichkeit für eine Vermögensab-
gabeinitiative vorgeschlagen wurde, sondern wir
wollen, dass dieses Geld für bestimmte Zwecke ver-
wendet werde. Wir wollen nicht, dass es in der all-
gemeinen Staatskasse verschwinde und dort einer
Verwendung, vielleicht auch einer Verschwendung
entgegengehe, für Militärausgaben und für andere
Ausgaben, die wir nicht als dringlich und nicht als
nötig erachten. Im grossen und ganzen bedeutet die
Vermögensabgabeinitiative trotz ihrer Zweckbe-
stimmung eine wesentliche Entlastung der Gemeinden,
der Kantone und auch des Bundes. Denn wenn wir
auf Grund der Vermögensabgabeinitiative den An-
fang zur Lösung der Alters- und Invalidenversiche-
rung machen, so werden Sie nicht bestreiten, dass
durch diese Versicherung nicht eine Erleichterung für
die Armengemeinden und für den Staat in Armen-
sachen überhaupt eintritt. In dieser Richtung ist
es eben so: Wenn Sie es wirklich ernst meinen mit
der Erfüllung sozialer Aufgaben, dann müssen Sie
das Geld einmal beschaffen und auslegen, damit Sie
an die Lösung dieser Aufgabe herantreten können.

Ein weiterer Vorwurf, der der Initiative gemacht
wird, ist der, dass die Allgemeinheit der Steuer-
pflicht verletzt werde, dass die Initiative zur Nivel-
lierung führe, dass sie durch die Verletzung der All-
gemeinheit der Steuerpflicht auch die Demokratie
verletze. Nur 6 °/00 der schweizerischen Bevölkerung
würden der Steuer unterstellt; das sei eine Ausnahme-
gesetzgebung, eine Raubmassnahme, durch die die
Sparsamkeit im Schweizervolk ertötet werde.

Zuerst ein Wort über die Allgemeinheit der Steuer-
pflicht, die angeblich verletzt wird. Es war sehr vor-
sichtig von Herrn Dr. Meyer, dass er sagte, die Gren-
zen dieser Allgemeinheit der Steuerpflicht seien
nicht so genau festgelegt ; sie seien mehr oder weniger
flüchtig. Denn wenn er sich auf eine genaue Präzi-
sierung derselben hätte einlassen wollen, dann hätte
er schon zwischen der ersten und zweiten Kriegssteuer
erhebliche Unterschiede gefunden, die ja auch in
schmerzhafter Weise vom ständerätlichen Kommis-
sionsreferenten, Herrn Böhi, festgestellt worden sind,
der schon in seinem Votum mehr oder weniger durch-
blicken liess, dass die Allgemeinheit der Steuerpflicht
bei der Kriegssteuer verletzt worden sei. In dieser
Richtung ist es jedenfalls nichts mit dem Vorwurf,
den Sie uns gegenüber erheben, denn sonst müsste
man ja jedem Existenzminimum gegenüber den
gleichen Vorwurf machen.

Was die Nivellierung anbelangt, so ist es eigentüm-
lich, dass man heute, nachdem der Bundesrat die
Kritik der Nivellierung mit aller Schärfe vertreten
hat (wie der ständerätliche Referent übrigens auch),
festzustellen versucht, dass es nicht soweit her sei mit
dieser Nivellierung, und dass sowohl Herr Ständerat
Keller als Herr Dr. Meyer heute morgen es unter-
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nahmen, darzulegen, dass eine Ueberwälzung möglich
sei, dass also alle getroffen würden. Bei Herrn Stände-
rat Keller ging es bis zu den Witwen und Waisen.
Damit geraten Sie in einen Widerspruch, der aber nach
Ihrer Auffassung nicht die gegenteilige propagandi-
stische Wirkung, die man bezweckt, zur Folge haben
wird. Ich glaube aber, dass die Leute doch mehr oder
weniger einsehen, dass man nicht beide Auffassungen
vertreten kann.

Was die Verletzung der Demokratie anbelangt,
den Ausnahmezustand, den wir angeblich schaffen
wollen durch diese « Raubmassnahme », die wir Ihnen
vorschlagen, so will ich auch darüber noch einige
Worte verlieren. Wir leben formell in einer Demokra-
tie, die wirtschaftlich nicht besteht. In der Wirt-
schaft herrscht mehr oder weniger der Absolutismus
und in der Vermögensverteilung bestehen ausser-
ordentlich grosse Unterschiede. Wenn das nicht der
Fall wäre, so würden nicht nur 6 °/00 der Bevölkerung
von der Vermögensabgabeinitiative ergriffen. Es
scheint, dass der Bundesrat dieser Tatsache voll-
ständig blind gegenübersteht, und dass er nur plötz-
lich sieht, dass sechs von tausend Schweizerbürgern
unter die Initiative fallen. Das empfindet er als eine
Verletzung der Demokratie, wie wenn nicht die Grund-
tatsachen des Wirtschaftslebens die Demokratie ver-
letzen würden, wie wenn nicht sie es wären, die die
Ungleichheiten herstellen, und wie wenn es dann nicht
die Pflicht des Bundesrates wäre, dafür zu sorgen,
dass diese Ungleichheiten in der Wirtschaft etwas er-
träglicher würden, damit nicht die Gesetzesbestim-
mungen, die wir Ihnen vorschlagen, nur so wenige
treffen.

Von einer Raubmassnahme kann man nicht reden.
Der Raub ist ein gesetzlich geheiligtes Prinzip im
heutigen kapitalistischen Wirtschaftsleben; da kann
man dem Arbeiter seine Arbeitskraft zum Teil rauben,
da kann man ihm den Ertrag seiner Arbeit vorent-
halten. Die grossen Vermögen, das können Sie schon
bei Sombart lesen, sind nicht durch Sparsamkeit
entstanden, sondern auf ganz andere Art und Weise.
Also regen Sie sich nicht auf über die vorliegende
Massnahme. Sie ist nur eine kleine Abschlagszahlung
dessen, was man im Laufe der Jahrzehnte dem Volke
abgenommen hat; das soll hier wieder .dem Volke zu-
geführt werden. 'Herr Ständerat Keller hat allerdings
gefunden, wie das innerschweizerische Blätter schon
früher entdeckt hatten, dass eine solche Initiative
nicht nur staatsgefährlich, sondern verfassungswidrig
sei. Er hat dem Gedanken Ausdruck gegeben, dass
man vielleicht prüfen müssse, ob nicht ein Mittel zu
finden sei gegen staatsgefährliche und verfassungs-
widrige Initiativen. Ich gebe meinem Erstaunen
Ausdruck darüber, dass man einen solchen Satz über-
haupt aussprechen kann, denn es ist doch selbstver-
ständlich, dass jede Verfassungsänderung gegen das
Bestehende verstösst, sonst würde man die bestehende
Verfassung nicht ändern wollen.

Und nun zu dem Hauptvorwurf, der uns gemacht
wird, zu dem sogenannten versteckten Nebenzwecke,
zur Sozialisierung. Sie haben aus Ziff. 13, Abs. 3 und
4 abgeleitet, dass wir im Grunde genommen gar nicht
die Erfüllung sozialer Aufgaben in den Vordergrund
stellten, sondern. die Sozialisierung der Wirtschaft,
die pénétration pacifique durch den Sozialismus, eine
pénétration, die, wie der ständerätliche Kommis-
sionsreferent ausführte, letzten Endes beim Kom-

munismus endige. Der vielangefochtene Satz in der
Initiative lautet f olgendermassen : « Ebenso kann der
Abgabepflichtige verpflichtet werden, Wertpapiere
und andere Vermögenswerte an Zahlungsstatt abzu-
liefern. Die Fälle dieser Naturalabgabe, wie die
Bewertungsgrundsätze werden durch Bundesgesetz
festgelegt. » Ich will Ihnen sofort sagen, wie dieser
Passus entstanden ist. Ich habe vorhin schon ange-
tönt, dass wir in der Kommission der Partei, die die
Initiative formuliert hat, der Auffassung waren, dass
bei einer streng durchgeführten Barabgabe des abgabe-
pflichtigen Betrages gewisse Schwierigkeiten ent-
stehen können; Schwierigkeiten z. B. dann, wenn ein
Abgabepflichtiger seine Hypotheken kündigt, indem
dadurch nicht er in erster Linie in Verlegenheit
kommt, sondern der Hypothekarschuldner, der kleine
Mann. Dem muss vorgebeugt werden. Es liegt im
Interesse einer ruhigen Durchführung der Initiative,
dass hier Massnahmen getroffen werden, um diese
Störungen zu vermeiden. Herr Dr. Meyer wird zu-
geben müssen, wenn man einmal auf dem Grundsatze
der Abgabe mit diesen kurzen Fristen steht, so wird
man logischerweise die Möglichkeit schaffen müssen,
dass die genannten Verwicklungen nicht entstehen.
Deshalb haben wir diesen Artikel aufgenommen, aber
nicht so, wie ihn der verstorbene Genösse Gustav
Müller ursprünglich beantragte, nicht so, dass wir ein
Obligatorium. für die Naturalabgabe vorgeschlagen
haben, sondern wir postulieren ein Fakultativum.
Von diesem Fakultativum machen Sie Gebrauch,
nicht wir; denn wir sind die Minderheit. Sie haben
nun, wie es scheint, zu sich selber ein derart schlechtes
Zutrauen, dass Sie alle die Wirkungen durch Ihr
Bundesgesetz erwarten, die heute morgen hier und die
vorher im Ständerat geschildert worden sind. Ein der-
art schlechtes Selbstvertrauen spricht allerdings nicht
für Ihre Politik, sondern dagegen. Wenn wir es Ihnen
überlassen, die Ausführungsbestimmungen zu treffen,
so kommen Sie mit dem Vorwurf und behaupten,
wir drängen Ihnen das Obligatorium auf. Davon ist
ja gar keine Rede. In Wirklichkeit ist es so, dass wir
Ihnen die Fakultät einräumen, so vorzugehen oder
anders. Sie haben es dann selbst in der Hand, richtig
vorzugehen.

Der meistangefochtene Punkt der Initiative, diese
sogenannte Sozialisierung und alle Einwendungen,
die dagegen erhoben werden, fällt damit in nichts
zusammen. Es ist ein Kartenhaus, das Sie aufbauen
und an dessen Bestand Sie selber nicht glauben.

Noch ein Wort darüber, warum wir nicht auf das
Obligatorium eingetreten sind. Genösse Müller hat,
wie andere von uns, Goldscheid studiert, und er war
der Auffassung, dass die Naturalabgabe ein Mittel
zur Sozialisierung sei, wie er es übrigens an der Finanz-
konferenz ausgeführt hat. Wir glaubten aber, dass
das Problem der Sozialisierung nicht so nebenbei
durch die Initiative gelöst werden könne, sondern dass
es schwieriger zu lösen ist, und wir sind deshalb davon
abgekommen, dem Vorschlage von Gustav Müller
Folge zu geben. Deshalb haben wir die fakultative
Bestimmung aufgestellt. Sie werden die Ausführung
der Bestimmung beschliessen. Sie werden, wenn Sie
Befürchtungen haben, davon gar keinen Gebrauch
machen, oder wenn Sie finden, dass es in einzelnen
Fällen notwendig sei, werden Sie davon Gebrauch
machen; denn es heisst in Ziff. 13, es kann der Ab-
gabepflichtige verpflichtet werden. Darüber ent-
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scheidet ein Bundesgesetz, das Sie, also der Ständerat
und die bürgerliche Mehrheit des Nationalrates,
festlegen.

Noch ein Wort über die Erwerbssteuer. Man hat
uns den grossen Vorwurf gemacht, dass wir nicht den
Erwerb zur Abgabe herangezogen hätten. Ich hätte
das Geschrei hören wollen, wenn wir mit dieser Ver-
mögensabgabe gleichzeitig noch eine Erwerbssteuer
eirgeführt hätten. Sie hätten uns gesagt: In dem
Moment, wo man aus dem Erwerb die Vermögens-
abgabe zahlen soll, wird dieser Erwerb auch noch be-
steuert. Es wird uns damit unmöglich gemacht, die
schlimmen Folgen dieser Initiative zu verhindern.
Das wäre Ihre Logik gewesen, wenn wir diesen Satz
auch noch aufgenommen hätten. Das eine möchte
ich im übrigen nicht festhalten : Wenn Sie so sehr nach
der Besteuerung des Erwerbes lechzen, dann haben Sie
ja Gelegenheit, eine Vorlage für eine- direkte Bundes-
steuer zu unterbreiten, wo beides versteuert wird,
Erwerb und Vermögen. Es ist im Ständerat noch auf
einen Punkt grosses Gewicht gelegt worden, den der
Bundesrat nicht so sehr betont hat, das ist die Ver-
letzung des Privateigentums. Es ist durch Herrn
Keller nachgewiesen worden, dass das Privateigentum
in einer ganzen Reihe von Kantonsverfassungen ge-
schützt werde. Nun frage ich Sie, bedeutet es nicht
eine Verletzung des Privateigentums, wenn eine
Kriegssteuer erhoben wird? Der Einwand, der ge-
macht worden ist, dass das Privateigentum verletzt
werde, müsste' allen Steuern gegenüber erhoben
werden. In mehr oder weniger weit gehendem Masse
wird eben bei allen Steuern das Privateigentum ver-
letzt. Es ist aber ein Grundsatz des öffentlichen
Rechtes überhaupt, dass der Private verpflichtet
ist, aus seinem Privatvermögen dem Staate Steuern
zu bezahlen. Das weiss Herr Keller so gut, wie Sie
alle, und deshalb können wir seine Ausführungen
nicht ernst nehmen, so wenig als diejenigen des Herrn
Loretan, der darauf hinwies, das selbst die Natur-
völker, die in der finstersten Barbarei lebten, das
Privateigentum achten. Ich weiss nicht, ob Herr
Loretan auch an die Barbarei gedacht hat, die darin
bestand, dass zu gewissen Zeiten die Frau Privat-
eigentum war, und dass es heute nicht mehr als
Grundsatz der Kultur gilt, dass jener «privatrecht-
liche » Grundsatz der Naturvölker aufrecht erhalten
bleibe. Die Begriffe sind eben wandelbar; in diesem
Falle glücklicherweise.

Nun sagt man, die Lüftung des Bankgeheimnisses
und die Abstempelung der Wertschriften seien eine
Brutalität sondergleichen. Es mag sein, dass es dem
Einzelnen brutal erscheint, wenn er seine Lebens-
geheimnisse in Geldsachen dem Steuerbeamten offen-
baren muss und wenn der Steuerbeamte einen Ein-
blick bekommt in seine Verhältnisse, wenn es sich
darum handelt sein Vermögen festzustellen. Sie
behaupten auch, dass das Steuerkapital abnehme.
Das ist Ihre Auffassung. Ich glaube aber, dass bei der
Feststellung der Vermögen in den einzelnen Gemeinden
nachher von vielen Steuerpflichtigen mehr versteuert
werden müsste als heute, weil es eine Erfahrungs-
tatsache ist, dass je grösser das Vermögen und das
Einkommen ist, umso mehr der Steuerfiskus hinter-
gangen wird.

Ich will mich nicht eingehend mit dem Vorwurf
befassen, die Initiative rufe einer Wiederholung und
sie trage eine zweite gleiche Initiative in ihrem Schosse

und vielleicht noch eine dritte und dies wiederhole
sich auf Generationen hinaus. Damit will ich mich
nicht weiter befassen. Dieser Vorwurf ist ein Schreck-
gespenst, das man dem Volke vormacht. Aber
ich will mich befassen mit einer ändern Frage, nämlich
mit dem Ertrag. Es ist gesagt worden, ein Zehntel
des .Zinsertrages der 1250 Millionen Franken reiche
nicht hin, um den grossen bureaukratischen Apparat
den die Initiative erfordere, zu bezahlen. Und dann
könne man die Alters- und Invalidenversicherung
nicht verwirklichen. Auf Seite 34 der Botschaft ist
das Programm des Herrn Bundesrat Musy erwähnt.
Es wird dort gesagt, dass die Tabak- und Alkohol-
steuer, und die Erbschaftssteuer die ständig fliessenden
Mittel zur Durchführung der Sozialversicherung
liefern werden. Das ist auch unsere Auffassung.
Allein der Ertrag, der aus der Vermögensabgabe
fliesst, wird die nötigen Fonds für die Sozialversiche-
rung liefern.

Nun hat Herr Keller im Ständerat darauf hinge-
wiesen, dass wir den Genuss der sozialen Werke
wie ein riesiges grosses Plakat ausgehängt hätten, das
das Volk anziehe, ähnlich wie ein Wahlplakat, und
das das Volk verleiten solle, auf diesen Wechsel der
Zukunft 1250 Millionen Franken zu bezahlen. Diese
Logik ist falsch, weil wir uns mit dem Plakat nicht
begnügen, sondern weil wir die Verwirklichung dieser
sozialen Postulate fordern. Diese Logik ist aber auch
deswegen falsch, weil wir nicht vom Schweizervolk
die 1250 Millionen Franken fordern, sondern von den
6°/oo> von den 25,000 Steuerpflichtigen, und zwar
zugunsten des Schweizervolkes, damit das Schwei-
zervolk in den Genuss der sozialen Postulate kommt,
die Sie nicht nur in Plakaten, sondern auch in Flug-
schriften und ändern Drucksachen dem Volke schon
so oft vorgespiegelt haben. Aber das Volk will sich
nicht etwas vorspiegeln lassen, sondern es will endlich
die Erfüllung der Versprechen. Aus dem Ueberfluss
der Reichen soll ein Teil für die Wohlfahrt des Volkes
abgeliefert werden.

Hier möchte ich auf Ihre Stellung zur Initiative
im allgemeinen zurückkommen. Die Initiative hat
schon eine fühlbare Wirkung gehabt. Das geht aus
den Zeitungen hervor, geht daraus hervor, dass Sie
sich so emsig bemühen, das Volk über die Initiative
nicht aufzuklären, sondern über das, was Sie vorgeben,
dass die Initiative zur Folge habe. Es war eigentüm-
lich, dass Herr Nationalrat Baumberger in der Sitzung
der Kommission in Brunnen sogar Zuflucht nahm zu
dem heiligen Augustin, wo Herr Baumberger zwar fest-
stellen müsste, dass dieser Heilige der Christenheit
für die Verwendung des Ueberflusses der Reichen zu-
gunsten der Allgemeinheit war. Aber vorsichtiger-
weise hat Herr Baumberger gesagt, der heilige Augustin
habe nicht bestimmt, dass die Mehrheit dann über
.diesen Ueberfluss der Reichen verfügen dürfe. Also
habe hier die Mehrheit nichts zu sagen. Im weitern
hat Herr Baumberger gesagt, dass man logischerweise
von keinem Ueberfluss sprechen könne bei Vermögen
von 200,000—300,000 Fr. Es wird in dieser Rich-
tung Herr Baumberger in Zukunft natürlich seine
Sozialpolitik nun .noch viel stärker wirken lassen
müssen, nachdem er nach oben diese Feststellung
macht.

Während Herr Baumberger auf den heiligen
Augustin gekommen ist, ist im Ständerat jemand
anders als Sachverständiger zitiert worden, und zwar
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von Herrn Keller. Der Zitierte ist der Exgenosse Leo
Wulfsohn, der heute die Finanzrevue redigiert.
Wulf söhn wurde als so wertvoller Streiter im Kampfe
gegen die Initiative angesehen, dass im Ständerate
mehr als eine ganze Spalte seines Geistesproduktes
verlesen wurde. Ich will es denen, die Wulfschn
kennen, überlassen zu beurteilen, ein wie starker Mit-
streiter er ist.

Die Initiative hat den Zweck, den sozialen Aus-
gleich zu fördern. Hier muss ich nun auf einen Pro-
fessor zurückkommen, der heute morgen von Herrn
Dr. Meyer zitiert worden ist, nämlich auf Herrn
Prof. Momber-t, der nicht nur die Schrift « Besteuerung
und Volkswirtschaft », sondern auch andere Schriften
herausgegeben hat. So unter anderem « Ausgewählte
Lesestücke zum Studium der politischen Oekonomie »,
eine Sammlung von Einzelbändchen und in einem die-
ser Bändchen wird von den Grundsätzen der Besteue-
rung gehandelt. Mombert zitiert dort einen Mann, der
unter Friedrich dem Grossen sich ebenfalls mit Steuer-
politik befasste. Es ist dies Johann Wilhelm von der
Lith, der 1766 eine Schrift herausgegeben hat. Ueber
diese Schrift sagt Mombert unter anderem folgendes :
«Die Stellen, welche im folgenden abgedruckt sind,
zeigen auch, dass er schon wichtige Zusammenhörige
zwischen Besteuerung und Wirtschaft gekannt hat
und dass ihm auch ganz moderne steuerpolitische
Ueberlegungen sozial-politischer Natur nicht fremd
waren, wenn er dafür eintritt, dass ein weiser Regent
die Steuern dazu verwenden solle, die Ungleichheit
des Vermögens der Untertanen zu vermindern. »

Ich muss sagen, wenn Mombert so spricht, über das
Problem selbst — Herr Dr. Meyer hat sich gehütet
über das Problem selbst eine Stelle vorzulesen —,
dass hier der wichtige sozialpolitische Grundsatz für
die Steuergesetzgebung anerkannt ist, die Steuer
solle die Ungleichheit der Vermögen vermindern.
Das ist indirekt eine Rechtfertigung unserer Initiative
und ich kann Ihnen nicht vorenthalten, zu zeigen,
in welch drastischer Weise Johann Wilhelm von der
Lith seine Auffassung illustriert hat.- Ich will Ihnen
nur wenige Sätze vorlesen. Von der Lith sagt unter
anderem: «Der berühmte Swift hat, in einer seiner
Schriften, deren Staatsbedienten mit Recht gespottet,
welche, indem sie ihren Herren die Wahl dieser oder
jener Steuer anraten, das Mass von dem Vermögen
der Besteuerten sich gar zu keiner Richtschnur dienen
zu lassen. Denn es erdichtet dieser sinnreiche Schrift-
steller, es seye in einem gewissen Lande eine solche
Anlage beliebet worden, vermöge welcher, jeder Ein-
wohner desselben täglich nach der Zahl der Stunden,
in welchen er das Licht von der Sonne genossen, eine
gewisse Steuer habe zinsen müssen. Nun habe solches
Licht den Bauern und Armen jeden Tag zwölf Stun-
den lang gedienet. Dieselben hätten demnach eine
noch einmal so hohe Abgabe als die Reichen^'und
Vornehmen erleget, indem diese bis auf den Mittag
in dem Bette liegend geblieben wären, und nur sechs
Stunden des Tags gewachet hätten. Swift meldet
ferner, es seye, in eben gedachtem Lande, unter allen
Arten des Getränkes, bloss für das Wasser, so die
Einwohner getrunken, ein Umgeld abgefordert wor-
den. Da nun die Reichen eines stärkern Trankes sich
zu bedienen gewohnt gewesen wären, so hätten die
Armen allein solches Umgeld bezahlen müssen. »

Erinnert das nicht an die heutige Zeit, wo Sie die
ganze Finanzpolitik auf Zölle und indirekte Abgaben

Nationalrat. — Conseil national, lût.

aufbauen? Während dem wir Ihnen hier nur einen
klsinen Ausgleich der Vermögen, wie ihn schon der sei.
Wilhelm von der Lith gefordert hat, in Form der
Vermögensabgabe, unterbreiten.

Es ist von Herrn Ständerat Keller daran erinnert
worden, dass er einmal Adolph Wagner, den grossen
Finanztheoretiker hörte in einem Kolleg. Dieser
hätte die Privatwohltätigkeit der Schweiz gepriesen,
die Charitas. Herr Keller hat die Vorsicht gehabt
festzustellen, dass er nicht orientiert sei, wie viele
Millionen in der Schweiz aus der Charitas flössen. Aber
Herr Keller hat gesagt, man solle wenigstens dafür
sorgen, dass die Charitas durch die Vermögensabgabe
nicht gestört werde. Herr Ständerat Keller hätte
besser getan, wenn er Adolph Wagner nicht mit einer
nebensächlichen Bemerkung im Kolleg dem Ständerat
vorgeführt hätte, sondern wenn er ihn .aus seinen
Schriften selbst zitiert hätte. Beispielsweise aus seiner
Finanzwissenschaft, wo im zweiten Teile folgendes zu
lesen ist : « Danach kann neben dem « rein finanziel-
len » nächsten Zweck der Steuer auch noch ein zweiter
sozialpolitischer Zweck unterschieden und aufgestellt
werden, nämlich der Zweck, regulierend in die Ver-
teilung des Volkseinkommens und Volksvermögens
einzugreifen, im allgemeinen daher so, dass eine
Veränderung der im « freien Verkehr » sich vollzie-
henden Verteilung erfolge. An dieser Auffassung halte
ich aller Polemik gegenüber fest. » Und weiter unten
sagt er: «Die Möglichkeit eines solchen sozialpoliti-
schen Zwecks und Begriffs ist meines Erachtens doch
überhaupt nicht zu bestreiten, das tatsächliche Vor-
gekommensein und Vorkommen eines solchen Zwecks,
mag es auch gemissbilligt werden, ebenfalls nicht.
Streitig kann doch eigentlich nur sein, ob, wie, wie-
weit, unter welchen Umständen ein derartiger Zweck
sich rechtfertigen oder gar fordern lasse. »

Und dann bemerkt Wagner auch, in welcher Hin-
sicht er wünscht, dass die Steuer sozialpolitisch
wirkt, indem er sagt: « Eine solche Wirkung ist teils
eine nicht gewollte, aber hingenommene, teils eine
gewollte, absichtlich herbeigeführte. Letzteres ist
die praktische Konsequenz des « sozialpolitischen »
Steuerzweckes, und zwar die Herbeiführung einer
veränderten Verteilung in einer den untern Klassen
günstigen Richtung nach den heutigen Zielen der
Sozialpolitik. »

Also damit sagt der berühmte Adolph Wagner
deutlich, dass die Steuer einen gewissen Ausgleich
in den Vermögensverhältnissen zugunsten der untern
Klassen schaffen soll.

Und nun sage irgend jemand, ob das unsere Ini-
tiative nicht erfüllt ? Dass sie dies tut, das haben Sie
mit ihrem Geschrei in der Presse bewiesen. Sie tut es
nach zwei Richtungen, indem sie neben der aus-
gleichenden Wirkung für die zosialen Aufgaben Geld
beschaffen soll. Diese Initiative, die aus der Not der
Zeit geboren ist, soll der Volkswohlfahrt dienen. Wir
erhofften aber nicht von Ihnen, die Sie die Vertreter
der 6 °/00, die Vertreter der Reichen und der Kapi-
talisten sind, Zustimmung. Von Ihnen erhoffen wir
kein Verständnis für diesen Gedanken, so wenig als
für die Gedanken von Adolph Wagner. Sondern dieses
Verständnis erhoffen wir nur vom Volke, dem wir
auch die Initiative zur Annahme empfehlen.

Müller : Die Herren, welche sich bisher gegen
die Initiative auf Vermögensabgabe ausgesprochen

95



Impôt sur la fortune — 754 - 5 octobre 1922

haben, sind der letzteren mit Gründen finanzieller
und volkswirtschaftlicher Natur entgegengetreten,
und das ist gewiss am Platze. Allein ein grosser
Teil des Volkes,'das über die Initiative abzustimmen
hat, der weitaus grösste Teil dieses Volkes, beschränkt
die volkswirtschaftliche und finanzielle Prüfung der
Vorlage auf die Frage: Was wird die Initiative für
einen Einfluss haben auf mein Vermögen, auf meine
finanziellen Verhältnisse; wird sie mir nützlich oder
nachteilig sein? Diese Leute werden wohl in der
grossen Mehrzahl auch nicht besondere Freunde
desjenigen sein, was wir unter Kapitalismus verstehen,
und sie werden, wenn sie auch Sinn haben für das
gerecht, mit Fleiss und durch Arbeit verdiente
Vermögen, nicht geneigt sein, auch nur den kleinen
Finger zu erheben für das, was man im technischen
Sinne unter dem Worte Kapitalismus versteht. Für
diese Leute wird die Stellung zu der Initiative in
erster Linie eine Gewissensfrage sein. Sie werden
sich darüber Rechenschaft geben und werden darüber
Rechenschaft verlangen: Ist das, was man uns
vorschlägt, vereinbar mit den Anforderungen, die
ich an ein gesundes, an ein gerechtes Staatswesen
stelle, ist es vereinbar mit den unveräusserlichen,
natürlichen Rechten des Bürgers, und ist es vereinbar
mit den Grundsätzen der Moral? Deshalb möchte
ich die Ausführungen der bisherigen Redner, die
sich gegen die Initiative ausgesprochen haben,
ergänzen durch einige Erwägungen allgemein staats-
rechtlicher, naturrechtlicher und moralischer Natur.

Vor 40 Jahren hat ein politischer Schriftsteller
der Schweiz folgende Worte geschrieben: «Der
Sozialismus ist eine Bestrebung, welche den Zweck
hat, an Stelle der Gesellschaftsordnung von heute
die Eigentumslosigkeit des Individuums, die Gemein-
samkeit aller Güter zu setzen. Er knüpft dabei
speziell in Republiken an bestehende staatliehe
Zustände an und sucht Uebergangsformen, welche
ihm eine gewissermassen legale Existenz verschaffen
sollen. Daher ist der Sozialismus den Republiken
gefährlicher als den Monarchici!, weil, um aus der
Theorie in die Praxis überzutreten, es in den letzteren
einer Revolution bedarf, in der ersteren nicht. Wer
am Ende der nächsten 30 Jahre in der Schweiz einen
Rückblick auf die Entwicklung zu entwerfen hat,
wird wahrscheinlich davon mehr zu sagen wissen
als wir. » Wenn wir nun die Initiative auf Vermögens-
abgabe von diesem Gesichtspunkte der Entwicklung
unseres politischen und sozialen Lebens aus be-
trachten, müssen wir sagen, dass die Eidgenossen-
schaft heute vor einer Schicksalsfrage steht, an dem
Punkte, wo sie sich zu entscheiden hat, ob sie dem
Sozialismus nicht nur wie bisher einen Finger, sondern
die ganze Hand geben will, indem sie dessen Haupt-
programm, die Zerstörung oder doch die Aushöhlung
des Eigentumsbegriffes bis zu einem gewissen Punkte
zur Staatsmaxime macht. Denn darüber werden
wir im Ernste keinen Zweifel haben, dass diese
einmalige Vermögensabgabe, wenn sie beschlossen
wird, nur den Anfang bildet, und dass ihr weitere
Abgaben recht bald folgen werden. Man hat das
soeben bestritten oder lächerlich zu machen gesucht.
Ich glaube, die Herren, die es bestreiten, sind so
gut wie wir überzeugt davon, dass, wenn sie mit
diesem Versuch einen günstigen Erfolg haben, den-
selben recht bald wiederholen werden.

Die Lehrer des allgemeinen Staatsrechtes, die
Konservativen sowohl wie die Liberalen, sind bisher
über einen Punkt so ziemlich einig gewesen, darüber,
dass der Begriff des Eigentums wie andre derartige
Begriffe, wie der Begriff der Familie, der Ehe usw.
ein vorstaatlicher Begriff .ist, dem gesitteten Menschen
gewissermassen immanent, dass dem Staate daher
keine absolute Verfügung über das Privateigentum
zukomme, dass das Privateigentum als Privatrecht
zunächst ausserhalb der Sphäre des Staatsrechtes
liege. Der Staat schafft das Eigentum nicht, erhält
es nicht, er hat daher auch kein Recht, dasselbe
zu nehmen. Wie gesagt, wenn Sie die Lehrbücher
des allgemeinen Staatsrechtes durchgehen, des vorigen
Jahrhunderts und der früheren Jahrhunderte, alle
Richtungen sind darüber einig, dass es für den Staat
nicht angeht, einfach alles an sich zu ziehen und
die allgemeine Grundlage der Volksauffassung voll-
ständig zu ignorieren. Deshalb hat auch schon die
französische Revolutionsverfassung den Grundsatz
von der Garantie des Eigentums aufgestellt. Eine
Enteignung ist nur möglich und zulässig in den
gesetzlich vorgesehenen Fällen und gegen volle
Entschädigung. Und unsere kantonalen Staats-
verfassungen haben in der Grosszahl diesen Grundsatz
der Eigentumsgarantie ebenfalls übernommen. Nach
dieser Auffassung rechtfertigt nur das Notrecht des
Staates ein Abgehen, eine Verletzung des Privat-
eigentums, eine Ausnahme von der genannten Regel.
Um seine eigene Existenz zu retten, zum Beispiel
im Kriege, darf der Staat auf das Vermögen seiner
Bürger greifen. Aber es muss eine wirkliche Not
vorhanden sein. Das blosse Interesse einer höheren
Wohlfahrt rechfertigt die Anwendung des Notrechtes
nicht. Wenn man von diesem Grundsatz abgeht,
dann haben wir überhaupt nichts mehr Festes im
Staate, woran wir uns halten können.

Fragen wir uns nun, ob die Eidgenossenschaft
heute in einer Lage ist, welche die Anwendung dieses
Notrechtes begründen würde, so müssen wir das
meines Erachtens mit aller Entschiedenheit verneinen.
Wir sind nicht im Kriege. Die Kosten der Mobili-
sation können wir, wenn wir wenigstens nicht fort-
fahren, immer mehr auszugeben als wir einnehmen,
durch die bereits beschlossenen Steuern bezahlen.
Die Abgabe soll ja auch nicht zur Deckung der
Staatsschuld, der Mobilisationskosten dienen, sondern
für soziale Zwecke. Es geht aber meines Erachtens
nicht an, dem einen zu nehmen, um es dem ändern
zu geben. Ich möchte gewiss das Notrecht des Staates
nicht zu enge interpretieren. Ich glaube, dass der
Staat unter Umständen auch zum Zwecke des Ver-
mögensausgleiches Abgaben erzwingen dürfte. Aber
das darf nur dann erfolgen, wenn die Ungleichheit
des Besitzes einen derartigen Grad erreicht hat,
dass Vernunft und Staatswohl einen Ausgleich durch
besitzausgleichende Steuern erfordert. Ich gebe zu,
es hat Zeiten gegeben, wo zum Beispiel der Gross-
grundbesitz in einzelnen Staaten einen Umfang
annahm, dass die Verteilung dieses Besitzes unter
die einzelnen Bauern angezeigt war. Ich glaube,
es kann der Fall eintreten, und er ist vielerorts bereits
eingetreten, dass gewisse Vermögen eine Höhe er-
reichen, dass die Besitzer von einer weiteren Ver-
mehrung nichts mehr haben, dass es vernunftwidrig
ist, derartige Vermögen bestehen zu lassen und dass
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der Staat zweckmässig handelt, wenn er hier eingreift.
Aber sind wir in der Schweiz in einem solchen Zu-
stande? Haben wir Riesenvermögen wie die Roth-
schild oder gewisse Multimilliardäre in Amerika?
Ich habe noch nie davon gehört, und ich glaube,
dass schon die Multimillionäre in der Schweiz sehr
wenig zahlreich sind (Huggler : Dreihundertl). Und
dann, wenn es dreihundert sind, wie viele sind es,
die vielleicht 5 Millionen oder 10 Millionen Franken
haben? Ich glaube nicht allzu viele. Aber wenn
es so ist, haben wir diesen nicht schon durch besitz-
ausgleichende Steuern eine Last auferlegt, die doch
wohl genügen sollte, ohne dass wir zur Vermögens-
konfiskation schreiten. Im Kanton Luzern haben
wir in den letzten Tagen ein Steuergesetz angenommen,
das eine Schutzbestimmung für die Reichen enthält.
Es enthält die Bestimmung, dass die Abgaben an
die Einwohnergemeinden und an den Staat auf keinen
Fall mehr betragen dürften als 30 % des gesamten
Einkommens. Darin sind aber nicht Inbegriffen die
Steuern im Armenwesen, die Steuern an das Kirchen-
wesen und die Kriegssteuer an den Bund. Wenn
wir das berücksichtigen, wenn wir sehen, dass die
Reichen mehr als ein Drittel ihres Einkommens schon
heute einzig und allein an Steuern an die Oeffent-
lichkeit abführen müssen, dann können wir doch
gewiss nicht im Ernste davon reden, dass man ihnen
nicht soziale Pflichten auferlegt habe, die natur-
notwendig zu einer Besitzesausgleichung auf diesem
Wege führen müssen.

So gross wie im Kanton Luzern, wird diese Be-
lastung wahrscheinlich auch in den meisten ändern
Kantonen sein, oder doch in Zukunft werden. Können
wir unter diesen Umständen mit ehrlichem Gesicht
behaupten, dass die grossen Vermögen, dass die
Reichen zu wenig an den Staat abliefern müssen?
Brauchen wir da wirklich' eine Konfiskation? Ich
möchte übrigens bei diesem Anlass auch noch auf
einen Punkt hinweisen, den schon die ändern Redner
angetönt haben, auf die Ungleichheit und auf die
Ungerechtigkeit, die darin liegt, dass nur die grossen
Vermögen, nicht aber die grossen Erwerbe durch
die Initiative betroffen werden. Mir ist eine geistliche
Korporation bekannt, die ein Vermögen von
Fr. 400,000 bis Fr. 500,000 besitzt. Aus den Zinsen
dieses Vermögens, die etwa Fr. 20,000 bis Fr. 25,000
ausmachen mögen, werden über Fr. 1000 an Steuern
bezahlt, und aus dem Rest müssen annähernd 50 Per-
sonen ihr Leben fristen. Wie schmal es da zugeht,
kann man sich vorstellen. Aber diese Korporation
würde der Vermögensabgabe unterliegen, während
die Glücklichen mit Fr. 20,000, Fr. 30,000, Fr. 50,000,
Fr. 80,000 und Fr. 100.-000 Erwerb vollständig leer
ausgehen würden. Meine Herren, ist das gerecht,
ist das billig?

Was man uns heute mit dieser Vermögensabgabe
vorschlägt, ist ja nichts Neues. Die Neigung zu
Konfiskationen als Einnahmsquellen des Staates ist
ebenso alt, wie das Bestreben, derartige Versuche
mit demokratischen Phrasen zu drapieren. Es ist
nichts anderes als die Theorie der Knechtschaft,
wie sie uns in den dunkelsten Zeiten der Geschichte
entgegentritt und die unsere stolze Kultur von gestern
noch auf ewig für unmöglich betrachtet hätte. Ich
glaube, zum Beweise dieser Behauptungen auf einige
Beispiele aus. der Geschichte verweisen zu dürfen.

Sie liegen zwar etwas weit zurück, haben aber nichts-
destoweniger mit der Gegenwart die allergrösste
Aehnlichkeit.

Wir finden in den griechischen Städtestaaten
seit dem peloponnesischen Kriege solche Auflagen,
wie sie uns heute vorgeschlagen werden. Mit dem
Niedergang des hellenischen Gemeindewesens werden
sie immer häufiger, bis das früher so stolze und
reiche Griechenland vollständig verarmt ist und
zum Beispiel Athen nur noch von den Erträgnissen '
des Fremdenverkehrs seinen Unterhalt kläglich be-
streitet. Meine Herren, schlagen Sie irgendeine
Geschichte Griechenlands auf, eine Wirtschafts-
geschichte oder eine Kulturgeschichte, Sie werden
überall finden, dass der soziale Niedergang in aller-
erster Linie diesen beständigen Vermögensabgaben,
mit denen man die Besitzenden bedachte, zuzu-
schreiben ist. Und dann werden Sie auch finden,
in welch hässlicher Weise eine Einrichtung zur
Durchführung dieses Systems gezüchtet wurde, das
Sykophantentum, eine Einrichtung, unter der das
ganze Volk unsäglich gelitten hat. Wenn wir den
Artikel unserer heutigen Vorlage, welcher von der
Aufhebung des Bankgeheimnisses, von der Taxation,
von der Abstempelung handelt, genau ansehen, so
kommen wir zu der Ueberzeugung, dass hier Grund-
lagen geschaffen sind, die uns zu ähnlichen netten
Zuständen auch in der Schweiz führen könnten.

Was uns in Griechenland begegnet, finden wir
wieder im Römischen Reich im vierten Jahrhundert,
wo durch die Kriege eines Diokletian, seiner Mit-
tyrannen und ihrer Prätorianer eine derartige Ebbe
in der Staatskasse geschaffen wurde, dass man überall
nach Vermögen suchte, mit dem Erfolg, dass zum
Beispiel die Bauern der damaligen Zeit von ihren
Höfen flohen, um ja nicht mehr die Steuer bezahlen
zu müssen, weil diese Steuer grösser war als der
Ertrag, den sie erarbeiten konnten, und dass man
diese Leute von Staats wegen mit Gewalt wieder
auf ihre Höfe zurückführte.

Die Neigung der Mehrheit, mittelst Anwendung
der demokratischen Rechte den Besitzenden auszu-
beuten, gehen eine Zeitlang ungestraft ihren Gang,
bis man eines Tages inné wird, dass man einen Boden
gefunden hat, wo auch der scharfsichtigste Raub-
kommunismus nichts mehr zu finden weiss. So ist
es noch überall gegangen. Die Folge derartiger
Vexationen war die vollständige Verarmung, die
Pauperisierung des Landes. ,

In seinem vielbesprochenen Buche: «Der Unter-
gang des Abendlandes » hat Spengler Tabellen auf-
gestellt, in denen er Analogien aufzeichnet, die
bestehen zwischen den Zeiten des Unterganges der
hellenischen und römischen Welt und der Gegenwart.
Ich glaube, dass er für diesen seinen Analogiebeweis
keine Tatsachen finden könnte, die bezeichnender
wären als gerade unsere Initiative über Vermögens-
abgabe. Ich zweifle nicht daran, dass ein Teil unseres
besitzlosen Volkes sich von der wiederholten Durch-
führung der Vermögensabgabe ein soziales Paradies
erträumt. Aber es wird diesen Leuten gehen wie
jenen Reisenden in der Wüste, vor denen plötzlich
eine Fata morgana aufsteigt. Sie sehen vor sich
eine freundliche Oase oder eine Stadt mit Mauern
und Türmen und schönen Häusern. Wenn sie aber
darauf zugehen, verschwindet alles in der blauen Luft.
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Wie sollten unsere wirtschaftlichen Verhältnisse
besser werden, wenn man dem Volkskörper eine,
zwei, drei Milliarden Franken entzieht und den
modernen Prätorianern, dem Bureaukratismus, zu-
führt? Denn dass dieser unersättliche Moloch am
Ende alles auffressen würde, daran kann nur der
zweifeln, welcher den von seiner wahren Aufgabe
abgekommenen, alles an sich ziehenden absoluten
Staat nicht kennt. Zuerst würden der Industrie
die Mittel entzogen werden, dann käme der mittlere
Besitz, speziell die Landwirtschaft, an die Reihe.
Wenn man dem Erwerbsverlangen jede Hoffnung
auf volle Befriedigung nimmt, dann.ist es aus mit
der Schaffensfreudigkeit, mit dem tatkräftigen, aus-
dauernden Fleiss, mit jeder höhern Anspornung der
Kräfte. Zuletzt bleibt nichts als die Arbeitslosigkeit
und die allgemeine Verarmung. Unser wirtschaftliches
Heil liegt, davon bin ich überzeugt, nicht im Raub-
kommunismus, sondern in der unablässigen Arbeit
und in einer guten Mittelstandspolitik.

Die katholisch-konservative Partei hat es von
jeher abgelehnt, der Volksmehrheit eine absolute
Gewalt in wirtschaftlichen Dingen zuzuschreiben, eine
Gewalt, wie sie der Initiative zugrunde liegt, weil
wir wissen, dass mit einer derartigen Gewalt die
Freiheit im Staate notwendig erdrückt und vernichtet
wird, und an deren Stelle eine wirtschaftliche Knecht-
schaft treten müßte. Die konservative Partei hat
es auch abgelehnt, diesem wirtschaftlichen Absolutis-
mus ihre Zustimmung zu geben, weil sie dafür
hält, dass solche Begehrlichkeiten mit den Grund-
sätzen der natürlichen Moral unvereinbar sind. Ich
zweifle nicht daran, dass sich der Volksteil, den
unsere Fraktion vertritt, einmütig auf den Boden
stellen wird, den Leo XIII. in seiner Arbeiterenzyklika
eingenommen hat, wo er betont, « dass die öffentliche
Autorität die Sicherheit des privaten Besitzes gewähr-
leisten muss. » « Die Bewegung der Massen, » sagt
er, « in welcher die Gier nach fremder Habe erwacht,
muss gezügelt werden; ein Streben nach Verbesserung
der eigenen Lage, ohne ungerechte Schädigung der
ändern, tadelt niemand; aber auf Aneignung fremden
Besitzes ausgehen, und das unter dem Vorgeben,
es müsse eine Gleichmachung in der Gesellschaft
erfolgen, das ist ein Angriff auf die Gerechtigkeit
und auf das Gemeinwohl zugleich. »

Das ist unsere Ansicht in dieser Frage, unsere
Ansicht in wirtschaftlichen Fragen überhaupt, und
wir werden daher ohne jedes Zögern wissen, dass
wir uns auf den Boden der Botschaft des Bundesrates
stellen müssen. Ich stimme deshalb für Ablehnung
der Initiative (Bravo).

Jenny (Bern): Der Bundesrat hat nicht unter-
lassen, den ausserordentlichen Ausgaben, wie sie aus
dem Weltkrieg und aus der Nachkriegszeit erwachsen
sind, durch geeignete Finanzmassnahmen in weit-
gehendem Masse Rechnung zu tragen. Im Jahre
1915 wurde die einmalige eidgenössische Kriegssteuer
beschlossen, nachfolgend kam die Kriegsgewinnsteuer,
und im Jahre 1920 wurde die neue ausserordentliche
Kriegssteuer erlassen, die am 1. Januar 1921 zur
Auswirkung gelangte und ihre Fortsetzung von je
vier zu vier Jahren haben wird. Nebenbei hat man
nicht unterlassen, den Staatshaushalt zu unterhalten

durch neue Steuern, durch die Stempelsteuer, durch
die Couponsteuer, durch vermehrte und erhöhte
indirekte Steuern.

Gleichzeitig haben wir erfahren müssen, dass die
Kantone und Gemeinden gezwungen waren, angesichts
der ausserordentlichen Verhältnisse, ebenfalls ihr
Steuerwesen zu verschärfen und vermehrte Steuern
von den Bürgern zu verlangen. Und gerade in diesem
.Zeitpunkte, ausgerechnet in diesem Zeitpunkte, wo
nun die Steuern konzentrisch von allen Seiten, vom
Bund, von den Kantonen und den Gemeinden auf
den Schweizerbürger einwirken, gerade in diesem
Moment, wo die Steuern in vielen Kantonen und
Gemeinden zur Unerträglichkeit angestiegen sind,
kommt nun die Vermögensabgabe, die nicht mehr
Steuercharakter hat, sondern die den Stempel der
Konfiskation an sich trägt und die nicht dazu bei-
tragen wird, dem Bund und den Kantonen Schulden
abzunehmen und ihre Steuerlast zu erleichtern, indem
diese Abgaben zu sozialen Zwecken verwendet werden
müssen.

Interessant ist der Werdegang dieser neuesten
sozialistischen Unternehmung. Die Botschaft gibt
darüber erwünschte Auskunft. Als die Motion Göt-
schel auf einmalige Vermögensabgabe im Rat gestellt
wurde, wurde dieselbe von sozialistischer Seite
bekämpft mit dem durchaus berechtigten Hinweis,
dass ein solcher Vorschlag die wirkliche Leistungs-
fähigkeit unberücksichtigt lasse, weil die hohen
Einkommen nicht abgabepflichtig erklärt wurden.
Heute ist Ihnen vom Berichterstatter der Mehrheit
der Kommission, Herrn Dr. Meyer, gesagt worden,
dass auch Herr Gustav Müller die Motion bekämpft
habe in einer Versammlung in Zürich, mit dem Hin-
weis, dass die Vermögensabgabe die finanzielle
Situation der Kantone und Gemeinden verschlechtern
werde. Der Rat hat sich deshalb für die wiederholte
Erhebung der Kriegssteuer entschieden und hat mit
Unterstützung der Sozialdemokraten die Motion
Götschel auf Vermögensabgabe abgewiesen. Es war
deshalb mehr als befremdend, dass im Jahre 1921,
in diesem Zeitpunkt, den ich des nähern berührt
habe, neuerdings die Vermögensabgabe auf den Plan
getreten ist. Ueber die Beweggründe gibt die Bot-
schaft des Bundesrates ausführlichen und sehr
interessanten Aufschluss. Ich will darauf nicht ein-
treten, denn ich kann hier wohl mit Sicherheit an-
nehmen, dass die Botschaft des Bundesrates diesmal
von den Mitgliedern des Rates gelesen worden ist.
Die Berichterstatter der Mehrheit der Kommission
haben die Ablehnung der Initiative begründet in
Hinsicht auf wirtschaftliche, auf finanzielle, auf
soziale und politische Gesichtspunkte. Ich kann mich
den gemachten Ausführungen ohne weiteres an-
schliessen und beschränke mich darauf, mit einigen
wenigen Worten die Stellung des Mittelstandes, der
selbständig Erwerbenden in Handwerk, Gewerbe und
Landwirtschaft, die von der geplanten Vermögens-
abgabe in direkter Weise nur vereinzelt getroffen
werden, zu kennzeichnen. Man hat die Frage speziell
auch in der Landwirtschaft besprochen und könnte
der Vermögensabgabe mit einer gewissen Gleich-
gültigkeitgegenüberstehen, indem die Zahl derjenigen,
die von der Vermögensabgabe direkt betroffen werden,
im Verhältnis zu der Gesamtheit der in der Land-
wirtschaft Tätigen nur eine geringe sein wird. Allein
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wir haben diese Frage -von allgemeinen Gesichts-
punkten aus zu beurteilen. Wenn man die Gewissheit
hätte, dass die Vermögensabgabe auf die grosse Masse
der Bauern, welche von derselben nicht direkt be-
troffen werden, auf diesen Teil der Erwerbstätigen
eine günstige Wirkung auslösen würde, so wäre man
verpflichtet, der Vermögensabgabeinitiative etwas
näherzutreten. Allein es ergibt sich ohne weiteres,
dass dies nicht zutrifft. Sie haben aus den Bericht-
erstattungen der beiden Referenten der Mehrheit
der Kommission entnommen und haben es erkennen
können aus der bundesrätlichen Botschaft, dass die
Vermögensabgabe auch auf dkse Kreise, das heisst
auf die untern Schichten der Landwirtschaft, des
Gewerbes und des Handwerks einen schädlichen
Einfluss ausüben wird. Es ist deshalb für die Land-
wirtschaft Vorsicht geboten. Der Bauer ist an seine
Scholle gebunden. Sein Grundbesitz, sein Vermögen
liegt an der Sonne zu jedermanns Einsicht. Er
muss die Wirkung neuer Gesetze in vollem Masse
auskosten; er kann nicht, wie der Kapitalist, mobili-
sieren, den Wohnsitz verändern, seine Wertschriften
im Auslande anlegen oder dieselben auf alle möglichen
Weisen der Steuer hinterziehen. Deshalb ist für
die Landwirtschaft bei derartigen Vorlagen äusserste
Vorsicht geboten. Da nun die Vermögensabgabe
die Privatvermögen reduziert, vermindert sich folge-
richtig das steuerpflichtige Vermögen in den Kantonen
und Gemeinden und dementsprechend auch der
Steuerertrag. Diese Initiative wird den Kantonen
und Gemeinden geradezu zum Verhängnis werden.
Ich stimme vollständig überein mit demjenigen, was
Herr Gustav Müller seinerzeit ausgesprochen hat.
Die Kantone und Gemeinden müssen den Ausfall
im Ertrag der Steuer decken durch Erhöhung der
bestehenden Steuern. Was das im gegenwärtigen-
Moment besagen will, das brauche ich Ihnen .nicht
näher auszuführen. In den meisten Kantonen und
Gemeinden ist man an die oberste Grenze der Lei-
stungsfähigkeit gelangt und die Bevölkerung seufzt
unter dem harten Steuerdruck der jetzigen Zeiten.
Man wird nun einwenden, dass ja 20 % den Kantonen
überwiesen werden und 20 % den Gemeinden. Allein
Sie haben aus der Vorlage gesehen, dass die Kantone
und Gemeinden nicht frei sind in der Verwendung
von diesen Beiträgen, die ihnen zufliessen, sondern
diese sind für soziale Aufgaben zu verwenden, nicht
etwa für Schuldenabzahlung, nicht für die Erleich-
terung der bestehenden Steuern. Die Folge wird
nun die sein, dass, nachdem man die Steuerkapita-
lien in den Kantonen und Gemeinden verringert, die
Steuern der Kantone und Gemeinden erhöht werden
müssen. Das trifft nun nicht bloss einzelne, sondern
die Gesamtheit des Volkes von oben bis unten.
Wir in den Gewerben, im Handwerk, in der Land-
wirtschaft, bei den selbständig erwerbenden Existen-
zen, wir können nicht zugeben, dass hier nun eine
Finanzmassnahme von dieser weitgreifenden Trag-
weite durchgeführt wird, ohne dass alle Volkskreise
herangezogen werden. Wir betrachten es als unrecht,
dass hier die hohen Einkommen vollständig auf
der Seite gelassen werden. Ich kenne die Gründe
nicht, warum, man diese Einkommen nicht herbei-
gezogen hat, denn diese hohen Einkommen wären
wohl in der Lage gewesen,. auch etwas beizutragen.
Eine Störung der Volkswirtschaft wäre nicht ein-
getreten, wie es der Fall sein wird bei der Vermögens-

abgabe in ihrer Wirkung auf den Grundbesitz und
die industriellen Betriebe.

In dritter Linie möchte ich darauf aufmerksam
machen, dass die Vermögensabgabe den Staatskredit
erschüttern wird. Die Vermögensabgabe ist eine
Beunruhigung auch des landwirtschaftlichen Besitzes,
wo sich ohne weiteres eine Verschlechterung des
Hypothekarwesens geltend machen wird. In einem
Land, wo das Volk die Vermögensabgabe beschliesst,
wo also die bestimmte Aussicht vorhanden ist, dass
dieses Vorgehen sich wiederholen wird, in einem
solchen Lande wird sich der Kapitalist hüten, auf
Grundbesitz Geld zu leihen, indem ja dieser erste
Schritt der Vermögensabgabe in seiner Auswirkung
und in seiner Wiederholung zur Aufhebung des
Privateigentums führen wird. In dieser Wirkung
der Vermögensabgabe ist auch der Bauer wieder
der Leidtragende, indem er zu den höhern Steuern
auch erhöhten Zins zahlen muss. Pas trifft wieder
die gesamte Masse der selbständig Erwerbenden.

Geradezu unverständlich ist die Bestimmung,
wonach der Hausrat bis auf einen Betrag von
Fr. 50,000 abgabefrei sein soll. Man hat sich in der
Landwirtschaft gefragt, was soll nun diese Be-
stimmung bedeuten? Und hier hat man sofort den
Pferdefuss herausgefunden. Man will gewisse Volks-
kreise begünstigen. Man will die hohen Einkommen-
steuerpflichtigen ausnehmen und sie für die Ver-
mögensabgabe auf dem Besitz gewinnen. Der hohe
Einkommensteuerpflichtige mit seinem kostspieligen
Hausrat geht frei aus, während das Bäuerlein mit
allem herbeigezogen wird, mit seiner Viehhabe, seinen
Wagen, Maschinen und Geräten, seinen Vorräten.
Auch das ist eine krasse Ungerechtigkeit.

Schwere Bedenken hat man in der Landwirtschaft
in bezug auf die Durchführung dieses sozialistischen
Unternehmens. In der Schätzung des landwirtschaft-
lichen Grundbesitzes bestehen zwischen den einzelnen
Kantonen grosse Verschiedenheiten, Verschieden-
heiten, die 50, 60, 70 und mehr Prozent ausmachen.
Wenn hier nicht die grössten Ungleichheiten sich
einstellen sollen, so muss auf eine möglichst gleich-
artige Wertung des Grundbesitzes in der ganzen
Schweiz hingearbeitet werden, was nicht ohne Schwie-
rigkeiten, nicht ohne grossen Zeitaufwand und grosse
Kosten vor sich gehen wird. Wenn man diese Un-
gleichheiten bei der bisherigen Kriegssteuer noch
auf sich genommen hat, weil es eine Steuer war
und keine Konfiskation, so wird das bei der Ver-
mögensabgabe nicht mehr der Fall sein. Namentlich
werden wir im Kanton Bern auf gewaltige Schwierig-
keiten stossen, wo man eine neue Grundsteuer-
Schätzung aufgebaut hat auf das Rekordjahr 1918,
die weit über die Schätzung anderer Kantone und
weit über die heutigen und künftigen Ertragsverhält-
nisse in der Landwirtschaft hinausgehen. Es bestehen
deshalb auch bereits Bestrebungen, um die Grund-
steuerschatzung auf ein vernünftiges Mass herab-
zusetzen. Aehnlich ist es auch auf ändern Gebieten.
Wenn eine Vermögenskonfiskation durchgeführt wer-
den soll, so kann die prozentuale Abgabe nur von
einem wirklichen Vermögen gemacht werden; die
Grundsteuerschatzung, wie sie bei uns besteht, kann
für die Berechnung der Vermögensabgabe nicht in
Betracht fallen; es muss der wirkliche Wert eines
Landgutes festgestellt werden; der wirkliche Wert
ist der Ertragswert, ansonst die Konfiskation zu
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einer willkürlichen Raubwirtschaft ausarten würde.
Das sind die Bedenken in finanzieller Beziehung,
die uns veranlassen, gegen diese Vermögensabgabe
Stellung zu nehmen.

In einer weitern Richtung scheint mir die Vermö-
gensabgabe undiskutabel zu sein, wenn sie nämlich
den politischen Zweck verfolgt, und das scheint
der Hauptzweck der Initiative zu sein, die Privat-
wirtschaft zu entwurzeln und in den kommunistischen
Staat überzuführen.

Der Bauer ist der ausgesprochene Vertreter der
Privatwirtschaft. Der Bauer will keinen Polizei- und
Bureaukratenstaat, wo das gesamte Wirtschaftsleben
in Fesseln geschlagen und die freie Entwicklung
der Kräfte, welche einzig zur höchsten Produktion
führt, und das Grundelement einer gesunden Volks-
wirtschaft bedeutet, lahmgelegt wird. Der Bauer
will über seine Aecker frei verfügen, und in dieser
Beziehung besteht kein Unterschied zwischen dem
kleinsten Bäuerlein und dem grössern Grund-
besitzer. Die Mentalität ist ein und dieselbe: Ein
freier Mann auf freier Scholle.

Die Erfahrungen der Zwangswirtschaft, welcher
der Bauer während der Kriegsjahre unterworfen
wurde, haben den Sozialisierungsgedanken nicht etwa
gefördert, sondern es ist das offenbare Gegenteil
eingetreten. Die schweizerische Sozialdemokratie ist
gewohnt, ihre Rezepte vom Auslande zu beziehen.
Heute scheint sie von diesem Wege abgegangen zu
sein und zeigt sich rückständig. In Russland hat
man den kommunistischen Staat in Reinkultur
gezüchtet, ist aber, gestützt auf gemachte Erfahrungen,
im Begriffe, zurückzukehren auf wirtschaftliche
Grundsätze, die vorher verworfen worden sind. Kein
geringerer als unser Mitglied, Herr Huber, hat uns
in seinem früheren Votum diese Tatsache illustriert
und gekennzeichnet. Herr Huber hat folgendes
ausgeführt: «Die Bolschewisten haben den ersten
Traum ausgeträumt. Der russische Bauer hält an
seiner eigenen Scholle so fest wie der Schweizerbauer.
Das Gemeineigentum ist nur noch Schein. Die Unter-
drückung der Genossenschaften ist auf gehoben worden.
Dieselben werden heute privilegiert und subven-
tioniert. Auf wirtschaftlichem Gebiete namentlich
sind wesentliche Veränderungen vorgegangen. » Was
in Russland nun heutzutage verlassen wird, das
wird von der schweizerischen Sozialdemokratie wieder
aufgenommen. Mit dieser Abenteurerpolitik möchte
ich nicht mitmachen und infolgedessen möchte ich
Ihnen beantragen, die Vorlage abzulehnen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

#ST# Nadunittagssitzung vom 5. Oktober 1922.
Séance de relevée du 3 octobre 1922.

Vorsitz: — Présidence: Hr. Klöti.

1625. Einmalige uermögensabgabe. Begutach-
tung des uoihsbegehrens.

Impôt unip m la fortune. Préavis sur l'initiative,

Fortsetzung. — Suite.

(Siehe Seite 731 hiervor. — Voir page 731 d-devant.)

Schär:. Wir hatten vor vier Jahren schon einmal
Gelegenheit, in diesem Saale über die Vor- und Nach-
teile und die Wünschbarkeit einer Vermögensabgabe
uns auszusprechen. Damals kam die Anregung, eine
Vermögensabgabe zu beschliessen, nicht von kom-
munistischer, nicht von sozialistischer, sondern von
gut bürgerlicher Seite, nämlich'von dem verstorbenen
Herrn Nationalrat Goetschel. Derselbe berief sich bei
der Begründung seiner Anregung darauf, dass ihm
aus weiten Kreisen, auch aus Kreisen von Handel
und Industrie, zahlreiche Sympathiekundgebungen
zugekommen seien, dass in diesen Kreisen die Idee
einer Vermögensabgabe nicht unpopulär sei, soweit
überhaupt eine Steuer populär sein kann.

Heute haben sich die Verhältnisse geändert.
Damals hat der finanzpolitische Führer der sozial-
demokratischen Partei, der ebenfalls verstorbene
Nationalrat Gustav Müller, sich ziemlich energisch
gegen die Vermögensabgabe ausgesprochen. Er hat
damals erklärt, er befürchte, dass die Vermögens-
abgabe die Produktivkraft unserer Volkswirtschaft
lahme. Der Sprechende war damals der einzige,
der die Anregung Goetschel einigermassen unterstützt
hat. Ich habe damals speziell die Einwände des Herrn
Müller damit zurückgewiesen, dass ich, ihn auf die
Anregungen Rathenaus in seinen verschiedenen Wer-
ken, speziell in dem Werke « Von kommenden Dingen »
aufmerksam gemacht habe, wonach unter Umständen,
wenn liquide Mittel nicht an den Staat abgeführt
werden könnten, durch Hypotheken oder Anteil-
rechte oder andere Vermögensstücke Mittel dem
Staate überwiesen werden könnten. Ich war damals
zu dieser Auffassung gelangt, weil in dem bekannten
« Archiv für Sozialpolitik » der deutsche Finanzmann
Herr von Kühlmann über die technische Ausgestaltung
einer Vermögensabgabe ganz interessante Ausfüh-
rungen publiziert hatte. Ich habe dieses Buch dann
Herrn Gustav Müller überwiesen und ihn ersucht,
er möchte diesen Aufsatz lesen. Er gab mir später
das Buch zurück, zum Teil mit Randbemerkungen,
und ich schliesse daraus, dass nicht das Buch Gold-
scheids, wie die Botschaft behauptet, sondern die Aus-
führungen des bürgerlichen Herrn Kühlmann mit
ihren technischen Erörterungen die Gesinnungs-
änderung des Herrn Müller bewirkt haben.

Heute hat sich das Bild geändert. Die Vermögens-
abgabe wird heute von der sozialdemokratischen
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einer willkürlichen Raubwirtschaft ausarten würde.
Das sind die Bedenken in finanzieller Beziehung,
die uns veranlassen, gegen diese Vermögensabgabe
Stellung zu nehmen.

In einer weitern Richtung scheint mir die Vermö-
gensabgabe undiskutabel zu sein, wenn sie nämlich
den politischen Zweck verfolgt, und das scheint
der Hauptzweck der Initiative zu sein, die Privat-
wirtschaft zu entwurzeln und in den kommunistischen
Staat überzuführen.

Der Bauer ist der ausgesprochene Vertreter der
Privatwirtschaft. Der Bauer will keinen Polizei- und
Bureaukratenstaat, wo das gesamte Wirtschaftsleben
in Fesseln geschlagen und die freie Entwicklung
der Kräfte, welche einzig zur höchsten Produktion
führt, und das Grundelement einer gesunden Volks-
wirtschaft bedeutet, lahmgelegt wird. Der Bauer
will über seine Aecker frei verfügen, und in dieser
Beziehung besteht kein Unterschied zwischen dem
kleinsten Bäuerlein und dem grössern Grund-
besitzer. Die Mentalität ist ein und dieselbe: Ein
freier Mann auf freier Scholle.

Die Erfahrungen der Zwangswirtschaft, welcher
der Bauer während der Kriegsjahre unterworfen
wurde, haben den Sozialisierungsgedanken nicht etwa
gefördert, sondern es ist das offenbare Gegenteil
eingetreten. Die schweizerische Sozialdemokratie ist
gewohnt, ihre Rezepte vom Auslande zu beziehen.
Heute scheint sie von diesem Wege abgegangen zu
sein und zeigt sich rückständig. In Russland hat
man den kommunistischen Staat in Reinkultur
gezüchtet, ist aber, gestützt auf gemachte Erfahrungen,
im Begriffe, zurückzukehren auf wirtschaftliche
Grundsätze, die vorher verworfen worden sind. Kein
geringerer als unser Mitglied, Herr Huber, hat uns
in seinem früheren Votum diese Tatsache illustriert
und gekennzeichnet. Herr Huber hat folgendes
ausgeführt: «Die Bolschewisten haben den ersten
Traum ausgeträumt. Der russische Bauer hält an
seiner eigenen Scholle so fest wie der Schweizerbauer.
Das Gemeineigentum ist nur noch Schein. Die Unter-
drückung der Genossenschaften ist auf gehoben worden.
Dieselben werden heute privilegiert und subven-
tioniert. Auf wirtschaftlichem Gebiete namentlich
sind wesentliche Veränderungen vorgegangen. » Was
in Russland nun heutzutage verlassen wird, das
wird von der schweizerischen Sozialdemokratie wieder
aufgenommen. Mit dieser Abenteurerpolitik möchte
ich nicht mitmachen und infolgedessen möchte ich
Ihnen beantragen, die Vorlage abzulehnen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)
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Schär:. Wir hatten vor vier Jahren schon einmal
Gelegenheit, in diesem Saale über die Vor- und Nach-
teile und die Wünschbarkeit einer Vermögensabgabe
uns auszusprechen. Damals kam die Anregung, eine
Vermögensabgabe zu beschliessen, nicht von kom-
munistischer, nicht von sozialistischer, sondern von
gut bürgerlicher Seite, nämlich'von dem verstorbenen
Herrn Nationalrat Goetschel. Derselbe berief sich bei
der Begründung seiner Anregung darauf, dass ihm
aus weiten Kreisen, auch aus Kreisen von Handel
und Industrie, zahlreiche Sympathiekundgebungen
zugekommen seien, dass in diesen Kreisen die Idee
einer Vermögensabgabe nicht unpopulär sei, soweit
überhaupt eine Steuer populär sein kann.

Heute haben sich die Verhältnisse geändert.
Damals hat der finanzpolitische Führer der sozial-
demokratischen Partei, der ebenfalls verstorbene
Nationalrat Gustav Müller, sich ziemlich energisch
gegen die Vermögensabgabe ausgesprochen. Er hat
damals erklärt, er befürchte, dass die Vermögens-
abgabe die Produktivkraft unserer Volkswirtschaft
lahme. Der Sprechende war damals der einzige,
der die Anregung Goetschel einigermassen unterstützt
hat. Ich habe damals speziell die Einwände des Herrn
Müller damit zurückgewiesen, dass ich, ihn auf die
Anregungen Rathenaus in seinen verschiedenen Wer-
ken, speziell in dem Werke « Von kommenden Dingen »
aufmerksam gemacht habe, wonach unter Umständen,
wenn liquide Mittel nicht an den Staat abgeführt
werden könnten, durch Hypotheken oder Anteil-
rechte oder andere Vermögensstücke Mittel dem
Staate überwiesen werden könnten. Ich war damals
zu dieser Auffassung gelangt, weil in dem bekannten
« Archiv für Sozialpolitik » der deutsche Finanzmann
Herr von Kühlmann über die technische Ausgestaltung
einer Vermögensabgabe ganz interessante Ausfüh-
rungen publiziert hatte. Ich habe dieses Buch dann
Herrn Gustav Müller überwiesen und ihn ersucht,
er möchte diesen Aufsatz lesen. Er gab mir später
das Buch zurück, zum Teil mit Randbemerkungen,
und ich schliesse daraus, dass nicht das Buch Gold-
scheids, wie die Botschaft behauptet, sondern die Aus-
führungen des bürgerlichen Herrn Kühlmann mit
ihren technischen Erörterungen die Gesinnungs-
änderung des Herrn Müller bewirkt haben.

Heute hat sich das Bild geändert. Die Vermögens-
abgabe wird heute von der sozialdemokratischen
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Partei nicht bekämpft, sondern befürwortet. Diese
Partei hat eine eigene Initiative hierfür ausgearbeitet
und von selten der Bürgerlichen ist bis jetzt keine
Zustimmung zu der heute vorgeschlagenen Vermögens-
abgabe erklärt worden. Woher kommt das? Es
kommt daher, weil zwischen Vermögensabgabe und
Vermögensabgabe sehr bedeutende Abstufungen vor-
handen sein können. Kann eine Vermögensabgabe
nicht in relativ bescheidenen Grenzen gehalten werden,
dann ist sie mehr oder weniger eine Art Konfiskation.
Und dieser Unterschied ist meines Erachtens in der
Botschaft des Bundesrates nicht genügend gewürdigt
worden.

Die Botschaft des Bundesrates tritt mit einer
gewissen Impulsivität und mit einer gewissen Leiden-
schaft dieser Initiative auf Vermögensabgabe ent-
gegen, und ich habe den Eindruck, dass man durch
diese scharfe Bekämpfung der Initiative und des
Begriffs der Vermögensabgabe überhaupt die Idee
der Vermögensabgabe im allgemeinen, auch wenn eine
solche unter Umständen sich in erträglichen Grenzen
halten würde, diskreditiert. Das betrachte ich als
eine Gefahr von der Erwägung aus, dass wir nicht
wissen, ob wir nicht einmal dazu kommen müssen,
dass von Bundes wegen eine solche Vermögensabgabe
in erträglichen Grenzen vorgeschlagen werden muss.
Ich hatte schon vor vier Jahren mir erlaubt — damals
war Herr Bundesrat Motta Finanzminister — als
mit grosser Leidenschaft die Initiative betreffend der
Bundessteuer bekämpft wurde, zu sagen, dass es
nicht ganz klug sei, sich alle Wege zu verrammeln
und unter Umständen eine bestimmte Steuerart
bis in den Boden hinein zu verdammen, weil man
vielleicht später gezwungen sei, die gleiche Steuer
selbst vorzuschlagen. Nach kurzer Zeit hat der
Bundesrat selbst die ausserordentliche Kriegssteuer
vorschlagen müssen, die sich ja von einer direkten
Bundessteuer nicht viel unterscheidet. Ich weiss
nicht, ob unser heutiger Finanzminister nicht in
absehbarer Zeit gezwungen ist, auch eine Art Ver-
mögensabgabe vorzuschlagen. Die Anzeichen dafür,
dass wir mit normalen Mitteln nicht zur Amortisation
der Schulden kommen, sind vorhanden, und im Stände-
rat hat man letzthin bei der Aktion zur Kohlenver-
billigung und dann bei der Getreideverbilligung den
richtigen Grundsatz aufgestellt, man solle keine
neuen Ausgaben mehr bewilligen ohne Deckung.
Wir haben nun aber in dieser Session schon 6 Millionen
für die Uhrenindustrie bewilligt, wir werden 3 oder
5 Millionen für die Viehbesitzer bewilligen, und wie
man hört, sind die 20 Millionen für Oesterreich auch
wieder ziemlich sicher bewilligt, aber eine Deckung
für diese Auslagen haben wir bis jetzt nicht. Wer
weiss, wie viele Millionen wir noch beschliessen ?
Diese Finanzpolitik muss einmal dazu führen, dass
man sich nach ändern Mitteln zur Deckung umsieht
als nach den gewöhnlichen direkten und indirekten
Steuern. Ich möchte also auf meine einleitende Be-
merkung zurückkommen, zwischen Vermögensabgabe
und Vermögensabgabe können trotz des gleichen
Titels sehr grosse Unterschiede bestehen, wie es auch
Einkommens- und Vermögenssteuern gibt, die in
den einzelnen Kantonen sehr differieren und sehr weit
auseinandergehen.

Was die Initiative anbetrifft, die heute vorliegt,
so bedaure ich sie. Ich würde gerade als Freund einer
eventuell notwendigen Vermögensabgabe es bedauern,

wenn durch diese Initiative der gesunden Idee der
Vermögensabgabe derart Abbruch getan wird. Be-
dauern würde ich es, wenn diese Initiative angenom-
men würde. Ich würde das als ein Unglück betrachten
für unsere Volkswirtschaft und ich kann mich nach
dieser Richtung all den Ausführungen, die im ein-
zelnen die Unzulänglichkeit und die Fehler dieser
Initiative dargetan haben, durchaus anschliessen.

Ich habe hier speziell noch ein Bedenken zu be-
tonen, das bisher nicht erwähnt worden ist. Ich be-
kämpfe diese Initiative nicht vom Standpunkte des
Kapitalisten aus, sondern vom Standpunkte der
Gemeinschaft aus. Man will von einer Partei aus,
die sonst die Förderung der Gemeinschaft auf ihre
Fahne geschrieben hat, auch die Institute der Gemein-
wirtschaft in unerhörter Weise schädigen. Es sind
in der Initiative keine Erleichterungen, kein Ent-
gegenkommen vorgesehen gegenüber wirtschaftlichen
Unternehmungen der Gemeinwirtschaft. Die Ge-
nossenschaften werden in gleicher Weise wie die kapi-
talistischen Unternehmungen herangezogen. Es ist
z. B. ausgerechnet worden, dass die Stiftung Freidorf
vielleicht gegen eine Million Franken Abgabe zu
entrichten hätte, der Verband schweizerischer Konsum-
vereine vielleicht 600,000 Fr. und mehr und es ist
zu betonen, dass die Initiative keine Rücksicht darauf
nimmt, was solche Organisationen bereits für soziale
Zwecke geleistet und ausgegeben haben. Man will
den Ertrag dieser Vermögensabgabe für soziale
Zwecke verwenden. Zu gleicher Zeit werden jedoch
diejenigen, die bisher für solche sozialen Zwecke schon
grosse Leistungen vollbracht haben, in der gleichen
oder noch in schärferer Weise zur Vermögensabgabe
herangezogen wie diejenigen, die bisher nichts getan
haben. Der Verband schweizerischer Konsumvereine
hat schon gegen 3 Millionen ausgelegt für die Sozial-
versicherung seines Personals. Es hat noch mit keinem
Rappen'von seinem Betriebe aus die Arbeitslosen-
fürsorgekasse in Anspruch genommen werden müssen.
Ah die Versicherungsanstalt der schweizerischen
Konsumvereine sind schon über 13 Millionen auf-
gewendet worden. Diese Gesellschaften werden ohne
Rücksicht auf ihre bisherigen Leistungen in den
gleichen Tiegel geworfen wie andere kapitalistische
Unternehmungen, die noch keinen Rappen ausgegeben
haben für eine richtige Sozialpolitik. Schon aus diesem
Grunde allein müssen wir diese Initiative als etwas
Schädliches betrachten.

Nun aber komme ich noch zu einer ändern Seite
dieser Frage. Ich habe das Bedenken, dass trotz diesen
Unzulänglichkeiten, die dieser Initiative anhaften,
unter Umständen, wenn sich die Stimmung in der
Bevölkerung weiter verschlimmert, wie sich das
am Sonntag vor acht Tagen gezeigt hat, die Möglich-
keit vorhanden ist, dass diese Initiative ab irato
vom Volke angenommen wird. Dann treten weitere
bedenkliche Folgen ein. Dann werden speziell die-
jenigen, die öffentlich Rechnung ablegen, diejenigen,
die es ehrlich .meinen mit der Erfüllung ihrer Steuer-
pflicht, davon betroffen werden, während die Skrupel-
losen alle Mittel haben, sich der Vermögensabgabe zu
entziehen. Das ist ein weiterer Punkt, der bei der
Beurteilung dieser Initiative berücksichtigt werden
muss.

Nun frage ich mich bei diesem Dilemma, wenn die
Gefahr vorhanden ist, dass die Initiative vom Volk
angenommen werden kann: ist es nicht vielleicht
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richtiger, diesem Zerrbild einer sozialen Abgabe eine
korrekte und richtige Vermögensabgabe entgegen-
zustellen ? Da bin ich mit meinem Fraktionskollegen
Herrn Weber zu der Auffassung gelangt, es sei besser,
man versuche, durch einen Gegenvorschlag dasjenige,
was an dieser Initiative als berechtigt anerkannt wer-
den kann, zu verwirklichen und dadurch die Möglich-
keit, dass die Initiative angenommen werde, aus-
zuschalten oder möglichst zu reduzieren. Ich möchte
hier betonen, dass wir nicht ausschliesslich nur auf
unsere eigene persönliche Auffassung hin handeln.
Herr Weber hat mir erklärt, dass in der Parteiver-
sammlung der demokratischen Partei des Kantons
St. Gallen die Auffassung vertreten wurde, es sollte
ein Gegenvorschlag gemacht werden, und vor etwa
drei bis vier Wochen, als wir im. Zentralkomitee der
radikal-demokratischen Partei des Kantons Basel-
Stadt die Botschaft des Bundesrates zu dieser Ini-
tiative besprochen haben, ist auch der Standpunkt
vertreten worden, die heutige initiative sei allerdings
zu verwerfen, aber die Idee der Vermögensabgabe
sollte nicht mit dieser Wucht bekämpft werden, es
könnten Verhältnisse eintreten, wo wir als ultima
ratio zu dieser Vermögensabgabe schreiten müssen.
Man sollte sie also nicht zum vornherein so ungestüm
bekämpfen, dass man später die Bevölkerung nicht
mehr für die Idee gewinnen kann. Das sind im wesent-
lichen die Gründe, die uns veranlassen, einen Gegen-
vorschlag aufzustellen.

Wir haben zuerst die Frage geprüft, ob nicht unter
Umständen eine Rückweisung an die Kommission
oder an den Bundesrat mit dem Auftrage, einen Gegen-
vorschlag auszuarbeiten, beantragt werden solle.
Wir sind aber zu der Auffassung gelangt, es seien
eigentlich diejenigen Punkte, die in dieser Volks-
initiative beanstandet werden, relativ leicht zu
korrigieren. Man beanstandet in erster Linie, dass
man den Ertrag dieser Vermögensabgabe für soziale
Zwecke verwenden will, während der Staat in Schulden
erstickt; da ist die Abänderung gegeben: man ver-
wende den Betrag zur Schuldentilgung. Man be-
anstandet ferner, dass die juristischen Personen in
einer störenden Weise zur Steuer herangezogen werden
sollen. Da ist die einfache Lösung: man lässt die
juristischen Personen steuerfrei. Wir befinden uns
mit diesem Vorschlag in guter Gesellschaft. Es wurde
schon in dem Auf satze des Herrn von Kühlmann über
die technische Durchführung einer Vermögensabgabe
der Standpunkt vertreten, man solle die juristischen
Gesellschaften nicht heranziehen, aus dem einfachen
Grunde, weil man sich keine Gesellschaft losgelöst
von Menschen denken könne. Wenn Sie die Gesell-
schaft heranziehen, ziehen Sie immer Menschen,
natürliche Personen heran, die in irgend einer Weise
an dieser Gesellschaft beteiligt sind, und dann würde
es sich um eine doppelte Besteuerung handeln. Man
kann hier wohl diese Doppelbesteuerung als un-
zulässig bezeichnen. Dieser Fehler ist jedoch durch
Weglassung, durch Steuerbefreiung der juristischen
Personen leicht zu korrigieren.

Dann kommt drittens die Skala, die viel zu weit
geht nach Auffassung derjenigen, die eine bescheidene
Vermögensabgabe wünschen. Auch hier lässt sich
unschwer eine Aenderung erzielen. Sie haben ge-
sehen, wie wir in unserem Gegenvorschlage die Skala
ausbauten von l—10 %. Das sind natürlich reine
Ermessensfragen, wie man das abstufen will. Wir haben

uns möglichst an die Vorschläge der Initiative ge-
halten, und müssen damit allerdings den Vorwurf,
dass die Steuer dannnichtallgemein sei, in Kauf nehmen.
Wir können diesen Vorwand nicht entkräften, wir
müssen ihn zugeben. Unser Vorschlag hängt hier
auch psychologisch mit der Abstimmungssituation
zusammen. Wenn man weiter unten anfangen würde
mit der Abgabe, so würde das bei der Verwirklichung
und Gegenüberstellung des Gegenvorschlages alle
diejenigen, die dadurch nun betroffen würden, ver-
anlassen," für das Volksbegehren und nicht für den
Gegenvorschlag zu stimmen. Daher müssen wir
ungefähr auf der gleichen Grundlage anfangen, wie
die Initiative. Dagegen gehen nun die Ansätze nicht
besonders hoch. Herr Götschel hatte seinerzeit in
seiner Motion ein Maximum von 8 % vorgeschlagen.
Wir unterbreiten ja hier unsere Vorschläge nur als
Diskussionsgrundlage. Wenn Sie beschliessen, einen
Gegenvorschlag aufzustellen, ist man selbstverständ-
lich nicht an unsere einzelnen Positionen gebunden;
die kann man dann nach freiem Ermessen abändern,
kann auch die Skala evt. anders gestalten. Darüber
wird man sich dann leicht verständigen können.

Auch bezüglich der Möglichkeit, Vermögensver-
schiebungen vorzunehmen, begegnet unser Vorschlag
einem Einwände. Die Volksinitiative will eine neue
Taxation. Da können natürlich bis zur Annahme
noch alle möglichen Verschiebungen vorgenommen
werden. Nun verfügen wir aber glücklicherweise
über die Taxation zur ersten Rate der ausserordent-
lichen Kriegssteuer. Die müsste zur Grundlage
genommen und es müssten dann die allfälligen Ver-
änderungen nachgewiesen werden. Bezüglich der
Erhebungszeit sehen wir eine Verschiebung um ein
weiteres Jahr vor. Wir nehmen an, bis in zwei Jahren
würden sich die wirtschaftlichen Verhältnisse einiger-
massen konsolidiert haben. Dass man heute, bei der
heutigen Situation nicht gut eine Vermögensabgabe
erheben kann, das gebe ich zu. Im weitern sollen
dem Bund vier Fünftel und nicht nur drei Fünftel
des Betrages zufallen.

Was schliesslich den Haupteinwand anbetrifft,
der eigentlich einigermassen komisch anmutet: man
wolle mit dieser Vorlage die Kommunisierung oder
die Sozialisierung vorbereiten, so weiss ich nicht,
ob dieser Einwand besonders geschickt war. Glauben
Sie, wenn die Sozialdemokratie die Verwirklichung
und die Durchführung dieses Volksbegehrens in die
Hand des Bundesrates legt, in die Hand von Herrn
Bundesrat Musy, dass er dann sich beeilen werde,
die Sozialisierung und Kommunisierung der Schweiz
durchzuführen? Das ist eine reine Ermächtigung.
Es ist kein Befehl, dass nun die Anteilrechte der
Gesellschaften etc. dem Staate abgeliefert werden
müssten, sondern der Staat hätte einzig die Kom-
petenz, das zu verlangen.' Solange eine bürgerliche
Mehrheit im Bundesrate vorhanden sein wird, ist,
glaube ich, keine Gefahr vorhanden, dass von dieser
Kompetenz in einem Masse Gebrauch gemacht werde,
das zu einer Kommunisierung und zu russischen
Zuständen führen würde. Nach dieser Richtung
hätte ich gar keine Bedenken. Nehmen Sie auch an,
der Bund wäre an allen wirtschaftlichen Unterneh-
mungen der Schweiz mit 10 % des Kapitals beteiligt,
wäre dann die Privatwirtschaft ausgeschaltet oder
beeinträchtigt? Zehn Prozent sind in einer Aktien-
gesellschaft zur Machtlosigkeit verurteilt, wenn die
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übrigen 90 % oder nur 51 % gegen sie aufstehen.
Dieser .Einwand ist also meines Erachtens nicht be-
rechtigt. Trotzdem trägt der Text unseres Gegen-
vorschlages dem Rechnung: nur im gegenseitigen
Einverständnis könnew Vermögensstücke an Zahlungs-
statt gegeben werden. Die Vorschrift, dass alle Wert-
papiere angemeldet und abgestempelt werden müssen,
haben wir ebenfalls weggelassen. Das geschah nicht
in der Meinung, dass das unter Umständen absolut
unmöglich sein solle, sondern wir sind der Meinung,
dass die grundsätzliche Berechtigung, wonach der
Bund alle zur Durchführung und Sicherung der Ab-
gabe notwendigen Massnahmen vorkehren solle, unter
Umständen diese Kompetenz auch geben soll, falls
sie, bei näherer Prüfung sich als notwendig erweisen
sollte.

Das sind nun die wesentlichen Aenderungen un-
seres Gegenvorschlages gegenüber der Initiative.
Ich wage zu behaupten, dass wir den Hauptbedenken
der Gegner der Initiative damit Rechnung getragen
haben, dass also, wenn vielleicht in zwei bis drei
Jahren der Bundesrat selbst zu einer Vermögens-
abgabe gelangen sollte, er auf dieser Basis weiter
arbeiten könnte.

Und nun über die Opportunität eines Gegenvor-
schlages noch einige Worte. Persönlich habe ich
schon letzten Montag erklärt, ich sehe die Notwendig-
keit ein, dass vielleicht eines Tages eine solche Ver-
mögensabgabe vorgeschlagen werden muss. Ohne Not
würde ich heute noch keinen Gegenvorschlag machen,
weil ich die Auffassung habe, die Einsicht in die schwie-
rige Lage unseres Staatshaushaltes, die Einsicht in
die Notwendigkeit einer Vermögensabgabe sei noch
nicht in genügend weite Kreise gedrungen. Es muss
in der Demokratie alles zuerst reif werden. Wir
müssten also damit noch einige Zeit zuwarten, man
könnte ja die Steuer allmählich vorbereiten. Aber
wie die Verhältnisse heute sind, stehen wir nicht vor
der freien Wahl, eine solche Vermögensabgabe nach
unserem Sinn vorzuschlagen oder nicht vorzuschlagen,
sondern wir stehen vor der Wahl, heute eine unannehm-
bare Vermögensabgabe dem Risiko einer Volks-
abstimmung zu unterbreiten, oder beim gleichen
Anlasse eine durchführbare, innerhalb vernünftigen
Grenzen sich haltende Vermögensabgabe dem Volke
zur Alternative zu unterbreiten.

Ein Gegenvorschlag bei dieser Situation, wo die
Gegenpartei, die Urheberin der Initiative, nicht die
Kompetenz hat, die Initiative zurückzuziehen, hat
immer etwas Stossendes an sich, weil ja nach der Art
und Weise unserer Abstimmungsvorschriften zwei Ja
einen Stimmzettel ungültig machen, anders als zum
Beispiel im Kanton Zürich. Aber ich glaube, man
muss sich über dieses Stossende hinwegsetzen an-
gesichts des Risikos, das die Annahme der Volks-
initiative für unsere ganze Volkswirtschaft mit sich
bringen könnte, und speziell auch für unsere Gemein-
wirtschaft, in deren Interesse hauptsächlich ich zu
meiner Stellungnahme gelangt bin.

M. Torche: Les exposés si complets de MM. les
rapporteurs de la commission ainsi que les considéra-
tions si judicieusement émises par nos honorables
collègues MM. Müller et Jenny pourraient me dis-
penser d'intervenir dans ce débat, mais comme membre
de la commission, la question me paraît trop impor-
tante, les conséquences qu'elle laisse entrevoir trop
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graves pour que nous nous abstenions de donner à
cette question tous les développements qu'elle com-
porte et qui pourraient être de nature à renseigner
d'une manière aussi complète que possible le peuple
suisse à l'occasion du vote qu'il sera appelé à émettre
prochainement.

Gomme nous le savons et comme nous pouvons
le constater chaque jour, les huit.années qui viennent
de s'écouler, soit quatre années de guerre et quatre
années d'après-guerre, plus pénibles ejicore, elles, ont
eu la plus funeste répercussion sur la situation poli-
tique, économique et financière du pays. Les dettes
de la Confédération, des cantons et des communes
se sont élevées durant cette malheureuse période à
une hauteur vertigineuse; les budgets de la presque
totalité des administrations publiques en Suisse se
trouvent complètement bouleversés et l'équilibre
est loin de pouvoir être rétabli dans les comptes
annuels. Au 31 décembre 1921, les dettes de la Con-
fédération seule s'élevaient à 2131 millions, alors
que huit années auparavant,' soit en 1913, elles
n'atteignaient que 161 millions, d'où une augmenta-
tion en un espace relativement court de 2069 mil-
lions. Le déficit de l'exercice 1921, comme nous
l'avons constaté par les comptes que nous avons
approuvés l'autre jour atteint la somme excessive
de 127 millions et n'est que de 34 millions inférieur
à l'ensemble des dettes d'avant-guerre. Enfin les
comptes delà Confédération pour l'année 1921 accusent
un excédent passif de 1391 millions, passif qui, à la
fin de la présente année, sera très probablement
augmenté d'un nouveau milliard.

Pour enrayer quelque peu la marche ascendante
de nos dettes, depuis 1915 à fin décembre 1921, le
peuple suisse a payé à la Confédération en impôts
divers près de 700 millions. Comme perspective
d'avenir, le peuple suisse sait entre autres que durant
douze années et même plus il sera astreint, en vertu
du second impôt de guerre, au paiement d'une somme
annuelle de 40 millions, indépendamment des droits
de timbre, de l'impôt sur les coupons, des droits sur
le tabac et de la majoration de la plupart des droits
de douane.

C'est, Messieurs, en présence d'une pareille situa-
tion financière, au milieu d'une crise économique
intense et d'une gravité inconnue jusqu'ici, alors que
le peuple suisse tout entier plie sous le poids écrasant
des impôts, des contributions et des appels de la
charité que l'on vient le solliciter d'introduire dans
la Constitution des dispositions qui permettraient
à la Confédération de pouvoir procéder à un pré-
lèvement sur la fortune privée selon des normes qui
enlèvent à ce prélèvement tout caractère et qui ne
constitue rien moins qu'une première spoliation, une
première confiscation de la propriété privée, l'atteinte
la plus grave que l'on ait portée jusqu'ici au droit
de propriété garanti cependant par toutes nos cons-
titutions fédérales et cantonales. L'histoire nous
apprend et le message du Conseil fédéral relève que
si l'idée d'un prélèvement sur la fortune a trouvé
à travers les siècles à plusieurs reprises sa réalisation
à l'occasion des grandes crises économiques et finan-
cières qui ont secoué les peuples, elle n'a cependant
jamais été envisagée que comme le moyen extrême
destiné à assurer le salut de l'Etat placé en face de
la faillite et de la banqueroute. Le prélèvement a
toujours été considéré comme le moyen rapide
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d'amortir la dette publique et partant d'alléger les
charges fiscales qui étreignaient le commerce, l'in-
dustrie, l'agriculture, en un mot toutes les forces
vives de l'Etat et les menaçaient d'une ruine complète
et prochaine.

Le projet d'initiative ne poursuit, comme on l'a
dit, ni l'amortissement des dettes de la Confédération,
des cantons et des communes, ni la réduction des
charges qui pèsent de plus en plus lourdement sur
le contribuable, mais le produit du prélèvement sur
la fortune devra être affecté à un but qui non seule-
ment n'a jamais été recherché, mais qui n'a même
jamais été entrevu par les Etats qui ont dû recourir
à pareille mesure. Il devra être réparti entre la Con-
fédération, les cantons et les communes pour leur
permettre de réaliser leurs tâches sociales. Monsieur
le président et Messsieurs, quelles sont les tâches
sociales qui aujourd'hui ne rentrent pas dans l'activité
d'un Etat civilisé? Quelles sont ces tâches sociales?
L'initiative ne les énonce pas et ses auteurs sont restés
jusqu'à ce jour assez discrets à ce sujet. La formule
est générale, vague, sans précision aucune afin de
pouvoir sans doute en tirer à l'occasion toutes les
solutions que les circonstances pourraient laisser
entrevoir. Cependant je crois que le produit de cette
contribution extraordinaire devrait être en premier
lieu affecté à la réalisation des assurances vieillesse-
invalidité et des survivants qui font depuis quelques
années l'objet des préoccupations des Chambres
fédérales.

En présence de certaines dispositions que renferme
le projet d'article constitutionnel, nous devons cons-
tater et nous le verrons plus loin que, sous des appa-
rences humanitaires, le but recherché est avant tout
le nivellement et la socialisation d'une partie de la
fortune.

Nous ne devons pas nous faire d'illusions, l'organi-
sation des assurances sociales telles que le Conseil
fédéral les a proposées et telles que le Conseil national
les a entrevues ne seront pas réalisables tant que
nous vivrons des temps aussi troublés au point de
vue économique que ceux qu'a engendrés la guerre
et tant que la situation financière de la Confédération,
des cantons et des communes ne se sera pas considé-
rablement améliorée. Ce n'est du reste pas le produit
du prélèvement sur la fortune, même sur la base des
normes spoliatrices posées par l'initiative, qui s'élève-
rait à près de 1250 millions, soit 750 millions pour la
Confédération, 250 millions pour les cantons et autant
pour les communes qui suffirait à garantir le fonction-
nement normal d'une institution de cette envergure.

Nous devons nous souvenir que, selon les calculs
des experts, les assurances sociales devaient exiger
une participation financière annuelle de 160 millions
dont 40 millions à la charge de la Confédération,
40 millions à la charge des cantons et 80 millions à
la charge des intéressés, des patrons et des chefs
d'entreprises et encore pour assurer une pension
extrêmement modeste et considérée comme insuf-
fisante. Nous ne devons sans doute nullement perdre
de vue les améliorations humanitaires qu'apporterait
l'organisation des assurances sociales, mais le vaste
programme élaboré avant et durant la guerre ne
saurait être réalisé dans les conjonctures présentes,
car les ressources qu'elles exigeraient dépassent et
dépasseront durant plusieurs années encore les pos-
sibilités financières de la Confédération, des cantons

et des communes. Les œuvres sociales qui nous
préoccupent tous devront être organisées sur des bases
différentes et avant tout dans le cadre des cantons
et peut-être même dans le cadre des organisations
professionnelles. Du reste, dans les circonstances
exceptionnellement pénibles que nous traversons,
depuis plus de huit ans, avant d'espérer vivre en
retraités ou en pensionnés, nous devons tout d'abord
et avant tout nous préoccuper de vivre et d'assurer
au moins à chacun l'indispensable, soit le pain de
chaque jour. Que serait en effet le produit de ce pré-
lèvement en supposant qu'il atteigne la somme déjà
indiquée de 250 millions, un revenu annuel d'environ
50 millions dont il faudrait immédiatement déduire
4 à 5 millions qui devraient servir à rétribuer toute
une nouvelle armée de fonctionnaires qu'exigeraient
les formalités inquisitives de l'initiative.

Bien que la question des assurances soit restée
en suspens, les administrations publiques n'en ont
pas moins développé largement leur activité dans le
domaine social, soit à l'égard de nos malheureux
compatriotes à l'étranger, soit à l'égard de la classe
ouvrière en particulier. Le message du Conseil fédéral
du 1er septembre 1922 concernant l'octroi de nouveaux
crédits pour venir en aide aux chômeurs nous édifie
largement sur les tâches sociales qui incombent
actuellement à nos administrations publiques. Depuis
le 1er janvier 1918 au 30 juin 1922, le chômage a
coûté à la Suisse la somme énorme de 401 millions,
dont 224 millions payés par la Confédération, 160
millions payés par les cantons et les communes,
17 millions par les chefs d'entreprises. De son côté
l'office de l'alimentation, depuis le 1er août 1914
au 31 décembre 1921, accuse un excédent de dépenses
de 426 millions à la charge de la Confédération. Il
n'était du reste point besoin de l'initiative pour rappe-
ler aux soins de nos administrations publiques ceux
qui tout spécialement souffrent des difficultés et des
bouleversements économiques de l'heure présente.
Le Conseil fédéral lui-même ne sollicite-t-il pas pour
combattre le chômage un nouveau crédit de 50 mil-
lions ?

L'impôt unique que proclame l'art. 1 du projet
d'initiative n'est qu'un leurre. De l'ensemble des
nombreuses dispositions que nous trouvons dans ce
long texte qui constitue tout un code et tout un pro-
gramme, il ressort qu'il ne s'agit pas seulement d'un
principe d'ordre constitutionnel, mais que cet impôt
unique sera nécessairement suivi de bien d'autres.
C'est par là qu'on espère réaliser peu à peu la socia-,
lisation des.moyens de production en Suisse et nous
faire faire connaissance avec les beautés du régime
qui anéantit dans la misère et dans la mort le mal-
heureux peuple russe.

Nous n'avons nullement besoin de nous attarder
à cet égard au texte lui-même. Qu'il nous suffise
de nous souvenir qu'au sein de la commission on a
parfaitement reconnu la possibilité d'un et même
de plusieurs prélèvements subséquents.

Ainsi qu'on l'a déj à rappelé à plusieurs reprises,
l'initiative méconnaît le principe de la généralité
de l'impôt, puisque le 3 Y2 % des contribuables
à l'impôt cantonal, le 9 % des personnes frappées
par l'impôt de guerre et le 6 pour mille de la popu-
lation seulement seraient frappés par le prélèvement.

En exonérant dans une proportion si extra-
ordinaire l'immense majorité de la population, on
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espère réveiller les bas instincts qui sommeillent
dans le cœur de l'homme et rencontrer, le jour de la
votation, une majorité suffisante d'électeurs qui se
laisseraient guider par la jalousie et la haine que l'on
ne manquera pas de .raviver à cette occasion.

En ne s'attaquant qu'à la fortune et en exonérant
totalement le produit du travail si élevé soit-il,
l'initiative méconnaît le principe de l'égalité politique
des citoyens et l'obligation pour chacun de supporter,
selon ses moyens, sa part des charges publiques.

Si, pour réduire rapidement les dettes de guerre
et tenter d'améliorer une situation économique com-
plètement bouleversée, l'on peut à toute rigueur jus-
tifier un certain prélèvement sur la fortune, cette
mesure ne s'explique plus dès qu'il s'agit d'en affecter
le produit à des buts sociaux, comme le prévoit
l'initiative. Pourquoi ce manque de solidarité et
pourquoi ne point étendre cette contribution extra-
ordinaire au produit du travail lui-même? Pourquoi
accorder la faveur de l'exonération à celui qui est
en mesure de dépenser de gros revenus, de vivre
la grande vie et qui cependant n'a pas une fortune
susceptible d'être atteinte. Les auteurs de l'initiative
savent aussi bien, si ce n'est même mieux que nous,
que le peuple suisse ne vit pas du revenu de sa fortune,
mais avant tout du produit de son travail, qu'il soit
exercé dans le commerce, dans l'industrie, dans les
métiers ou dans les professions libérales.

L'initiative ne se borne point à demander l'in-
troduction dans la Constitution fédérale de dispositions
de principe; elle renferme en plus de nombreuses
dispositions, de procédures d'application qui, selon
notre droit public, ont toujours été abandonnées
à la loi. En le faisant, les auteurs de l'initiative ont
voulu, dans le cas de son acceptation par la majorité
du peuple, mettre les Chambres fédérales en présence
de questions déj à résolues et sur lesquelles le peuple
ne pourrait plus être appelé à se prononcer.

Selon l'initiative, l'état des fortunes au 31 dé-
cembre 1922 ferait règle pour la taxation et le pro-
duit du prélèvement pourrait être acquitté en une
fois ou en acomptes annuels dans l'espace de trois
ans. Moins de trois mois nous séparent de la date
fatale du 31 décembre, le peuple ne pourra être
appelé à se prononcer sur l'acceptation ou le rejet
de l'initiative que vers la fin de la présente année.
En cas d'acceptation, le Conseil fédéral devra élaborer
un projet de loi d'application de ces nouvelles dis-
positions constitutionnelles que les Chambres fédérales
devront ensuite discuter et adopter. Bien que l'ini-
tiative refuse au peuple suisse le droit de se prononcer
par voie du referendum, les nouvelles dispositions
légales ne pourraient guère entrer en vigueur avant
1924, car il n'est pas à prévoir que, soit le Conseil
national qui sortira des élections prochaines, soit
particulièrement le Conseil des Etats ne veuillent
consentir à marcher avec trop d'empressement et
d'enthousiasme dans la voie où l'on désire engager
les destinées du pays et du peuple suisse. Quelle
que soit l'époque de l'entrée en vigueur de la loi
d'application, soit en 1924, soit en 1925, tous les
contribuables, sans tenir compte de leur situation
de fortune, devront déclarer l'ensemble des biens
qu'ils possédaient au 31 décembre 1922. Pareille
disposition est de nature à créer de grandes difficultés
et de grossières inégalités. Pendant le temps qui
s'écoulera du 31 décembre 1922 au moment du paie-

ment, quantité de fortunes se seront modifiées ou
auront disparu et nous verrons des contribuables
astreints à payer un impôt pour une fortune qu'ils
ne posséderont plus tandis qu'à côté des fortunes qui
se seront nouvellement et rapidement édifiées, seront
totalement exonérées de la contribution.

En passant, je ne puis me dispenser de relever
que les auteurs de l'initiative se montrent extrême-
ment âpres au gain et qu'ils ne veulent point laisser
chômer la somme à payer par le contribuable, somme
qui ne pourra cependant être fixée et devenir exigible
que dans deux ou trois ans seulement. Le contribuable
sera en effet tenu de payer à partir du 1er janvier
1923 l'intérêt au taux du 6 % de la contribution
dont il sera frappé. Les auteurs de l'initiative ne
tiennent aucun compte des circonstances qui modi-
fient si rapidement l'état du marché monétaire et
veulent faire fixer par la Constitution et pour un
temps relativement prolongé un intérêt, qui actuelle-
ment dépasse de beaucoup le prix de l'argent et qui
de plus est soumis à toutes les fluctuations du marché
monétaire. Non seulement les taux qui varient du
8 au 60 % pour le prélèvement sur les fortunes cons-
tituent une véritable confiscation, mais l'intérêt
tel qu'il est proposé, considéré dans les conditions
où il sera payé est aussi lui-même une spoliation.
Le paiement du prélèvement n'intervenant que trois
ans après le 1er janvier 1923, le contribuable dont la
cote aura été fixée, je suppose, à 100,000 fr. devra
payer en outre 18,000 fr. d'intérêts.

Les contribuables pourront se libérer en espèces
ou_en remettant en paiement les obligations ou bons
de caisse de la Confédération. Ce sont là des modes
de libération admis pour les divers impôts de guerre
prélevés jusqu'ici, mais en deux lignes reléguées
au troisième alinéa de l'art. 13, le parti socialiste
laisse apparaître clairement son but. Ce n'est point
comme il paraît le proclamer à l'art, premier, la
réalisation des tâches sociales qui le préoccupe avant
tout, mais la main-mise par l'Etat sur une partie
de la fortune privée. Nul doute ne peut subsister
à cet égard et l'honorable chef du département des
finances l'a suffisamment démontré l'autre jour dans
la séance où le Conseil des Etats s'est occupé de cette
importante question: «Les personnes soumises à
l'impôt, dit l'initiative, peuvent de même être obligées
à remettre en paiement des titres ou autres valeurs, »
et l'article ajoute: «les cas de ce genre ainsi que les
principes de mise en valeur seront fixés par une loi. »
Le texte allemand est plus catégorique encore et
souligne davantage le -caractère de socialisation du
prélèvement sur la fortune. Ce ne sont plus en alle-
mand « les cas de ce genre » du texte français, mais
« die Fälle dieser Naturalabgabe », ce qui signifie
en français: « les cas de prestations en nature ». Cette
divergence considérable dans le texte a-t-elle été
voulue par les rédacteurs de l'initiative? Je ne le
rechercherai pas; mais dans une langue comme dans
l'autre nous découvrons dans cet art. 13 ce qui est
réellement'le but recherché, soit l'étatisation de toute
une partie de la fortune privée. Il ne s'agit plus du
paiement en titres ou en espèces, mais c'est purement
et simplement le droit conféré à l'Etat d'exiger du
contribuable une partie des biens que l'Etat jugera
à propos de lui réclamer «t de s'attribuer. Le con-
tribuable selon le bon plaisir de l'Etat pourra être
appelé à payer sa contribution sous forme de remise
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